
XXXIX . HaUpistück . I . Abschnitt . Bon den Festungen.

XXXIX . H a UVt stü ck.
Von den S i che r h e i t s a n st a l t e u«

I . Abschnitt.
Von den Festungen.

r » 897.

»n die Festungen vor jedem feindlichen Ueberfalle oder  vor an¬

deren Evcessen zu schützen , ist in dieselben eine  hinlängliche Anzahl Trup¬
pen in Garnison verlegt , welche alle Wachdienste , Patrouillen und Ronden zu ver¬

sehen , und überhaupt für die innere und äußere Sicherheit der Festung zu wachen hat.
Im Falle eines ausbrechenden Krieges haben die Bürger und Insassen in den Ländern,

wo kein Militär oder keine Landwehre in hinreichender Zahl existirt , die nöthigen Sicher¬

heitswachen unentgeldlich zu leisten , und so auch die Mannschafts - Transporte zu begleiten.
In Wien wird der bürgerlichen Cavallerie , wenn sie so g^staltig Dienste auf längere

Zeit leistet , die Fourage für die Dienstpferde vom Aerarium unentgeldlich verabfolget ; je¬

doch muß dießfalls die hohe Bewilligung angesucht werden . Auch kann in Städten für die
ärmere Classe der Bürger , wenn sie auf weitere Strecken Transporte zu begleiten haben , für
die Zeit dieser ihrer Verwendung um einen Entschädigungsbetrag eingeschritten werden.

h. 11898.

Alle Abende nach der Lhorsperre , und alle Morgen , nachdem die Thore geöffnet wor¬
den sind , muß , sobald die dießfallsigen Rapporte von sämmtlichen Posten auf die Haupt¬
wache gelangt sind , dem Platz - Major und Commandanten der schriftliche , dem Platz-

Lieutenant aber durch einen Unter - Officier der mündliche , und so oft sich etwas Besonderes
ereiguet , der ungesäumte Rapport überbracht werden.

§.

Auf der Hauptwache soll der Commandant ein Wach - Protokoll unterhalten , in

welches derselbe alle Ereignisse , alle aus - und einpassierenden Militärs , Fremde u . s w-,
und alle auf den verschiedenen Posten aufgestellten Commandanten mit Nahmen und Char¬

gen rc. , durch einen zu diesem Geschäfte besonders aufgestellten Schreiber eintragen läßt.
tz. rtyoo.

Kein Posten - Commandant darf sich ohne Befehl , außer er müßte eine Ronde ma¬

chen , aus seinem Bezirke , oder über seine ausgestellten Posten hinweg begeben . Sollte
ihm eine Krankheit zustoßen , oder derselbe wegen anderer Ursachen abgeloset werden müs¬
sen , so ist es alle Mahl vorher dem Platz - Major und dem Commandanten nnzuzeigen.

§. 11YOI.

Die Offiziere von der Wache müssen sich ihr Essen , außer sie werden bey dem

Commandanten eingeladen , auf ihren Posten hohlen lassen , und auch den Leuten vom
Feldwebel abwärts muß es dahin gebracht werden ; übrigens sind , um die nöthigen Be¬

dürfnisse herbey hohlen zu können , schon im voraus die erforderlichen Freyreiter , welche

nebstbey in und außer den Wachstuben Alles reinlich zu halten , sonst aber keinen anderen

Zu welchem Endzwecke Trup¬
pen in die Festungen verlegt
werden.
Hkth. am 7. Feb . 770.

» 9 . 2 UN. 8o8.

Wann und wie die Rapporte
zu überbringen sind;

welches Protokoll auf der
Hauptwache zu unterhalten
ist-

Obliegenheit des Posten-
Commandanten:

was die Officiere und Mann¬
schaft auf der Wachstube rück-
sichtlich des Essens und der
Reinlichkeit zu beobachten ha
ben;

c
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waS weiters auf der Wache

zu beobachten ist;

was wegen des Lichtes und
der Fremden auf der Wache
zu beobachten ist;

was die Wachmannschaft
hinsichtlich der auf die Wache
gebrachtenDeserteure , Spione
und Arrestanten zu beobachten
har;

was auf den äußersten Thor-

poste « bey Einpaffierung der
Fremden zu beobachten ist;

Generale , Stabs - und Ober-
Lfficiere , die sich , 4 Stunden

in der Festung aufhalte » , Ha¬

ben sich ben dem Frstungs-
Commandanten zu melden;

was die innersten Thorpo¬
sten bey Hinauspaffierung der
Fremden zu beobachten haben ;

was an den Thoren und
beo vermache hinsichtlich des
schnellen Fahrens , Reitens,

überhaupt bey Passierung der
Wagen zu beobachten ist;
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Dienst zu leisten , daher ihr Gewehr auf die Seite zu setzen, und die Patrontasche abzu¬
legen haben , für die Wachposten zu commandiren.

tz. i iyoli.

Alle Gastereyen , Trinkgelage , Spielgesellschaften , Frauenbesuche , Bettgewande , und

dergleichen , für die Wache unschickliche Unterhaltungen und Gemächlichkeiten , sind, schärfe-
stens verkochen.

tz. n <)o3.

Auf jeder Wache soll bey der Nacht das Licht unterhalten , sowohl Ley Tag , als bey

der Nacht , die strengste Aufmerksamkeit auf Alles verwendet , und keinem Fremden daselbst
ohne Vorwissen des Commandanten ein Aufenthalt gestattet werden.

§. r iyc>4.
Wenn Deserteure , Spione oder Arrestanten auf die Wache gebracht werden , darf sich

niemand mit denselben in Gespräche einlassen , und ihnen nichts gestatten , was gegen den
Befehl oder sonst gegen die allgemeine Vorschrift wäre.

H. iiyoä.
Auf den äußersten Thorposten sollen alle einpassierenden Fremden mit Bescheidenheit

und Anstand befragt werden : wer sie seyen ? — woher sie kommen ? — wie lange sie im
Orte zu verbleiben gedenken ? — und wo sie einkehren wollen?

Gemeine Menschen werden selbst mit ihren Pässen auf die Hauptwache geschickt , wo
die weiteren Befehle eingehohlet werden.

Distinguirte Personen , Couriere und Estaffeten läßt man , nach erhaltener Auskunft,
ohne Weiters passieren , und meldet es auf die Hauptwache.

In Kriegszeiten aber , und besonders bey Feindesgefahr , oder wenn die Fremden aus

feindlichen Ländern und Gegenden kommen , soll ohne Unterschied der Personen vorläufig die
Meldung auf die Hauptwache gemacht , und daselbst von dem Platz - Commandanten die
weitere Verhaltung eingchohlt werden.

tz. iic )c>6.
Jeder General , Stabs - und Ober - Ossrcier , wenn er sich vier und zwanzig Stunden

in der Heftung aufhalt , hat sich bey dem Festungs - Commandanten zu melden.

Bekleidet derselbe aber einen höheren Rang , so hat sich der Commandant bey ihm ein¬
zufinden , und chm eine Ehrenwache zu geben , wenn sie ihm gebühret.

tz. » » 907.

Die hinaus passierenden Fremden sind an den innersten Thorwachen gleichfalls um den

Nahmen , Charakter , und um die Ursache ihrer Reise zu befragen , welches nach der Hand
aus die Hauptwache gemeldet wird.

§. iiyog.

Das schnelle Fahren , Reiten oder Laufen durch Thore , oder bey der Wache , soll nieman¬
den gestattet werden.

Wenn mehrere Wagen an ein Thor kommen , so ist nicht zu dulden , daß sie dicht hin¬
ter einander fahren , und dadurch Stockungen an Brücken und Thoren veranlassen . Diese

Vorschrift soll besonders bey Feindes Gefahr, , genau beobachtet , und kern zweyter Wagen
herein gelassen werden , bis nicht der erste völlig herein gefahren ist.

Sollte ein Wagen im Hereinpassieren brechen , so müssen sogleich die Barierre und
der Schlagbauin zugezogen , die innere Wache muß avertirt , und die äußere ins Gewehr
gerufen werden . Wenn mit Heu , Stroh und dergleichen Sachen beladene oder verdeckte

Wagen kommen , muß die äußere Wache auf die innere rufen , ein Ober - oder Unter - Offi-

crer mrt einigen Männern derselben entgegen gehen , sie anhalren , sie mir Piken oder ande-
ren spitzigen Hnstrumenren untersuchen , und überhaupt aus Alles , was einigen Verdacht
erregen könnte , aufmerksam seyn. Bey einreißender Desertion oder Aufsuchung eines Uebel-

thaters rst auch drese Vorsicht bey den Humus parierenden Wagen zu beobachten.
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h. 1l 929.
Wenn an einer Brücke oder ben einem Thore etwas entzwey bricht , muß es auf der Beschädigungen'an einer

Brücke oder in den Thoren sind
Stelle gemeldet werden . ^ meiden;

§ . 1191 « .

Vom Feldwebel abwärts sott kein Mann ohne Paß vor das Thor hinaus gelassen , welche Individuen nicht
o Sevm Thore hinaus zu lassen

sondern ein solcher ln Arrest gebracht werden . smv;
Eben so ist jedermann , der mit verdecktem Gesichte hinaus passieren will , anzuhalten,

lind zu untersuchen.
h, 11911.

Wenn Steckbriefe an die Thorwachen kommen , so sind die Leute überhaupt , und was «u beobachten ist, wenn

besonders die Schildwachen , wohl zu unterrichten , damit sie die Passierenden genauer ^ men;
beobachten , und jeden Verdächtigen sogleich anhalten können.

H. ny» 2.

Wer durch ein Thor oder über eine Brücke mit einer brennenden Tabakspfeife pas - was zu beobachten ist. wenn
jemand mit einer brennenden

siert , soll angerissen werden , damit er ste versorget . Tabakspfeife über eine Brücke
H. 11H1 3 . oder durch ein Thor geht;

Wenn Truppen oder Processionen beym Thore herein wollen , ohne daß wegen ihrer was zu beobachten ist, wenn

Passierung ein vorläufiger Befehl ergangen wäre , soll die Wache ins Gewehr treten , der h^ T̂ ore ttttin 'woUe'E"
äußere Schlagbaum zugezogen , die Meldung gemacht , und der Befehl abgewartet werden.

§ . , 191/4.

An Markttagen und bey solchen Gelegenheiten , wo vieles Volk herbey kommt , muß ^ was Gc^ nheiwn,"vovie^
die Aufmerksamkeit verschärft , und die Leute dürfen nur nach und nach , und in kleinen lesVouhereinkommt/zu bevb-

Haufen herein gelassen werden.
tz. nc ),5.

)luch bey Ueberfuhren soll Ordnung und Aufmerksamkeit herrschen , kein Gedränge

geduldet , und den Schiffleuten alle Unterstützung gewähret werden.
h. 11916.

Wenn Militär -- Ai-restanten eingebracht werden , so hat sie von der Thorwvche ein

Gefreyter mit der nöthigen Bedeckung auf die Hauptwache zu begleiten . Auch ist der bey den
Arrestanten aufgestellten Schildwache alle mögliche Vorsicht anzuempfehlen . Ihre Aüfstellimg

hängt von den Umständen , von der Anzahl und Beschaffenheit der Gefangenen ab.
Bey solchen , die wegen gelinder Vergehen im Arreste sind , reichet oft nur Eine

Schildwache zu , wogegen es bey den gefährlichen geschlossenen Arrestanten , wenn auch

ihre Anzahl noch so gering ist , nicht selten zweyer Schildwachen bedarf . Mit der nähm-
lichen Vorsicht ist sich' zu benehmen , wenn ein Arrestant wegen seiner Nothdurft bey Tag

oder Nacht aus dem Zimmer gehen müßte ; er wird daher alle Mahl von zwey Mann
begleitet , besonders , wenn der Gefangene zu einer schweren Leibesstrafe , oder gar zum
Lode verurtheilet wäre.

tz. . 119 ^ 7 . ,

Die Stockhauswache darf , außer dem Profoßen , niemand ohne Befehl , auch nicht

den Geistlichen , zu den Deliquenten gehen lassen ; keinem Arrestanten ohne Erlaubnis ! das

Schreiben gestatten , sondern sie muß , wenn dieses erlaubt wäre , das Geschriebene dem Pro¬

foßen überreichen / Sie darf keinem Arrestanten Branntwein oder andere geistige Getränke
erlauben , und denjenigen , die zu Wasser und Brot verurtheilet sind , keine Speisen zu-!

lassen.

Beobachtungen bey Uever-
fuhren;

was die Thorwache zu beob¬
achten hat , wenn Arrestanten
eingebracht , und von derselben
auf die Hauptwache begleitet
werden;

Obliegenheit der Stockbauk--
wache -,

?. 11 p

Endlich wird noch erinnert , daß cs nicht genug fty , ^ Aufführer , Anmelder und
Schildwachen zu unterrichten , wie sie sich in ihren Obliegenheiten zu verhalten haben , son¬
dern die Feldwebel , Corporale , und selbst die Ober - Officiere müssen bey jedesmahligerAb¬

lösung , wenn nähmlich die auf Schildwachen kommenden Leute und die Anführer in dasGe-
7*

wie die Aufführer , Anmel¬
der und Schildwachen zu un
terrichten sind , und was über¬
haupt dabey und .bey Ablösung
-er Wache zu beobachten ist'

Band r.
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wehr treten , sich dabey einftnden , fleißig Nachsehen , und sich selbst überzeugen , daß auch

wirklich Alles , wie es geschehen soll , befolget , auch nach jeder Ablösung , sobald die alten

Schildwachen zurück gekommen sind , ihre Wachmannschaft ordentlich rangirt werde.
Damit aber die physische Möglichkeit vorhanden bleibe , solche Dienste , die mit einer

größeren Aufmerksamkeit und Anstrengung verbunden sind , vollständig erfüllen zu können,

müssen die Leute zwar nach Maß ihrer Eigenschaften auf diesen oder jenen Platz gestellt,

immer aber hierzu nach der Tour ohne Parteylichkeit und Nebenabsichten commandirt
werden.

Keine Schildwache soll über zwey Stunden ; bey strenger Kälte oder bey einer sonst
drückenden Witterung nicht über Eine , oder , nach Umständen , gar über eine halbe Stunde

unabgelöset auf dem Posten gelassen werden.

tz. rrgry.

wie der Schildwache Ver¬
weise zu geben und die nöti¬
gen Erinnerungen zu machen
sind.
Hkth. am 7. Feb . 770.

So lange die Schildwache auf ihrem Posten steht , ist sie mit keinen Verweisen zu

belegen ; man kann ihr wohl , wenn in Ansehung des Postens selbst etwas sogleich abzustel¬
len ist , die nöthige Erinnerung machen , um sie aber wegen eines Fehlers zur Verantwor¬
tung ziehen zu können , muß sie vorläufig abgelöser werden . Uebrigens darf die Schildwache

von niemanden , als von ihrem Wach - Cvmmandanten , eine Abänderung der Befehle an¬
nehmen.

§. »»920.
Was die Schanz - Eorporale

in den Festungen , und
Die Schanz - Corporale  haben Tag und Nacht alle inneren und äußeren Wer¬

ke , Gräben , Glacis , Esplanaden , Verpflegs - Depositoren und Wachstuben , besonders

aber diejenigen Theile zu durchsuchen , welche von den auf den Hauptwällen ausgestellten
Schildwachen nicht gesehen werden , um alle Entwendungen an ärarischem Holze , Eiseir-

werk und an anderen Vorräthen , wie auch jeden muthwilligen Unfug zu verhindern.

was sie hinsichtlich der eigen - Alle eigenmächtigen Baulichkeiten i auf dem .fortificatorischen Terrain haben sie augen-

mächtigen Baulichkeiten auf blicklich einzustellen , und der Fortifications - Direction sowohl davon , als auch von jedem

dem fort,,watonschen Terrain täglich Vorgefundenen Schaden Meldung zu machen.

§ . » 1H2L.

was sie wegen Abhaltung Von den Casematten , gewölbten Ausfällen und sonstigen Reterirungen der Außenwerke

wê -n'unL^ haben sie alles Gesindel , der allgemeinen Sicherheit wegen , abzuhalten ; und das verirrte
des Viehes von den Wällen Vieh von den Wallen und Werken abzutreiben , damit weder die Bäume auf dem Glacis,

zu beobachten haben ; „och die Erdböschungen der Contrescarpen und Lünetten zertreten werden.

h. 1lg23.
was sie beyw Sperren und Beym Sperren und Oeffnen aller Festungsthore müssen sie zugegen seyn , dabey selbst

Oeffncn der Thore zu besbach- Hznd anlegen , und auf ihre Erhaltung im guten Stande sehen ; auch führen sie die Aus¬

sie die Aufsicht zu führen ha - ficht über alle jene Arbeiten , welche in der Festung durch die daselbst condemnirten Militär-

den. Arrestanten verrichtet werden.
Hkth. am 17. Oct . 611. Iügo6.

§ . r 1924.

Was bey einem in einer Wenn sich in den Festungen ein Verlust durch Diebstahl ergibt , so muß derselbe also-

Icstung sich ergebenden Dieb - gleich bey seiner Entdeckung commisslonell erhoben , und der Thäter oder Schuldtrugende
stähle zu beobachten ist. ,
Hkth. „m-s. Seb. ö.5. i 64,. ausfindig gemacht werden.

Wenn dieser nicht zu eruiren ist , so ist über den sich ergebenen Verlust , mit Anfüh¬

rung des Gsldwerthes , die vorgeschriebene Passierungs - Consignarion zu verfassen , und an

das Haupt - Genie - Amt einzusenden , welches sodann , nach Maß des Geldwerthes , ent¬

weder die Passierung selbst zu ertheilen , oder , wenn der Werth des Verlustes die Summe

von 1 ro Gulden übersteigen sollte , dieselbe , unter Vorlegung aller Acten , bey dem Hof-
kriegsrathe anzusuchen hat.
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§ . nqsS.
In großen Garnisonen , wo die Besatzung in Brigaden eingetheilt ist , werden die

Majore durch die General - Feldwachtmeister oder durch den die Brigadiers - Dienste ver¬

richtenden Obersten vom Tage , die Regiments - Adjutanten aber durch jene ihrer Briga¬
diers abgefertiget.

H. r , 92b.

Bey kleinen Besatzungen , die in keine Brigaden eingetheilt sind , und wo keine
Generale unter dem Commandanten stehen , auch keine Obersten dis Brigadiers - Dienste

versehen , werden alle Majore von dem Festungs - Commandanten selbst abgefertiget.
H. r i g 2-7.

Die Adjutanten der Infanterie und Cavallerie erhalten in diesen Fallen die Ab¬

fertigung von dem Adjutanren des Commandanten , und wenn dieser mit keinem verse¬

hen wäre , von dem Platz - Lieutenant.
§ . 11028.

Diese Abfertigung geschieht in einem Kreise , wie im Felde , und zwar nach dem

Regiments - Range , wobey der Erste dem Abfertigenden zur Unken , der Letzte aber ihm
zur rechten Hand zu stehen kommt . In diesem Kreise werden zugleich die betreffenden
Garnisons - Dienste ausgemacht.

h. 1IY2H.
Die Hauptwache wird , selbst wenn sie auch nur ein Lieutenant commandirte , durch

den Platz - Major abgefertiget ; dagegen muß der Commandant , und wenn er selbst ein,

Hauptmann wäre , die Parole auch von dem Platz - Lieutenant annehmen , wenn der
Major durch wichtigere Geschäfte daran verhindert ist»

§. n () 3o.
Eine halbe Stunde vor dem Abendgebethe begibt sich der Platz - Major mit dem

Platz -Lieutenant vor die Hauptwache , wo sich von allen Posten und Thoren die den Rap¬

port bringenden Unter - Officiere oder Gefreyten einfinden , und sich mir dem im rechten
Arme getragenen Gewehre in einem Glieds auf zwanzig Schritt vor der Hauptwache,
und zwar mit dem Gesichte gegen dieselbe , aufstellen . Der Unter -Officier von der Haupt¬
wache stehet hierbei) rechts , und die Unter - Officiere der größeren Posten stehen neben

ihm , die von jedem Posten mitgebrachten Gemeinen aber stellen sich auf drey Schritt

hinter diesem Glieds.

Die Hauptwache tritt in das Gewehr , und schultert , der Commandant salutirt,
und wird von dem Platz - Major mit der Parole abgefertiget.

Hierauf läßt der Platz - Lieutenant den Kreis schließen, ertheilt den Unter - Officieren
und Gefreyten die Befehle , läßt die Gemeinen rechts umkehren , gibt jenen Posten,
welchen es gebühret , die versiegelte Parole , den übrigen aber die Losung , worauf die

Unter - Officiere und Gefreyten die erhaltene Losung dem Hauptwache - Commandanten in

der vorgeschriebenen Haltung des Gewehres überbringen , und auf ihre Posten zurück

kehren.
h. iiyZi.

Sobald diese Abfertigung geschehen ist , ertheilt der Wach - Commandant den bey

sich auf der Wache befindlichen Officieren die Parole , den übrigen Unter - Officieren und
Gefreyten von der Hauptwache aber läßt er zwölf Schritt von denselben durch seinen er¬
sten Unter - Officier in einem Kreise die Befehle und die Losung ertheilen , und sich die¬
selben von ihnen wieder zurück geben.

Nachdem hierauf der Commandant beym Fuß nehmen und ansetzen läßt , hat ihm

der erste Unter - Officier , in Gegenwart der Officiere , die Befehle vorzulesen , diesen fügt

er dann die seinigen bey , und der Unter - Officier theilt sie sonach den ^ gemeinen Leuten

auf der Wachstube aus.

wie in großen Garnisonen,
die Majore und Regiments-
Commandanten abgefertiget
werden;

wie in kleinen Besatzungen
die Majore abgefertiget wer¬
den;

von wen, die Ad-uranten
die Abfertigung zu erhalten ha¬
ben , und

wie sie zu geschehen hat;

durch wen die Hauptwache
abzufertigen ist » ond

wie diese Abfertigung zu ge¬
schehen Hac;

Ertheilung der Parole , Lo¬
sung und Befehle durch den
Wach - Commandanten;

Band R.
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wie sich auf den »beizen Po¬
sten zu benehmen ist;

wer die Dienste zu »errich¬
ten hat , wenn in einer Gar¬
nison kein eigentlicher Plalz-
Major und Lieutenant ange-
steür sind ;

wie den in der Garnison lie-
geiidenRegimentern oderDeta-
schements der Befehl zu ge¬
ben ist;

wie die Sperrung der Thors
zu geschehen hat;

wer die Schlüssel von dem
Commandanten abzuhohlen
hat , und was Vabey zu beob¬
achten ist;

wie sie der Wach - Conmian-
dant zu erwarten , und welche
Bedeckung derselbe mitzugeben
hat;

wie' nach der Thorsperre die
Schlüssel zurück zu begleiten
sind;

was zu beobachten ist, wenn
die Schlüssel bey der Nacht
abgchohlet werden müssen;

wie die Eröffnung der Tho¬
rr zu geschehen hak;

tz. LIy32.
Auf diese nahmliche Art wird sich auch auf allen übrigen Posten benommen ; der Lom-

Mandant empfangt die Parole und Losung von demjenigen , der sie gehohtet hat , unter ge¬
schultertem Gewehre , die Befehle aber außer demselben , und laßt auf die nahmliche Weise
durch seinen ersten Unter - Officier die übrigen Unter - Officiere und Gefreyten und seine ab¬
hängigen Posten abfertigen.

Zeder ,Commandant läßt seinen Leuten die Befehle auf der Wachstube ertheilen , und
von jenen Posten , die nur ein Gefreyter commandirt , hohlt immer ein dazu tüchtiger Ge¬
meiner die Befehle ab ; wenn aber ein solcher Gefreyter auch die Losung zu bekommen hat,

so wird ihm dieselbe , nebst dem Befehle , durch einen Unter -Officier von jenem Posten riber-
bracht , von welchem -er abhängt.

H. ny33.

Wenn in einer Garnison Lein eigentlicher Platz -Major und Lieutenant angestellet sind,
so haben ein Major und ein subaltener Officier von der Besatzung diese Dienste zu verrichten.

§. «ic;34.
Die in der Garnison liegenden Regimenter oder Detaschements geben den Befehl , wie

im Felde , vordem Quartiere des Regiments - Commandanteu aus , und die Abfertigung

der Compagnie geschieht in oder vor der Caserne , oder vor dem Quartiere des Haupt-
mannes.

UebrigeNs schicken die Regimenter und Detaschements , welche m der Besatzung liegen,
alle Tage früh zur befohlenen Stunde den schriftlichen Rapport nebst Roruenzertel in großen

Garnisonen ihrem Brigadiers , in kleinen Besatzungen dem Platz - Major . Alle bedeutenden
Ereignisse unter der Zeit sind aber sogleich zu melden.

h. 11986.
Sobald der Sperrschuß geschieht , oder zur befohlenen Stunde Hey den Thoren auf

dem Rampart der Ruf geschlagen wird , so begibt sich von der äußeren Thorwache ein Ge¬

freyter mit drei) Mann zu -dem Scklagbaume und zu den Gittern , um solche zu sperren-
.und daselbst so lange zu verweilen , bis sie völlig geschlossen sind.

§. 1198b.
Wenn sich der Platz - Major und Lieutenant zu dem Commandanten um die Schlüs¬

sel verfüget , so schicket der Commandant von der Hauptwache einen Corporal und sechs
Mann mit dem Gewehre nebst einem Freyreiter dahin , um die Schlüssel zu begleiten,

welche letzterer daselbst von dem Platz - Lieutenant übernimmt , und ohne Gewehr zwischen
dem ersten und zweyten Glieds dieser sechs Männer zu tragen hat.

Beym Thore erwartet sie der Wach - Commandant unter dem Gewehre , gibt denselben
noch eine Bedeckung von einem Corporal und sechs Mann bis zum äußersten Gitter mit,

schickt zugleich einige Mann mit den Gewehren an die Fallbrücke , um solche astfzuzishen,

und läßt erst dann seine Wache aus dem Gewehre treten , wenn die Schl -üssel bey ihm vor-

bey wieder zurück passiert sind.

§. 11937.

Sobald alle Thore gesperret sind , so sollen die Schlüssel auf eben dieselbe Weise zu

dem Festungs - Commandanten begleitet , und gleich nach dem Thorsperren die Rachtposten
ausgestellet werden.

§. 1 »936.

Uebrigens muß man noch bemerken , daß , wenn auch bey der Nacht , wegen Einlas¬
ses der Post und anderer wichtiger Umstände halber , die Schlüssel abgehohlt werden soll¬
ten , die besagte Bedeckung jedes Mahl vorgeschriebener Maßen mitgegeben werden müsse.

H. » 1939 .
/ ; Die Thorwache empfängt die Schlüssel auf die nahmliche Art , wie es ben der Thor¬

sperre vorgeschrieben ist ; jedoch wird die Bedeckung nicht durch die Hauptthore , sondern durch
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was bey Eröffnung des äuße¬
ren Gitters oder des Schlag
baumes M beobachten ist;

wie sich zü benehmen ist,

die kleinen Pforten und Brücken hinaus gelassen , weil die Oeffnung der Thore nicht von
innen , sondern von außen herein auf folgende Weise zu geschehen hat.

Nachdem die -erste kleine Pforre geöffnet ist , geht die Bedeckung mit den Schlüsseln

ihren Weg weiter fort , indessen die Pforte von der Wache zugemacht und mit dem Schlosse,
ohne es zu schließen , verhänget wird.

Diese Vorsicht wird durchaus dis zu dem äußersten Gitter und Schlagbaume angewen¬

det . Deßwegen soll auch noch von der Thormache die eine Hälfte mit dem Commandanten
im Gewehre bleiben , die andere aber , nebst einem Unter - Officiere , dem Schlüssel zur Be¬

deckung folgen , wovon bey jeder geöffneten und wieder zugemachten Pforte zwey Schildwa-
chsn , und bey den Fallbrücken , um solche abzulassen und aufzuziehen , so viel Leute , als nö-

thig sind , verbleiben.

H. 11940.
Bey der Eröffnung des äußeren Gitters oder Schlagbaumes werden ,besondere Patrouil¬

len , aus einem Unter - Officiere , einem Gefreyten und einigen Leuten bestehend , comman-

dirt , welche sich aller Orten wohl umsehen müssen , ob nichts Verdächtiges irgend wo ver¬
borgen sey. Wenn Cavallerie in der Besatzung liegt , hat solche die äußersten Patrouillen

links und rechts längs dem Glacis und gegen die Vorstädte zu verrichten ; die Leute müssen

daher ihre Pferde über die kleinen Zugbrücken an der Hand führen . Die Bedeckungen und
die äußere Thorwache bleiben an dem zngemachten Gitter stehen , bis die Patrouillen zurück
kommen . Wenn sie nichts entdeckt haben , was eine Besorgniß erregen könnte , so wird ein

Thor und eure Fallbrücke nach der anderen geöffnet , worauf die Thorwache aus dem Ge¬

wehre tritt.

H. 1,941.
Auf die nähmliche Weise ist sich bey allen Thoren zu benehmen ; wenn aber neben dem

Hauptthore sich keine Seitenausgänge bchnden , so müssen die Schlüssel durch einen Ausfall
passieren . befinden;

Z. 11942.
-Wenn auf Befehl des Commandanten bey der Nacht ein kleines oder ein Häuptthor was zu beobachten ist, wenn

z -Sffn- t w -rd -u müßt - , s° soll , zu- mch » r°n Vorsicht , - in UM « - Offi °i« °d« Gch '-Yt«
nnt sechs Mann dahin beordert , und über dieß auch noch davon den Wachen auf dem Walle sEe;

die vorläufige Nachricht ertheilet werden.
§. iry - Z.

Sobald auf einem Posten etwas Verdächtiges wahrgenommen wird , muß die Wache wie sich die Mache zu be-

foglsich in das Gewehr treten , und nicht allein die Hauptwache , sondern auch die nächst ^ m̂ ^ env̂ DerLächtig^
stehenden Posten davon verständigen , llebrigens sollen die Leute auf den verschiedenen wahrgenommen wird;
Wachposten nicht allein die Nacht hindurch , sondern auch vorzüglich gegen den Morgen mun¬

ter und wachsam erhalten werden.

§. » 1944.
Wenn bey starkein Nebel oder wegen anderer Umstände befohlen würde , ben Schlag-

'vaum und das äußere Gitter zuzumachen , fo sind auch alle,Mahl zwey Schildwachen dabey
auszustellen.

Die bey dem Schlagbaume ausgestellte Schildwache muß dah :n ausgestellt werden , wo

der Schlagbauin herab gezogen wird , um gleich die Ketten ergreifen , und was lonst er¬
forderlichwäre , vorkehren .zu können.

§. r »945.
In einer Festung sollen vier gewöhnliche Ronden  gehalten werden
Die erste oder Visitir - Ronde  geht gleich nach der Retrarte aus,

durch den jüngsten Officier , oder , wo deren nur drey auf die Wache gezogen wären , durch
öi»len Feldwebel verrichtet . Dieser nimmt , wenstz zwey Corpovale auf dem Posten sind,

warm zu dem Scblagbaume
Achüvwachen zu stellen sind,
und was sie zu beobachten h« -
ben;

wann und Wie viele Ronden

und wird Testung abzühalten
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wann die jiveyte , unL

wann die dritte oder Nacht-
Ronde;

die vierte oder Tag - Ronde
zu verrichten ist;

was zu beobachten ist, wenn
besondere Ronden zu mache!»,
rmd wie sie anzusehen sind;

welchen Weg die Ronden zu
nehmen und was sie dabey z«
beobachten haben;

warum die s' aupt - und
Tag - Ronde die Parole zu ge,
ben hat;

»nie was jede Ronde verse¬
he» seyn soll , und wie sie sich
auf den Huruf der Schildwa-
chr zu melden und die Losung
zu geben hat;

XXXIX . HaupLstück . I . Abschnitt.

einen davon , sonst aber nur einen Gefreyten , vier Mann und einen Freyreiter ohne Ge¬
wehr , der die Laterne trägt , mit sich.

Dieselbe gibt auf dem betreffenden Posten die Parole ab , und sieht nach , ob Alles

wachsam ist , und die Nachtposten auf dem bestimmten Orte richtig ausgestellet sind.
h. 11946.

,Die zweyte  oder Haupt - Ronde  verrichtet der Commandant von der Haupt¬
wache um zehn Uhr Nachts mit einem Corporal , sechs Mann und dein Freyreiter.

Diese Ronde muß dem Posten die Parole geben.

tz. » »94 ? .

Die dritte  oder Nacht - Ronde  wird von dem im Range vorletzten Officiere,

oder , wenn der Feldwebes die erste Ronde geführt hatte , von dem jüngsten Offi -ciere mit ei¬
nem Corporal oder Gefreyten , vier Mann und dem Freyreiter eine Stunde nach Mitter --
nacht geführt.

Diese gibt so , wie die Visitir - Ronde , die Parole ab.

h. 11948.
Die vierre  oder die Tag - Ronde  bestreitet mit dem nähmlichen Commando der

dem Commandanten der Hauptwache nächstkommende Officier eine Stunde vor Tages An¬

bruch . Er nimmt , wie die Haupt - Ronde , die Parole ein , und bringt solche dem Comman --

danren von der Hauptwache wieder , nachdem sie ihm daselbst durch den jüngsten Officier

oder einen Unter - Officier gegeben worden ist.

§. i' 949 -
'Wenn der Festungs - Commandant oder Platz - Major , außer den gewöhnlichen , noch

besondere Ronden machen wollte , uyd es vorher dem Commandanten von der Hauptwache

zu wissen macht , so sind dieselben als Ronden  zu erkennen ; jedoch müssen sie sich bey dem

Posten stellen , und die Parole durch den mitgehenden Platz - Lieutenant oder Unter - Offi¬
cier abgeben lassen.

Auf diese Art benimmt sich auch der Officier von der Visitir - oder Nacht - Ronde , wenn

er von einem Unter - Officiers - Posten gestellet wird . Uebrigens sollen die auf dem Posten

stehenden Officiere vor jeder Ronde ohne Unterschied auch für ihre Person in das Gewehr
treten.

tz. 11960.
Die Ronden müssen den Wall um die ganze Festung passieren , nicht aber aus Be¬

quemlichkeit sich der nächsten Straßen bedienen , um geschwinde zu ihren Posten zu gelangen,
denn ihre Bestimmung verpflichtet sie , aller Orten nachzusehen , ob Aufmerksamkeit , Ord¬

nung und Sicherheit herrsche . Wenn sich dieselben auch in die äußeren Werks zu verfügen

haben , so passieren sie durch die kleinen Pforten , welche gleich wieder hinter ihnen zuge¬

macht , und überall durch zwey Schildwachen so lange gesichert werden , bis die Ronde zu¬
rück kommt , und Alles wieder ganz verschlossen werden kann.

h. 11961.
Damit sich aber unter dem Vorwände einer Ronde nichts Verdächtiges durchschleiche,

muß auch die Haupt - und Tag - Ronde in den äußeren Werken durch ihren beyhabenden Un¬

ter - Officier oder Gefreyten die Parole geben , und sich daher in solchen Gelegenheiten alS
eine Visitir - Ronde  melden.

§. 1 , 962.
Uebrigens soll eine jede Ronde mit einer angezündeten Laterne oder wenigstens Mit

einer brennenden Lunte versehen seyn , damit sie schon in der Entsteinung erkannt werden

könne . Gleich beym ersten Anrufen der Sch '-ldwache mit Halt ! Werda?  meldet sich die¬
selbe in ihrer Eigenschaft als Visitir -, Haupt -, Nacht -, Tag-  oder Extra - Ronde,
dis Schnurpost ruft : Gewehr heraus!  die Wache tritt in das Gewehr , und schultert,

der Commandant schickt sogleich einen Lorporal oder Gefreyten mit zwey Mann entgegen , um
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die Losung mit dem Zurufe:  Losung her!  abzufordern , und die Ronde läßt gleichfalls

einen Corpsral oder Gefreyten mit zwey Mann vorrücken , um die Losung abzugeben.

§. i t ()5Z.

Wenn nun die Wache ihrem Commandanten die Losung richtig zurück bringt , so ruft

der letztere a v an c irt!  und geht , wenn er selbst die Parole geben oder empfangen soll, mit

zwey Mann der anrückenden Ronde bis auf sechs Schritt entgegen.

tz. i ry5 .'l.

Vey Uebergebung der Parole werden die Spitzen der Degen oder Säbel der Officiere,
oder die gepflanzten Bayonnette der Unter - Officiere einander gegen die Brust gehalten.

h. , ry55.

Ist derjenige , der die Ronde führt , im Range hoher , als der Wach - Commandant , so

erstarret letzterer selbst den Rapport von seinem Posten ; im Gegentheile aber läßt er ihn

durch seinen Unter - Officier geben.
Wenn sich nun die Ronde wohl umgesehen hat , ob Alles auf den Posten in Ordnung

sey , so gehet sie weiter , und der , Wach - Commandant läßt bey Fuß nehmen , und die Ge¬
wehre ansetzen.

h. iig5b.

Sollte es sich ereignen , daß die Ronde eine falsche Losung gegeben hätte , so fordert

sie der vorgerückte Unter - Officier noch Ein Mahl ab ; wenn sie abermahl falsch gegeben wird,

behält er sein Gewehr vorwärts gefällt , läßt die beyhabenden zwey Mann fertig machen,
weiset den Unter - Officier der Ronde zurück , und ruft dem Wach - Tommandanten unrich¬

tig!  zu , worauf dieser ebenfalls die ganze Wache fertig machen läßt . Wenn dann der
Unter - Officier , welcher die Losung unrichtig gab , weil er sie vielleicht vergessen haben

könnte , solche von seine«, Commandanten von neuem eingehohlt hat , avancirt derselbe

neuerdings . Wäre die Losung aberm .ahl unrichtig , so muß der Unter - Officier von der

Wache jenen von der Ronde in Arrest nehmen , und es der Hauptwache , oder jenem Po¬
sten , an den er angewiesen ist , melden.

§. 1 ^ 7.

Wiche die Ronde , und wollte auf die erhaltene Erinnerung nicht Stand halten , und
den Arrest nicht annehmen , so muß der Commandant auf dieselbe Feuer geben lassen.

tz. iigZ8.

Ueberhaupt soll gegen alle Ronden , Patrouillen und anders in der Nacht passierende
Leute m,t der größten Vorsicht vorgegangen , ans ihre Person , Kleidung und Aussprache ge¬

nau Acht gegeben , vorzüglich aber in Kriegszeiten , wo der Feind durch Deserteure und der¬

gleichen Verräther die Losung und Parole leichter erfahren , und sich unter einem solchen
Schutze gewisser heran schleichen könnte , auf allen Posten sowohl im Felde , als in der Gar¬

nison , die strengste Aufmerksamkeit angewendet werden.
^ Wenn eine Ronde auf einen Posten kommt , der mit keiner Parole , sondern einzig mit der

Losung versehen ist , so muß der Posten - Commandant demnach die Ronde stellen , und von
derselben die Losung absordern lassen , sonach aber der Ronde den Rapport erstatten.

h. ily5y.

Nachdem nun eine Ronde alle Posten um die Festung passiert hat , begibt sich dieselbe

auf die Hauptwache , läßt sich daselbst stellen , gibt dem Commandanten den Rapport von
allen Posten , verfügt sich dann auf den ihrigen , und laßt sich zu mehrerer Sicherheit au,
den eigenen Posten abfertigen.

tz. riysio»
Von der Retraite bis zur Tagwache muß in einer Festung alle Stunden ein Gefreyter

mit zwey Mann die Patrouille machen , um die Posten und Schildwachen auf dem Walle
munter zu erhalten.

wie sich zu benehmen ist,

wenn die Losung zurück ge¬
bracht wird;

was bey Uebergebung der

«Parole zu beobachten ist;

wem der Rapport zu erstat¬
ten ist:

wie sich zu benehmen ist,
wenn die Nonde eine falsche

Losung gegeben hätte;

wie sich zu benehmen ist,
wenn die Ronde zurück weichen

sollte;

was überhaupt bey allen

Ronde » , Patrouillen und an¬
deren in derNacht passierenden

Leuten zu beobachten ist:

wann die Ronde sich auf
dieHauptwache zu begeben hat,
und was dal >ey zu beobachten
»st:

wann und wie oft in einer

Festung Patrouillen gemacht
werden müssen;
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welchen Weg diese Patkouil,
len zu nehmen, und was sie zu
beobachten haben;

wie sich zu benehmen ist,
wenn sich während des Pa-
trouillirens ein Verdacht oder
sonst etwas Wichtiges äußert;

wann auf den Waffenplätzen
kleine Piquets , und von die¬
sen an jeden aussprinqenden
Winkel Schildwachen auszu¬
stellen find : >

wann dir Patrouillen zu ver-
dpppeln sind;

was die Posten nach der
Tagwache auf die Hauptwache
zu melden haben;

wann die Kavallerie ihre Pa¬
trouillen auszuschickcn hat , und
was sie zu beobachten haben;

was die Patrouillen und
Schildwachen hinsichtlich des
Feuers zu beobachten haben;

wann die Schildwache Feuer
zu geben und Feuer zu rufen
hat:

wie sich die Feuer - Bereit¬
schaft bey einem entstehenden
Jeuerlärm zu benehmen hat;

H. , 1961.
Diese Wall - Patrouillen begeben sich von der Hauptwache aus auf den ersten Posten,,

und nehmen ein vom Commandanten bestimmtes Zeichen mit ; dieses muß von dem letzten

Posten mit dem Rapporte an den Commandanten auf die Hauptwache zurück gebracht wer¬
den , damit sich derselbe überzeuge , daß die Patrouille vom ersten bis zum letzten Posten

richtig und unverzüglich passiext sey.
§ . LIYÜ2.

Sollte sich wahrend dieser Patrouille ein Verdacht oder sonst etwas Wichtiges äußern,

so ist es sogleich von dem betreffenden Posten unmittelbar auf die Hauptwache zu melden.
h. »ic)63.

Wenn in einer Festung der bedeckte Weg nicht durchaus besetzt wäre , so sind doch auf

den Waffenplätzen kleine Piquets , und von diesen an jeden ausspringenden Winkel eine

Schildrvache auszustellen.
Diese Piquets patrouilliren gegen einander um den ganzen bedeckten Weg , und beob¬

achten aufmerksam die Pallisaden - Reihe.
Sobald sie daselbst etwas Verdächtiges wahrnehmen, rufen sie der Schildwachs auf

der Bastion , und diese der nächsten Wache zu , damit eine Patrouille durch einen Ausfall:

hinaus geschickt werde . .
h. , 1964.

Wenn nach der Retraite bey der Visitation jemand von der Besatzung abginge , und

eine Desertion zu vermuthen wäre , so müssen die Patrouillen an jsnen Orten , wo am leicht

testen durchzukommen ist , verdoppelt werden , und sowohl diese , als die Thorwache , bey der

Qeffnung der Thore auf jeden Hinauspassierenden eine strenge Aufmerksamer .verwenden.
H.

Nach der Tagwache müssen die Posten auf die Hauptwache melden , wie viel Pä-
trouillen die Nacht passiert sind , und diese Anzeige muß auch in dem schriftlichen Früh ; .

Rapporte enthalten seyn.
' tz. 1,966.

Wenn die Cavallerie die ihr angewiesenen Posten zu Pferde bezieht , so schickt sie auch

ihre Patrouillen zu Pferde aus , welche zwar gleichfalls innerhalb der Festung allen Unord¬
nungen zu steuern , die anderen Patrouillen , sie seyen zu Pferde oder zu Fuße , anzuru¬
fen , oder wenn sie selbst angerufen werden, , sich als Patrouille zu melden haben , jedoch

nirgends gestellt werden.
h. 11967.-

Sowohl die Patrouillen als die Schildwachen haben unter anderen auch vorzüglich auf

das Feuer acht zu geben , und wenn sie von einer Feuersbrunst das Mindeste wahrnehmen,

auf den nächsten Wachposten zu rufen , damit der Commandant , wenn er mir einem Tam¬
bour versehen ist , sogleich Allarm schlagen und die Hauptwache benachrichtigen , dann diese

sowohl dem Commandanten , als dem Platz - Major , die Meldung machen lassen könne.
H. 1»966.

Da , wo die Schildwache ihren Hauptposten nicht benachrichtigen kann , soll sie hoch

anschlagen , und , wenn es erforderlich ist , drey Mahl Feuer geben . Jene Mannschaft,

die mit keinem Feuergewehre versehen ist, muß wiederhohlt Feuer rufen , wenn sie vor einem

Thore stehet , an dasselbe pochen , und überhaupt allen möglichen Lärmen verbreiten.
h., 1,969.

Sobald nun ein solcher Feuerlärm entsteht , muß die Feuer - Bereitschaft , welche

beständig anqezogen seyn soll, sich sogleich dorthin begeben , wohin es die Feuerordnung oder
die besonderen Befehle des Commandanten für solche Fälle vorgesehen haben , daselbst das

Gewehr , die Patrontasche und Bagage niederlegen , einen Gefreyten mit drey Mann da-
bey auf Wache lassen , und den eben erwähnten Anordnungen oder Befehlen mit möglichster

Thätigkelt entsprechen . Die Besatzung rückt gleichfalls , ohne einen Befehl zu erwarten,
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mit Sack und Pack auf die bestimmten Allarm - Plätze , wo sie so lange in ihren Reihen

bleibt , bis sie eine weitere Ordre von dem Commandanten erhalt.

§. 11970.
Wenn nur ein Thell der ausgerückten Truppe zum Löschen beordert wird , wozu jeder¬

zeit alle Zimmerleute mit ihren Hacken zu nehmen sind , so lassen die Leute ebenfalls das
Fsuergewehr , die Patrontasche und die Bagage auf dem Allarm - Platze zurück , und verfügen

sich unter Führung der dazu gehörigen Ober - und Unter - Officiere unverzüglich zu dem Feuer,
wo sie , wenn das Wasser nahe ist , bis an dasselbe dergestalt in zwey Glieder rangirt wer¬
den , daß in einem Gliede ein Mann dem anderen die Wassergeschirre mit der möglichsten
Gewandtheit gegen das Feuer reiche , im zweyten Gliede aber die ausgsleerten Geschirre

wieder zurück langen . Auch sind zu den Spritzen die erforderlichen Leute zu commandiren,
und wenn das Wasser weit herbey geschafft werden müßte , so sollen die Ober - und Unter-

Officiere dergestalt unter die Leute eingetheilt werden , daß sie ihrer Aufsicht keinen Augen¬

blick entgehen , nicht aus einander laufen und keine Unordnungen verüben können.

»> h- ric )7 - .
In den Casernen müssen , nebst der ausgestellten Wache , auch die Inspections - Indi¬

viduen , dann ein Corporal von jeder Division und zwey Mann von jeder Compagnie , welche

auf die Casernen und Requisiten Acht zu geben , und im Falle das Feuer nahe wäre , die

Geräthschaften und besonders die Betten an einen sicheren Ort zusammen zu bringen haben,
zurück gelassen werden.

tz. 11972.

Die an demselben Tage abgezogenen Haupt - und Thorwachen rücken bey einem Allarme

sogleich auf ihre verlassenen Posten , um die daselbst befindlichen Wachen zu verdoppeln und
allen Unordnungen vorzubeugen.

tz. 11973.

Wahrend des Feuers müssen alle Wachen in und außer der Festung im Gewehre stehen,
und sowohl die Wall - als die großen Patrouillen verdoppelt werden.

tz. 11974 . ,
Die Thorwachen müssen , ohne hierzu erst den Befehl zu erwarten , wie bey einem

jeden anderen Auflaufe , sogleich die Thors , Gitter und Schlagba 'ume zumachen , die Fall¬

brücke aufziehen , und dabey überall doppelte Schildwachen ausstellen.
h. 11976.

Wenn aber der Befehl bestände , Wasser zu führen , oder Leute zum Löschen auch von

außen herein zu lassen , so sollen zu diesem Ende bey dem betreffenden Thors nur das äußere
Gitter und der Schlagbaum aufgemacht , dagegen soll auf zwanzig Schritt außerhalb desselben

ein Piquet , welches bey der Nacht Feuer unterhalten muß , zur Beobachtung der Passierenden
aufgestellt , und , um gleich die Fallbrücke im erforderlichen Falle aufziehen zu können , müs¬

sen dabey , nebst den doppelten Schildwachen , auch noch besonders vier Mann in Bereit¬
schaft gehalten werden.

H. 11976.
Von dem entbehrlichen Ueberreste der auf den Allarm - Plätzen ausgerückten Truppen

soll man auch noch nach Umständen mehrere kleine Machen an die Zugänge zu dem Feuer

aufstellen , welche die nörhigen Schilbwachen um das Feuer aussetzen , und besonders auf
Diebstähle und dergleichen Unordnungen wachsam sind.

' §- ' 1977.

Beym Eiurücken der Bereitschaft und der Garnison nach gelöschtem Feuer ist bey der

Brandstätte ein Unter - Officier mit einer verhälrnißmäßigen Anzahl von Mannschaft zurück
zu lassen , um einen unvermucheten , doch immer möglichen neuen Ausbruch auf der Stelle
unterdrücken , oder die nörhige Hülfe leisten zu können.

Band x . 7Z

wo die Truppen ihre Feuer¬

gewehre , Patrontaschen und
Bagage ju lassen , und wie sie
fich beym Löschen zu benehmen
haben;

was in den Casernen ben

einer Feuersbrunst zu beobach¬
ten ist;

wo die an demselben Tage

abgezogenen Haupt - und Thor¬
wachen bey einem Allarm hin-

zmücken haben;

wann die Wachen im Ge¬

wehre zu stehen haben;

ivaS die Thorwachen hin¬

sichtlich der Thorsperre zu be¬
obachten haben;

wann das äußere Gitter

und der Schlagbaum zu öffnen
sind;

wie die Zugänge zu dem
Feuer mit Wachen zu besetzen
sind;

welche Mannschaft nach ge¬
löschtem Feuer bey der Brand¬

stätte zurück zu lassen ist;

/
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wie sich die Schildwachen zu
benehmen haben , wenn sich
der Feind heimlich der Festung
nähert;

wie die Thors zu sperren sind,
und was die Garnison über¬

haupt zu beobachten hat;

was die Stabs - Officiere bey
einem Allarme zu beobachten
haben;

wie sich zu benehmen ist,
wenn der Feind einen Ort blo-
«kirt oder berennt;

wann sich von derDesatzung

nur die Hälfte entkleiden da >f;

welche Losung die außer
der Festung ausgestellten Vor¬
posten zu erhalten haben;

wie sich bey Kirchen - Para¬
den oder anderen Festtagen zu
benehmen ist.
Hkth . am 7. Feb . 770.

>» » >. Sep . 807.

Obliegenheiten desFestungs-
Eommandanten.

Hkeh . am 7 » § eb . 770.
/

Wohin die ' Derordnungen,
Berichte und Eingaben in
Betreff aus die Gebühr der
Festungs -Garnisonen und auf
die Approvisionirung der Plä¬
tze zu gelangen haben.
Hkth . am S' 3än . 8 - , . L - 5Z.

Uebrigens soll aus der Festung während des Feuers niemand heraus gelassen werden,

anßer den zur Äbhohlung des Wassers nörhigen Fuhren.

h. 11 - 78.

Wenn sich der Feind heimlich einer Festung nähert , und sie zu überfallen sucht , so

soll derjenige Posten , welcher zuerst etwas Verdächtiges wahrnimmt , sogleich Allarm schla¬
gen , oder schießen , oder rufen , die rechts und links stehenden Posten und so weiter von

den übrigen einer den anderen um die ganze Festung , avertiren es unverzüglich der Haupt¬
wache , und diese sott so fort es weiter melden lassen.

tz. 11979.
Die Thore müssen , ohne auf Befehl zu warten , sogleich gesperrt werden , die Garni¬

son rückt unverzüglich auf die Allarm - Plätze , besetzt zugleich die angewiesenen Außenwerke,
die abgelöseten Wachen beziehen ihre vorigen Posten , um solche zu verdoppeln , die Artille¬

risten eilen zu ihren Batterien , und Alles wartet im Gewehre die weiteren Befehle ab.
§. 11980.

Damit aber bey einem feindlichen Ereignisse sogleich die erforderlichen Dispositionen

getroffen werden können , sollen sich die Stabs - Officiere , so bald die Allarm - Plätze an¬

gewiesen worden sind , von ihrer Beschaffenheit , Lage und Vertheidigung in die Kenntniß
setzen, und sich die Befehle genau gegenwärtig halten , welche schon vorläufig und über¬

haupt für solche Fälle erlassen worden sind. Besonders sollen diejenigen , welche den Tho¬

ren , Ausfällen , Wasserleitungen u . dgl . am nächsten stehen , den sorgfältigsten Bedacht
nehmen , daß solche wohl verwahrt , die daselbst aufgestellten Posten hinreichend verstärkt,
alle mögliche Vorsicht angewendet , und auf diese Art dem Commandanten die nöthige Zeit

verschafft werde , seine weiteren Anordnungen nach Maßgabe der Umstände treffen zu können.
h. 11981.

Wenn der Feind einen Ort blockirt oder berennt , so hat man sich irr Betreff der

Ausrückung und Besetzung der Posten auf die nahmliche Weise zu benehmen , und sich
gleichfalls nach den besonderen Verordnungen des Commandanten zu richten.

tz. 11982.

/ Wäre es aber befohlen worden , daß nicht die ganze Garnison auszurücken hat,

sondern nur die Allarm - Plätze mit einigen Piquets bezogen werden sollten , so darf sich

in der Nähe des Feindes nur die Hälfte der Besatzung entkleiden , und selbst diese muß
eine Stunde vor Tages Anbruch angezogen und munter feyn.

h. 11968.

Uebrigens sollen die besonderen , außer der Festung ausgestellten Vorposten niemahls
die nähmllche Parole oder Losung bekommen , welche in der Festung ausgegeben ist.

h. 11984.

Bey der Kirchen - Parade , an dem Frohnleichnamstage und an anderen Festtagen
soll die Garnison nie ganz ausrücken , und überhaupt bey jeder Gelegenheit Alles , was zur
inneren und äußeren Sicherheit der Festung nöthig ist , vorgekehret werden.

h. 11985.
Jeder Festungs - Commandant hat die bestehenden allgemeinen (oder einem und dem

anderen Platze nach seiner Lage , nach Zeit und Umständen besonders zukommenden ) Ver¬
ordnungen aufs genaueste zu befolgen , nichts zu verabsäumen , waS zur Sicherheit des
ihm anvertrauten Platzes dienlich seyn könnte , überhaupt aber auf den vorgeschrlebenen
Dienst strenge zu halten , damit die Mannschaft -die in denFestungen erforderlichen Kriegs-
gebraüche nicht vergesse, und die jungen Leute m denselben vollkommen unterrichtet werden.

H. 11986.

Alle auf die Gebühr der Festungs - Garnisonen und auf die Approvisionirung der
Platze einen unmittelbaren Bezug nehmenden Verordnungen , Berichte und Eingaben ha¬

ben durch die Festungs -Commandenvon den betreffenden General -Commanden an dre Maga-
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zine und von letzteren an das General - Eommando zu gelangen , alle übrigen die innere

Manipulation der Verpflegs - Magazine betreffenden Weisungen , Berichte und Eingaben
hingegen nehmen , ohne Einfluß der Festungs - Commanden , ihren Zug unmittelbar von
und zu dem General - Eommando durch die aufgestellten Magazins - Controllore.

h. 11987.

Wenn der Commandant krank wird , oder abwesend wäre , oder wohl gar mit Tod

abginge , so soll jederzeit der im Charakter und Range ihm folgende Officier , er möge
von der Infanterie , Cavallerie , Artillerie , vom Ingenieur - oder von einem anderen Corps

sepn , dessen Stelle sogleich und bis zur weiteren Anordnung vertreten.

h. 11988.

Da es hinsichtlich der Sicherheit und aus anderen verschiedenen triftigen Ursachen

nicht wohl thunlich ist , das auf den Wällen , in den Gräben und auf dem Glacis in
den Festungen wachsende Gras , so wie die Wiesen und andere Grundstücke an Privat¬

personen zu verpachten , besonders weil dadurch der Fortiftcation Schaden und Nachtheil

zuwachsen würden , so ist dieses Gras dem zur Festung gehörigen Militär , nähmlich : dem
CoMmandanten , dem Platz - Major , dem Platzhauptmanne oder Lieutenant , nebst dem er¬

sten in der Festung angestellten Ingenieur und dem Officier von der Artillerie , dergestalt

zu überlassen , daß sonst niemand darauf Anspruch zu machen hat.
h. 11989.

Diese Individuen haben das Gras auf ihre eigenen Kosten zur gewöhnlichen Mäpe-

zeit , und so oft es thunlich ist , abmähen zu lassen , und wenn es getrocknet ist , nach ih¬
rem, Charakter und nach Proportion ihres Gehaltes unter sich zu vertheilen , wo sodann
ein jeder mit seinem ihm zugefallenen Antheile nach Belieben schalten und walten kann.

§. 1»990.
Niemanden , wer es auch immer seyn mag , wird gestattet , Pferde oder anderes

Vieh auf den Festungswerken , in den Graben und ^auf dem ' Glacis weiden zu lassen, ode^
Gärten in gedachten Werken anzulegen , indem dieselben immer rein und sauber gehalten

werden müssen.

§. 11991.
Die oben benannten Individuen sind gegen den ihnen bewilligten Vortheil verbunden,

auf jenen Plätzen , wo kein gutes Gras , sondern nur Disteln und Unkraut wachst , die>es

Unkraut zur Mä 'hezeit abhauen , oder mit der Wurzel ausreißen und wegfuhren , überhaupt

solche Plätze von dergleichen Unrathe beständig rein halten zu lassen.
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Wrr die Stelle des Coin-
mandanten , im Falle dersel¬
be krank wird , abwesend ist,
oder wohl gar mit Tod abgin¬
ge, zu vertreten hat.
Hkth. am 7. Tob. 770.

Welchen Militär,Individuen
das in den Festungen auf den
Wällen rc. wachsende Gras
zu überlassen ist;

wann das Gras abzumähe »,
und wie das Heu M verthei-
len ist;

Weiden des Viehes und
Anlegen von Gärten in den
Festungswerken ist verbothen;

was die Individuen , welchen
das Gras bewilliget ist , hin¬
sichtlich der Reinigung der mit
Unkraut bewachsenen Plätze zu
beobachten haben.
Hkth. am 24. Feb. 748.

» r» 8. Iuil . ö >5. 1 3>4y»

II. Abschnitt.
Von d e r G en s d a r m e r i e.

h. 11992.
Die Gensdamerie in dem lombardisch - venetianischen Königreich  e ^ Bestimmungder Gensdar-

bildet ein Regiment der Armee,  welches , im K rieg e,  wie jedes andere , v 0 r d e m

Feinde,  oder zur Handhabung der Armee - Polizey gebraucht werden
kann , im Frieden  ober die öffentliche Sicherheit in allen ihren Zwer¬

ge nzubeschützen geh alteni st.
Dessen Wirkungskreis zerfällt  sonach in zwey Theile,  in jenen

nähmlich , welcher auf die öffentliche Sicherheit - es Staates im Inneren , und in jenen,
welcher auf den Kriegsstand BSzug hat.

Band x. 74
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Verrichtungen derselben im
Frieden;

was die Gensdarmerie rück-

sichtlich der Civil - Polizey zu
beobachten Hac.

H kth . am >. März g 16. O >63g.
X X3o . May 617 . O röyo.

XXXIX . Hauptstück . II . Abschnitt,

tz. 1,993.

Die gewöhnlichen Verrichtungen der Gensdarmerie im Frieden

bestehen  in Handhabung der C i v i l - und M i l i t a r - P 0 l i z e y.
§. 11994.

Hinsichtlich der erste r en hat die Gensdarmerie:
r stenS : Märsche , Streifereyen und Patrouillen täglich auf den Haupt - und Nebenstraßen

und in den Umgebungen ihres Aufenthaltsortes überhaupt zu machen , und sich
darüber dre eingeführten Attestate von den Communal - oder sonstigen öffentli¬

chen Behörden auSstellen zu lassen.
2tens : Auf alle mögliche Weise sich in Kenntniß der vorfallenden Verbrechen sowohl,

als schweren Polizey - Uebertretungen zu setzen , und hiervon ohne Verzug die

Anzeige an die öffentlichen Behörden zu erstatten.
3tenS: Den Uebelthätern fleißig nachspüren.
4ten§: Alle auf der That ertapptenUebertreter der Gesetze, Räuber, Mörder , mit

verbothenen Waffen betretenen Concrebande - Treiber , Forstfrevler und Diebe zu
arretiren.

Ztens : Alle verdächtigen Personen , Bettler , Vagabunden rc. rc., anzuhalten , undun¬

gesäumt den betreffenden Behörden vorzustetten.
btens : Jeden Auflauf und jede Zusammenrottung , welche gegen die öffentliche Ruhe

gerichtet ist , zuerst mit Güte , und , wenn diese nicht hinreccht , nur Gewalt
zu zerstreuen , und sich der Rädelsführer zu bemächtigen.

7tenS : Das Eigenthum , so wie die persönliche Sicherheit eines jeden Unterhaus ge¬

gen Gewaltthat aller Art zu schützen , und diejenigen , die dasselbe bedrohen , zu

verhaften . . ^
8rens : Die Ezecution zur Eintreibung der öffentlichen Auflagen zu führen.
9tenS : Der Justiz in ihren Amtöverrichtungen , wo dieselbe nähmlich der bewaffneten

Macht zu ihrer Unterstützung theils bey Ausführung ihrer Urtheile , theils zu
Arretirungen bedarf , zu dienen.

i otens : Bey allen Märkten , öffentlichen Festen und Gelegenheiten zu Volksversamm¬
lungen gegenwärtig zu seyn , und daselbst die Ordnung handzuhaben.

i i tens : Ueber alle auf der Straße , im Wasser oder sonst Vorgefundenen Leichname , dann
über alle Feuersbrünste , Einbrüche , Anfälle und sonstigen Verbrechen , welche in

ihrem Bezirke vorfallen , die nöchigen Erkundigungen einzuziehen , und die
schriftliche Meldung hiervon , so wie die Aussagen der allenfallsigen Zeugen,
ihren Officieren ungesäumt einzuschicken.

intens : Die gefangenen oder verurtheilten Verbrecher mit aller möglichen Wachsamkeit

gegen ihre Entweichung zu escortiren.

, 3 cens : Fremden , welche sich auf irgend eine 'Art verdächtig machen , die Pässe abzu¬

fordern , um sich von der Echtheit derselben und zugleich von der Verlässrgkeic

der Person zu überzeugen ; daher ist jedermann schuldig , den Gensdarmen auf

Verlangen feinen Paß vorzuzeigen.
rsstens : Auf Hazard - Spieler , Gaukler , Verkäufer verbothener , besonders Medicinal-

Waaren genau Acht zu haben , und sie nach Umständen zu arretiren.
r 5 tens : Auf Ruhe und Zucht in Theatern , auf öffentlichen Spaziergängen , vorzüglich

aber in Wirrhs - , Schank - und Kassel- Häusern , dann auf ihre Schließung zu der

von den Gesetzen vorgeschriebenen Zeit zu wachen.

ibtens : Die Executionen aller Art , und vorzüglich die Hinrichtungen zu begleiten uns
zu bedecken.

,7tens : Reisende zu escoruren ; letzteres jedoch nur auf erhaltenen schriftlichen Befehl

ihrer Oberen , oder Hey evidenter Gefahr der Redenden.
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»8tens : Auf alle signalisirten Personen genau Spähe zu halten , und sie nach Umstanden
zu arretiren.

»ytens : Die aus dem Lande abgeschafften Fremden oder die Landesverwiesenen von Bri¬
gade zu Brigade über die Gränze zu begleiten.

sotens : Endlich , außer den hier angezeigtsn Fällen , überhaupt auf Handhabung der be¬
stehenden und der in Zukunft ergehenden Gesetze sowohl , als auch auf alle
Verfügungen des Landesfürsten und der Civil - und Militär - Behörden zu wa¬

chen, und gegen die Uebertreter die ihnen vorgeschriebenen Maßregeln in Ausübung
zu bringen . . '

tz. » »995.
In Bezug auf Militär - Polizey  hat die Gensdarmerie : Was die Gensdarmerie rü-ck-

»stens : Alle Deserteure einzufangen , und alle Militärs , welche sich nicht mit Abschieden ^ ^ obachrc/hat'-"' '
oder Urlauben ausweiftn können , anzuhalten.

stens : Die,in loeo ihrer Brigade befindlichen Beurlaubten nach Verlauf ihres Urlaubes
zu ihren Fahnen einrückenzu machen , weßhald alle Urlaube von den im Be¬

zirke commandirenden Gensdarmerie - Officieren vidimirt und in ihre Bücher ein¬
getragen werden müssen.

3tens: Allen Truppen, welche marschiren, brigadeweise in der Entfernung zu folgen,
die Traineurs nachzutreiben , und zur Truppe einrücken zu machen , Unordnun¬
gen und Epceffe gegen das Civil zu verhüthen , Plünderungen abzuwehren,
und ungebührlichen Forderungen zu begegnen.

4tens : Ihr Wirkungskreis beschränkt sich jedoch hier einzig darin , daß sie die schuldtra¬
genden Soldaten an ihre Commandanten , so wie die schuldtragenden Civilisten

an ihre Behörden mit der schriftlichen Meldung des Vorgefallenen zu überlie¬
fern haben.

5ten§ : Vom Feldwebel abwärts ist daher ein jeder schuldig, auf Verlangen' dem Gens-
darmsn seine Marsch - Route , seinen Urlaubspaß oder seine sonstige Legitimation,

vorzüglich aber die Vorspannsanweisung vorzuzeigen , da jeder Gensdarme das
Recht hat , eine ungebührliche , durch Gewalt oder Drohung erpreßte Vorspann
augenblicklich nach Hause zu schicken, und die Schuldigen anzuhalten.

ktens : Der Gensdarmerie - Officcer har hierin gegen jeden Officier ohne Unterschied des
Grades gleiches Recht zur Abschaffung der Vorspann . In jenen Fällen aber,

welche sich zur Arretirung eignen , hat er sicff nach Herr Vorschriften des österrei¬
chischen Dienst - Regulaments , m so weit sie in dieser Vorschrift nicht abgeä 'n-
dert werden , zu halten.

7tens : Die Gensdarmerie hat ferner zu wachen , daß die Quartier - Träger nicht mit un¬

gebührlichen Forderungen belastet , oder wohl gar mißhandelt werden ; in welchen
Fällen sie die Anzeige nach Gestalt der Umstände an die betreffenden Städte - ,

Platz - oder Truppen - Commandanren zu machen hat , welche stets gehalten sind,
über jede ihnen von den Gensdarmen gemachte Anzeige dieser Art Untersuchung
zu pflegen , und bep bedeutenden Vorfällen die Meldung des Ausganges , dersel¬

ben , so wie der etwa verhängten Bestrafung an ihren nächsten unmittelbaren

Oberen, - und so fort bey den ersteren bis an das General - Commando , bey den
letzteren bis an das Brigade - oder Divisions - Commando gelangen zu machen,
damit die in Italien auf die öffentliche Meinung so höchst unvortheilhaft wirken¬

den Ercesse möglichst verhüthst , und diejenigen , welche derlei) Crcesse ausüben,
bestraft werden.

8tens : Auf gleiche Weise haben sie aber auch das Militär vor allen Bevortheilungen , vor
Betrug und Verweigerung der gebührenden Prästationen von Seiten des Civils

zu bewahren , und hierzu Kräfte und Eifer aufzubiethen , die Schuldtragenden

alsogleich zu arretiren , und ihrer Behörde mit dem Sxeeies kaeü zu übergeben.
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Verrichtungen und Obliegen¬
heiten des Generals - Inspek¬
tors;

des Vice - General - Inspec¬
tors ;

des Obersten;

des Oberst - Lieutenants;

H. 11996«
^ ) . Der G en eral - Jnspector führt die General - Leitung des Ganzen ; er em¬

pfangt die Meldungen der Escadrons - und bezugsweise Flügel - Commandanten , und erstat¬

tet seine Berichte an die betreffenden Behörden . Er ist unmittelbar für Alles , was den mi¬

litärischen Dienst des Regiments sowohl , als dis Militär - Polizey überhaupt betrifft , an

den Hofkriegsraths - Präsidenten angewiesen , und erstattet ihm über alle hierauf Bezug ha¬
benden Gegenstände direkte Rapporte.

Er begleitet als Brigadier an die betreffenden General -Commanden die Eingaben des
Regimentes ein , welche demselben zukommen müssen , in so weit sie nach seiner Organisirung
erforderlich sind . Er führt die ihm von dem Hofkriegsraths -Präsidenten zukommenden Befehle

aus , und erläßt jene Weisungen , welche die General - Commanden in Militär -Polizey - oder
Dienstgegenständen dem Corps durch ihn zu ertheilen in dem Falle sind.

Er ist für den politischen Theil seiner Amtsverrichtungen dem Präsidenten der Polizey-

Hofstelle ganz untergeordnet , und berichtet ihm alle Veränderungen , Verwechselungen und
Bewegungen im Corps , dann das Resultat der monathlichen und halbmonathlichen Bereisun¬
gen der Stabs - und Ober - Officiere , das Resultat des täglichen Dienstes der Gensdarmerie,

die von denselben auf Befehl anderer Behörden vollzogenen Operationen , die' Vereinigung
der Brigaden zu was immer für leinem Zwecke, alle Arreste oder Transportirungen von Brigade
zu Brigade , alle Begleitungen von Gefangenen oder sonstigen Transporten , die Escortirung

von Geldern , distinguirten Personen rc. , Vorfallenheiten in den verschiedenen Bezirken,
Nachrichten über die Volksstimmung , und Alles , was auf Fremde , Vagabunden und auf ver¬

dächtige Personen Bezug nehmen kann ; endlich alle Vergehungen , welche von öffentlichen
Beamten entweder wirklich begangen , oder die ihnen vom Publicum aufgebürdet werden.

Er erstattet gleicher Maßen den Tagsbericht an den Vice - König oder dessen Stellver¬

treter , und an den Gouverneur der Lombardie über die Vorfallenheiten in derselben , und
empfängt seine Befehle , so >öie jene des Gouverneurs von Venedig.

H. 11997.
L ) Der Vice - General - Inspector  vertritt im Erkrankungs - oder Verhinds

rungsfalle den General - Inspektor , und leitet sonst unter ihm die Geschäfte.
tz. 11998.

6 ) Der Oberste führt das militärische Commando des ganzen Regiments , wovon er
alle Jahre ein Gouvernement bereiset ; er leitet das Oeconomicum , und besorget alle mili¬

tärischen Diensteseingaben , die er der General - Inspektion zur Vidimirung einbegleitet,

ohne jedoch in den eigentlichen politischen Dienst des Regiments zu interveniren , da dieser
ganz dem General - Jnspector obliegt.

Ihm liegt besonders die höhere Aufsicht über den Geist des Corps und seiner Indivi¬

duen , und über jene Polizey ob , welche dasselbe unter sich selbst zu halte -i hat . Er empfängt
die monathlichen Conduite - Ausweise von den Stabs - Officieren , und unterleget sie dem

General - Jnspector . Er handhabet tue strengste Disciplin , und wachet über alle sich einschlei-
chenden Mißbräuche.

H. 11999.
O) Der Oberst - Lieutenant  ist bestimmt, im Falle eines Krieges die in das

Feld rückende Division zu commandiren , in welchem Falle dann ein Major seine Stelle ein¬
nimmt , an dessen Statt der älteste Rittmeister eintritt.

Im Frieden erhält er die äuxla der politischen Rapporte im venetianischen Gouverne¬

ment , welche er dem Gouverneur unterlegt , dessen Weisungen er so , wie den von der Ober-
Polizey - Direktion angesonnenen Aufträgen , Folge leistet . Er ist zu keiner Bereifung seines

Bezirkes verbunden , und intervenirt nicht in dem militärischen Dienste , wie die übrigen
Stabs - Officiere . Uebrigens ist er durchaus von der General -Inspektion , an welche er gleich¬
falls berichtet , abhängige
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h. »sooo.

L) Der  Major commandirt militärisch die im Bezirke seines Gouvernements verleg¬
ten Escadronen . Er inspicirt dieselben im Jahre zwey Mahl , um sich von ihrer Ordnung
und von dem Gange des Dienstes zu überzeugen . Er controllirt daS Oeconomicum der

Escadrons - Commandanten , handhabet die Disciplin , wachet über das Benehmen der In¬

dividuen , verfaßt die monathlichen Conduite - Rapporte der Rittmeister und Lieutenants,
und zieht zu diesem Ende Erkundigungen über dieselben ein.

Er ist übrigens , als in loeo eines General - Commandos verlegt , an dasselbe beson¬

ders angewiesen , und erhält dessen Befehle zur Zusammenziehung der Truppe , falls sie in
außerordentlichen Fällen nöthig erachtet wird.

Er halt auf die Adjustirung , inlervenirt aber nicht in dem Polizey -Dienste des
Corps.

tz. 12001.

Der Rittmeister  ist die Seele des Ganzen in jeder Provinz . Er empfängt die Ta¬

gesberichte unmittelbar , nach Beschaffenheit der Umstände von jedem Lieutenant , Wachtmei¬

ster , oder selbst von dem Brigade - Commandanten , und senddt sie mit jedem Postrage dem
General - Inspektor ein.

Er besorgt das Oeconomicum des Flügels nach dem bestehenden Plane ; er wachet auf
Sicherheit , Ruhe und Ordnung in der Provinz , auch ohne anderweitigen Auftrag ; er be¬

wegt die Brigaden , Sectionen und Züge , und ihm steht das Recht zu , in außerordentlich
dringenden Fallen an den Präsidenten der Polizey - Hofstelle unmittelbar zu berichten . Er
führt sowohl über den Dienst , als über alle Vorfallenheiten in seiner Provinz , und über
die Conduite seiner Untergebenen , ein detarllirtes Journal.

Er empfängt die Weisungen der Delegaten und Ober - Polizey - Direktion des Haupt-
vrtes , und führet dieselben aus.

Er steht gleichfalls mit dem Stadt - oder Platz - Commando seines Aufenthaltsortes

in genauer Verbindung , und meldet dem Brigadier oder Divisionär , falls eine dieser Chargen
in seiner Provinz befindlich ist , den Stand semes Flügels , und führt dessen Befehle in Be¬
zug auf Militär - Polizey aus.

tz. 12002.

O ) Der Ober - Lieutenant und der Lieutenant  commandiren ihre Flügel in

militärischer Hinsicht , und besehen daher alle zwey Monathe ihre Brigaden , um sich von
ihrer Haltung , ordentlichen Adjustirung und genauen Führung - der Journale zu überzeugen.

Sie empfangen die Berichte der Wachtmeister , machen daraus ein Ganzes , welches
sie posttäalrch dein Rittmeister übersenden , obgleich ihnen in dringenden Fällen auch das Recht
zustehr , unmittelbar an den General - Inspektor zu berichten . Sie leiten die Bewegungen
ihres Zuges in der halben ihnen zugetheilten Provinz , versammeln ihn , wenn es nöthig ist,
oder verstärken die einzelnen Brigaden . Sie wachen über alle vorfallenden Unordnungen,
über Alles , was auf Polizey oder öffentliche Sicherheit Bezug hat , so wie auf die militä¬
rische Polizey rc. , sie ziehen Nachrichten ein , berichten über die öffentliche Stimmung rc. ,
und stehen mit dem Militär - Commandanten ihres Bezirkes , wie mit dem Vice - Delegaten
und dem Polizey --Csmmissär in jener Verbindung , welche aus der Bestimmung ihres Corps

entspringt , und weiter unten deutlich erörtert ist ; auch haben sie das vorgeschriebene
Journal  zu halten.

h. 12003.

H ) Der Wachtmeister  commandirt eine Station von zwey , meistens aber drey
Brigaden , oder er vertritt die Stelle des Lieutenants , wenn dieser absent ist.

Er empfängt die Berichte der Brigadiere , bildet aus ihnen ein Ganzes , und sendet sie

seinem Lieutenant ein . Er leitet die Operationen der Brigaden , läßt sie , im Nothfalle zu¬
sammen rücken , kurz , er besorgt m dem Kreise seiner Sektion Alles , was auf die Verrich-

desMaiors;

des Rittmeisters;

des Ober - Lieutenants und
Lieutenants;

-es Wachtmeisters^
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oes wirklichen und desDice-
Torporals;

des einzelnen Gensdarmen;

des Trompeters und Tam¬
bours ;

des Auditors , und welche

Wissenschaften derselbe besitzen
muß;

worin der innere Dienst des

Lorps besteht;

Abrichtung der Gensdarmen;
Hlth . am 4 Marz s> 6. o . 638

und 266 .

Wann die von den Regi¬

mentern zur Gensdarmerie

übersetzten , ausgehobenen oder

freywilljg angeworbcnen Leute
als Gensdarmen eintrrten kön¬
nen ;

rungen seines Corps Bezug hat , In dringenden Fallen kann er seine Meldungen gerade an den
General - Inspector erstatten.

Er führt gleichfalls das Dienst - Journal.

Bey jedem Rittmeister ist stets , ein Wachtmeister , der zugleich die Hey demselben befind¬
liche Mannschaft commandirt.

tz. 1200/j.

I) Der Corpora  l oder der Vice - Corp oral  hat als Brigade -Commandant die

Pflicht auf sich, das Journal  über die täglichen Vorfallenheiten in seiner Brigade , und

über alles dasjenige zu halten , was ihm durch seine Leute und durch andere Personen ge¬
meldet wird ; erträgt zugleich die gemachten Dienst - Arretirungen , Perlustrationen rc. , der
gesammten Brigade in das Journal ein . Er meldet täglich nach Gestalt der Imstande seinen

unmittelbaren Vorgesetzten , so wie den Escadrons -Commapdanten directe , falls der Dienst¬
weg eine unnütze Verlängerung hervor brächte , alle Vorfallenheiten , und Handhaber mit

seiner Mannschaft auch ohne Befehl die Ordnung in dem Bezirke , der ihm zugewiesen ist,

indem er die unter dem H. 11992 angeführten Obliegenheiten erfüllt.

tz. 120o5.

II ) Die Obliegenheiten des einzelnen Gensdarmen  sind bereits angeführt;
außerdem beschwöret er die Kriegs - 'Artikel , nnd hat daher dre Pflichten jedes Soldaten zu
beobachten , er geniefit jedoch Unter - Officiers Achtung.

h. 12006.

I -) Die Trompeter und Tambours,  welche nur sehr selten als solche gebraucht

werden , da die Gensdarmerie beynahe nie versammelt ist , thun inzwischen den Dienst der
Gemeinen.

§. 12007.

DI) Der Auditor  muß der deutschen und italiänischen Sprache vollkommen kundig

seyn , da er besonders die Uebersetzungen zu besorgen , und in der ersten Zeit das Corps mit
den bestehenden österreichischen Gesetzen bekannt zu machen hat . Er hat sich daher bey der Ge¬
neral - Inspektion aufzuhalten , da ohne dieß die Sträflinge zur Reserve - Escadron geschickt

werden müssen , wo sich allein die nöthige Anzahl Individuen zu einem Kriegsrechte vereint
befindet.

tz. 12006 . .

Der Dienst des Corps fängt bey sich selbst an , und bestehet daher vor Allem in

der genauen Controllirung aller Handlungen der einzelnen Glieder derselben . Jede Uebertre-

tung , jede Bevorrheilung , jeder Mißbrauch der Macht , jede Bestechung , die sich ein Gens¬
darme zu Schulden kommen läßt , darf seinen Caineraden nicht unbekannt bleiben , und so

wie überhaupt bey dessen Anzeige die Vorgesetzten die mindeste Uebertretung scharf , ja äußerst
strenge bestrafen müssen , so zieht besonders jene Handlung , welche irgend einen Mangel an

feinerem Ehrgefühle verräth , wenn sie sich nicht zur Kerker - oder Festungsstrafe eignet , also-

gleich die Entfernung vom Regiments nach sich.

tz. I200 () .

Die Abrichtung der ' Gensdarmen selbst ist gleichfalls ein wesentlicher Haupttheil ihres
inneren Dienstes.

h. 1201 o. .

Sowohl jene von den ' Regimentern zu der Gensdarmerie übersetzten , als jene hierzu
ausgehobenen , oder freywillig angeworbenen Leute können nicht eher als Gensdarmen eintre-

ten , bevor sie nicht , erstere durch ein halbes , letztere durch ein ganzes Jahr , als angehen¬

de Gensdarmen  gedient , und sich wahrend der Zeit , als v 0 l lk 0 m m en z u di e-
ser Truppe geeignet,  bewiesen haben.
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tz. 12011.

Auch Unter - Officiere , welche zu der Gensdarmerie übersetzt werden , können , wenn ^ rn^übersetzttn̂ un̂ -Lsf!-
nicht ganz außerordentliche Rücksichten eintreten , nur als Gemeine ausgenommen werden , cjere aufzunehmen sind,
und haben gleichfalls , jedoch nur drey Monathe , bey dem Depot der Reserve - Escadron auf Htth. am . . März o. 6.s. 63gund 2 56.
Probe zu stehen . ,

tz. 12012.

» 2nN . 6 >8. U ä «6
UNd ärS.

Der Unterricht des Gensdarmen  besteht , außer dem Exercieren , in
der Erlernung der allgemeinen  und seiner besonderen Dienstesvorschrif¬
ten ; in der Uebung im Lesen und Schreiben , und in Verfassung kleiner
Berichte und Aufsätze,  vorzüglich in der zu seinem Dienste so nöthigen Gymna¬
stik . Er wird nähmlich im Laufen , Ringen , vom Pferde und auf das Pferd Völligsten,

im Fechten , im Scheibenschießen mit Gewehr und Pistolen , und im Schwimmen geübt , da

er sich nur hierdurch zu dem so oft mit Räubern vorkommenden Handgemenge eignen kann.

worin der Unterricht des
Gensdarmen zu bestehen hat;

tz. 1 20 I 3 .

Außer dem wird er in dieser Zeit auf alle mögliche Weise in Hinsicht seiner Mo - wie der angehende Gens-
^ ^ ^ darme zu erproben ist;

ralität , seiner Verlässigkeit und seines Muthes auf dre Probe gesetzt , und durch diese

ganze Zeit immer fort zum activen Dienste verwendet.

tz. I20l/z.
Erfüllt er in der Probezeit die von ihm gehägten Erwartungen nicht , so wird er wann er während der Pro,

' r bezeit zu entlassen ist;
entweder entlassen , oder zu seinem Corps wieder abgegeben.

tz. 1201 5 .

Bey jeder Bereisung der Zugs - Commandanten -werden die Sektionen versammelt , wann die Sektionen zu ver-
. ^ ^ ^ sammeln , zu mustern und zu

von denselben gemustert , und im Epercreren geübt . Bey der Bereisung der Stabs - Ossi - sind;
nere geschieht dasselbe mit dem ganzen Zuge.

h. 12016.

Die weite Entfernung , in welche die Gensdarmerie verlegt ist , läßt es durchaus wie die Gensdarmen die
. , . — 7, ^ . Meldungen zu erstatten ha-

nicht zu , die Meldungen auf dem gewöhnlichen Dienstwege zu erstatten , daher sie auf
die bey Bestimmung der Obliegenheiten jeder einzelnen Charge angedeutete Weise an die
Behörden zu bringen sind.

tz. 1201 ^ .

Da einer Seits der Dienst der Gensdarmen so äußerst wichtig , anderer Seits ihre t" welchen Diensten die

Bezachlung beträchtlich ist, so wurde ihre Verwendung zu Diensten , welche ihnen bloß Zeit ver - den sind, und wie sie zu cor-
lieren machten , und sie von ihren currenten Beschäftigungen abhielten , eine beyspiellose responviren haben:
Verschwendung seyn ; daher correspondiren die Gensdarmen durch die Post ; und so , wie

sie nie weder zu Civil - noch zu Militär - Behörden auf Ordonnanz commandirt werden kön¬
nen , so kann auch nie ein Ordonnanz - Curs , eine stabile Wache oder irgend eine Dienst¬
verrichtung Statt haben , welche denselben die so wichtige und kostbare Muße zur Patrouille,
Spähung , Verfolgung rc. raubte.

Die Officiere dürfen , bey Cassations - Strafe , keine Gemeinen bey sich zur Bedie¬
nung verwenden.

tz. 12016.

Die Gensdarmen sind zur Handhabung der Militär - und Civil-

Polizey in ihrem ganzen Umfange an sich verpflichtet.  In der Handha¬

bung derselben besteht im Frieden ihre vorzügliche Obliegenheit . Es ist das Corps selbst,

zu was die Gensdarmen an
sich verpflichtet sind, und durch
was sie sich von sllen Häscher¬
scharen unterscheiden:

welches auf alle Ruhestörer und Uebertreter der Gesetze aus eigener Pflicht invigiliret , und
darin eben liegt einer der vorzüglichsten Unterschiede dieses Corps von allen Häscherscha¬
ren , welche einzig auf fremden Befehl wirken , und nur in sehr wenigen Gelege,iheitan

selbstständig handeln können . ,
Band x.
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Bestimmung derselben gegen
Straßenränder und NiHtgch»
ter der Gesetze;

die Gensdarmen haben für
die öffentliche Sicherheit zu
wachen , und wie sie sich da-
bey zu benehmen haben;

wann den Gensdarmen Ver¬
kleidungen zu gestatten sind;

was die Lfficiere und Ge,
meinen in ihrem Bezirke zu
bevbachten habe» ;

in welchen Verhältnissen die
Gcnsdarmen mit den Militär-
Behörden stehen ;

wem das Regiment unterge-
ordnet ist;

in wie weit das Regiment
mit den General - Comman-
den i» Verbindung stehet;

welche Eingaben das Regi¬
ment zu machen har;

§ . 1201Y.

Die Gensdarmen stehen als Vorposten der civilisirten Gesellschaft nicht bloß gegen
Scraßenräuber , sondern überhaupt gegen alle jene , welche durch Nichtachtung der Ge¬
setze sich als Feinde der bürgerlichen Gesellschaft darstellen.

H. 12020.

Sie haben nicht bloß das Amt auf sich, Missethäter einzufangen , sondern überhaupt
die öffenrliche Ruhe und die Sicherheit ihrer Mitbürger zu bewahren , ja selbst die Ob¬

liegenheit , pflichtvergessene Beamte anzuzeigen . Aus dieser Ansicht muß daher dieses Corps

betrachtet , und in diesem Geiste von demselben stets gehandelt werden . Hieraus folgt von
selbst , daß , wenn auch dessen Dienste weder von den Civil -- noch von den Militär - Be¬

hörden angesonnen werden , dessen Thä 'rigkeit nicht im Mindesten aufgehalten ist, sondern
daß es ohne alle Aufforderung stets für die astgemeine Ruhe zu wachen hat.

H. 1202 ».

Den Gensdarmen sind zu diesem Ende auch Verkleidungen  gestattet , jedoch
mit der Vorsicht,  daß sie nie willkührlich , sondern nur auf erhaltenen schriftlichen Be¬

fehl Platz greifen ., Nicht unschicklich seyn dürfen , und außer der Sack - Pistole keine
andere Waffe zu führen ist.

H. 12022.

Officiere und Gemeine sind besonders verpflichtet , sich in stäter Kenntniß aller Vor-

fallenheiren in ihrem Bezirke zu erhalten , und ihre Aufmerksamkeit nichc bloß auf wirk¬

liche Verbrechen und Polizey - Übertretungen , sondern auch auf die Volksstimmung , und
auf alle jene Anläße zu wenden , welche auf dieselben günstig oder ungünstig wirken kön¬

nen . Den Ossicieren ist in besonders wichtigen Fällen , oder wenn sie irgend einen eige¬

nen Auftrag erhalten , gestattet , auch durch fremde Kundschafter Nachrichten einzuziehen,
und diese Kundschafter dafür zu belohnen.

Auf der sorgsamen Aufsicht über sich selbst , und auf Handhabung der öffentlichen
Sicherheit in allen ihren ausgedehntesten Zweigen beruhet sonach die Wirksamkeit der
Gensdarmerie an sich.

H. 12028 . .. .

Die Gensdarmen , selbst Soldaten , stehen mit den Militär - Behörden in mannig¬
faltigen Berührungen und Verhältnissen , bey welchen jedoch zur Grundregel angenommen

bleibt , daß sie ihrem ordentlichen Dienste so wenig als möglich Abbruch thun sollen.
§. 12024.

Das Regiment steht als solches , wie jedes andere , unter dem Hofkriegsrathe , nur

mit dein Unterschiede , daß , mit Ausnahme des Rechnungswesens , was bey den übrigen
Regimentern durch die Divrsions - und Brigade - Commandanten an denselben befördert wird,

hierdurch die General - Inspektion an rhn gelangt , welche letztere , wie bereits erwähnt wur¬

de , außer dem über Gegenstände der höheren Militär - Polizey unmittelbar mit dem Hof¬
kriegsraths - Präsidenten correspondirt.

tz. » 2025.

Mit dpn General - Comi fanden steht das Regiment und bezugsweise die General-

Inspection in Bezug auf dle ökonomische Verwaltung , und in so weit in Verbindung,
als sie es zur Handhabung der Militär - Polizey zu verwenden für nörhig erachten , wo-

bey jedoch,nicht genug bemerkt werden kann , daß ohne die dringendste Noth die Briga¬
den aus ihren Bezirken nie verrückt , und der ordentliche Dienst nie gehemmt werden darf.

§ . 12026 . ^

Bey der außerordentlich vielen Schreiberey , welche ohne dies; der politische Dienst
des Regiments mit sich bringt , hat dasselbe keinesweges die gewöhnlichen vielen Dienst-

eing -aben an die General - Commanden einzureichen , sondern sich lediglich auf die Standes¬

ausweise und auf jene Eingaben zu beschränken , welche von demselben in außerordentli¬
chen Fällen verlangt werden.
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h. 12027.
In den gewöhnlich unwichtigeren Fallen , wo die Gensdarmen zur Vollführung ei¬

nes Auftrages verwendet werden sollen , ertheilen die General - Commanden die Befehle
hierzu dem sich in loco aufhaltenden Major , und setzen unter Einem hiervon die
General - Inspektion in Kenntniß . In wichtigeren Fallen , oder wenn eine stärkere Zu

sammenziehung der Truppen nöthig wäre , müssen sie sich jedoch vorläufig mit der General-
Inspecuon hierüber in das Einvernehmen setzen, damit der gewöhnliche Dienst nicht ge¬
stört werde.

H. 12 0 r 8.

Die Gensdarmen haben als Soldaten zugleich alle jene mit ihrer Beschäftigung ver-

einbarlichen Dienstvorschriften zu befolgen.
h. , 202c ).

Sie stehen unter den jeweilig eingestellten Divisionären und Brigadieren , welche die¬

selben gleichfalls zu mchitärpolizeylichen Gegenständen verwenden können , ohne jedoch sich
in ihren inneren Dienst einzrrmengen , oder dre Brigaden außer ihren Bezirken zu bewe¬
gen , noch von ihnen Tags - Rapporte oder eine andere Eingabe , als den Stand und ihre
Dislocirung von den commandirenden Offrcieren , wenn sie in loeo der Brigade oder des
Divisions - Stabsorres sich befinden , beym Antritte ihrer Cominandcn und bey sich erge¬
benden Veränderungen fordern zu können.

Falls sich der Commandant des Flügels oder des Zuges nicht im Stabsorte befin¬
det , so hat er jene Meldungen durch den daselbst gegenwärtigen Commandanten , wenn die¬

ser auch nur ein Unter Offizier wstre , einzuschicken , und in der Folge bloß die etwannigen
Veränderungen m dem Stande oder in der Dislokation anzuzeigcn.

§. 12o3o.

Die Stadt -,Festungs - und Platz - Commanden sind mit den Gensdarmen in näherer
und unmittelbarer Berührung , da die Fälle , wo sie der Hülfe derselben zur Ausübung

der militärischen Polizey bedürfen , häufiger Vorkommen.
Die respectiven Flügel - , Zugs - oder Sections - Commandanten sind gehalten , ihnen

nach Maßgabe der Vorfallenheiten über alles sich hierauf Beziehende nach Verschiedenheit des
Ranges , nachdem nähmlich entweder der Gensdarmen - Officier oder der Platz - Commandant
eine höhere Charge bekleidet , oder älter im Dienste ist , Meldungen zu erstatten , oder

Anzeigen zu mach -m , und jene Verfügungen auszuführen , welche von dem ersteren für nö¬
thig gehalten werden.

Es versteht sich jedoch von selbst , und kann nicht genug wiederhohlt werden , daß oben

gedachten Commandanten keine Einmischung in den ordentlichen Dienst des Gensdarmen
zustehe , und daß überhaupt derselbe durch außerordentliche Dienstleistungen um so weniger,
ohne die höchste Noth , gestört werden darf , als ohne dies; ein beträchtlicher Theil desGens-
darmerie - Dienstes an sich in Meldungen an diese Stellen bestehet , und die von ihnen
arretirten Militärs denselben stets übergeben werden.

tz. , 2081.

Obgleich übrigens alle , Disciplinar - Vorschriften in Betreff auf Dienstrang in der
Armee auch bey der Gensoarmerie emtrcten , und der Mindere im Range einem auch nicht

zum Corps Gehörigen die schuldige Achtung und selbst den Gehorsam zu leisten schuldig ist,
so ist jedoch hier der Umstand nicht zu vergessen , daß die Gensdarmen , so bald sie aus¬
rücken , oder nicht in Ruhe im Quartiere stehen , oder sobald sie bey irgend einer Gele¬

genheit herbey eilen, als beständig m wirklichen Wachediensten stehend angesehen werden müssen.
§ . 12082.

Diesem zu Folge können sie von niemanden in Ausübung ihrer Verrichtungen ge¬

stört oder abgeschafft , sondern es muß ihrer Aufforderung , als im geheiligten Nahmen
des Landesfürst .m geschehen , von jedermann Folge geleistet werden.

Dens x. - *

2i ) () ,

in welchen Fällen die Gene-
rabCommandcn denGensdor-
men Befehle zu ertheilen , und
ivaS sie bey Errheilung verlei¬
ben zu beobachten haben;

welche Dienstvorschriften
die Gensdarmen als Solda¬
ten zu befolgen haben;

in wie weit die Gcnsdar-
men unter den jeweilig Ange¬
stellten Dwisionären und Bri¬
gadieren stehen;

in welcher Berührung die
Gensdarmen mit denSradc -,
Festungs - und Plaiz -Comman-
den stehen;

was die Gensdarmen rück¬
sichtlich des -Lienstranges zu
beobachten haben;

wie den Aufforderungen der
GeriSdarmrn Folge zu leisten
ist-
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wann Gensdarmen einen
Officier arretiren können, und
Verpflichtungen der Officiere
gegen dieselben;

welche Befehle einer Mili-

ste begriffenen Gensdarmen
vergreift , z« behandeln ist;

für was - er Gensdarme ver¬
antwortlich ist;

aus welcher Ursache der

H. i2o33.

Ihre Person ist unverletzlich , und obgleich sie bis zum Wachtmeister abwärts reinen
Officier , außer wenn er in ihrer Gegenwart ein qualificirtes Verbrechen beginge , arre-
ttren können , so ist doch jeder Officier bis zum Major verpflichtet , ihnen auf Verlangen

seinen Nahmen , seine Charge und sein Regiment , dann seinen Aufenthaltsort schriftlich

anzudeuten , und die an ihn ergehende Einladung , den Ort , Platz rc. rc. , wo er sich außer
Dienst befindet , augenblicklich zu verlassen ; wogegen in diesem Falle der Gensdarme gleich¬

falls seinen Nahmen und die Station seiner Brigade dem Officiere auf Verlangen schriftlich
erfolgen muß , und für seine Handlung streng verantwortlich bleibt.

§ . I 2 o 3 /z. >
Jeder Befehl , der Svn einer Militär - Behörde an die Gensdarmerie ergehet , kann

Lur-Behörde dre Gensdarmen leerer nur dann befolgt werden , wenn er schriftlich erlassen wird . Mündliche Be-
zu befolgen Habens

fehle erhalt der Gensdarme nur von fernen eigenen Oberen.
h. i2c >35.

wie eine Militär - Person , Eine Militär - Person , welche sich an einem in Ausübung seines Dienstes begriffenen

welche sich an einem im Dien- (H^ bdarmen vergreift , wird nie anders als kriegsrechtlich , und eben so behandelt , als

ob sie sich an einer auf dem Posten stehenden Schildwache vergriffen hatte , und es wird
der neunte Kriegs - Artikel auf dieselbe angewendet.

§ . i2o3b.

Der Gensdarme ist dagegen , wie bey dessen Disciplinar - Vorschriften bereits berührt

wurde , für jeden Mißbrauch seiner Gewalt besonders verantwortlich.
.h . 1203 -7.

Kein Gensdarme kann unter was immer für einem Vorwände als Ordonnanz , selbst

Gensdanne nicht als Ordon- nicht zum Commandirenden , noch zu irgend einem Festungs - , Stadt - , Platz - , Divisions¬

oder Brigade - Commando , oder in eine Militär - Kanzelley , weder auf längere , noch kür¬

zere Zeit , commandirt werden , da hierdurch dvm ordentlichen Dienste ein viel zu hoch kom¬
mender Mann entzogen wird . Einer solchen Commandirung darf daher von. ihm nie Folge

geleistet werden . Den Gensdarmen muß übrigens auf .ihr Begehren jederzeit die nöthige
Aushülfe an Mannschaft aus der Linie geleistet werden.

, H. i 2o 38 .

Auf welche Art die General - Inspektion mit den verschiedenen betreffenden Behörden

in. Berührung steht , ist bereits bey ihren Obliegenheiten angedeutet worden ; besonders ist
jedoch der General - Inspector an den Präsidenten der Polizey - Hofstelle angewiesen . Er^
erstattet demselben täglich den Bericht über alle Vorfallenheiten im ganzen Königreiche , er¬

hält dessen Befehle und geheime Instructionen , und führt dieselben aus . In gleicher Be¬
rührung steht er mit dem Vice - Könige oder dessen Stellvertreter.

§. I 2 o 3 y.
Die Gouverneure ertheilen gleichfalls der Inspektion , von welcher sie die Rapporte

über die Vorfallenheiten in ihren Gouvernements täglich erhalten , die nöthigen Weisungen

zur Handhabung der öffentlichen Ruhe und Ordnung.
b § . 12040.

Die Rittmeister stehen mit den Delegaten und Polizey - Direktoren , die Lieutenants
mit den Vice - Delegaten und Polizey - Commiffären in stater Correspondenz , und setzen sie

in Kennrniß desjenigen , was in Bezug auf politische und polizeyliche Gegenstände in ihren
Provinzen Merkwürdiges vorfällt.

H. 12041.

Den Delegaten allein stehet jedoch das Recht zu , Brigaden , Züge , ja selbst den Flü-
Vng .;den, Zuge und, Flügel gbl in ihrer Provinz in Marsch zu setzen , ohne jedoch die Gränzen derselben überschreiten zu

dürfen . Sie erlassen Befehle an die Officrere , Wachtmeister und Brigade - Commandanten.

Die Vice - Delegaten , Polizey - Direktoren und Polizey . Commissare können , erstere

darf;

m welche» Verhältnissen und
in welcher Berührung die Ge¬
neral - Inspektion mit dem Ci-
vile stehet;

Verhältnisse der General
Inspection mit den Gouver>
neuren;

mit wem die Rittmeister
und Lieutenants zu corrcspon-
diren haben;

wem das Recht zustebet.

dabey zu beobachten ist;
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Züge , letztere aber nur Sektionen in Marsch setzen, ohne jedoch den ihnen angewiesenen Di¬
strikt zu überschreiten.

Es kann hierbey nicht genug empfohlen werden , daß die Gensdarmen so wenig als
möglich in ihrem ordentlichen Dienste , vorzüglich in der Nacht - Patrouille , ohne Noth gestö-
ret werden , besonders aber , daß man sie nicht zu Wachen rc. verwende , wozu Linien - Mi¬

litär oder bewaffnete Bürgerschaft gebraucht werden kann . So ist ferner ausdrücklich ver-
bothen , dieselben als Theater - Wache zu gebrauchen , obgleich sie bey vollen Theatern , oder
wenn sonst ihre Aufsicht hierbey nöthig ist , allerdings dahin disponirt werden können.

§ . 12042.
Außer den Delegaten erläßt an den Rittmeister niemand Befehle ; der Polizey - Di¬

rektor des Sitzes der Delegation gibt ihm Noren , welche er zu befolgen schuldig ist.
Dieser Polizey - Direktor kann den Lieutenants Befehle ertheilen , die Vice - Delega¬

ten und Polizey - Commiffäre erlassen an dieselben nur Einladungen , dem Wachtmeister und
Brigade - Commandanten aber ertheilen sie bestimmte Befehle.

tz. 12048.

Die Justiz - Behörden gebrauchen die Gensdarmen .vorzugsweise zur Unterstützung der
Civil - Exekutionen , falls sie der Gewalt bedürfen . Die Criminal - Gerichte lassen durch sie

die ihnen bekannten Verbrecher oder solche, welche angezeigt werden , verfolgen und einfangen.
h. 12044 . ,

Der Präsident des Tribunals erster Instanz erläßt Befehle an den Rittmeister und
an die Officiere der Provinz ; die Prätoren erlassen aber nur Einladungen an denselben und
an die Officiere , jedoch Befehle an die Wachtmeister und Brigade - Commandanten , aber

immer Mit Berücksichtigung der Vorschrift , welche nicht genug eingeprägt werden kann , den
inneren Dienst ohne Noch nicht zu stören.

§. 12046.

In die eigentliche militärische Ausführung eines dem Gensdarmen gegebenen Auf¬
trages hat niemand vom Civile einzugehen , da Uebung , Terrain - Kenntniß und Entschlos¬
senheit als die hierzu nöthigen Eigenschaften dem Corps zugetrauet werden müssen.

tz. 12046.

Es ist eine Grundregel im Dienste der Gensdarmen , daß , sobald sie nicht aus eige¬
ner Dienstpflicht , folglich auf eigene Verantwortung handeln , dieselben keinen ihnen zukom¬
menden Befehl einer Civil - oder Militär - Autorität befolgen dürfen , wenn derselbe nicht
schriftlich  abgefaßt ist.

Dieser Grundsatz rst als Basis des Instituts zu betrachten , von welchen , daher nie ab-
gegangen werden darf.

H. 12047.
Es ist ferner Pflicht der Gensdarmen , nicht bloß blindlings die ihnen gegebenen Be¬

fehle zu vollziehen , sondern auch nachher noch , nachdem sie z. B . auf Befehl arretirte Per¬

sonen in das Gefängniß gebracht haben , über das weiter mit denselben Verfügte an ihre
Offlklere Bericht zu erstatten.

§. 12046.
Alle bey der Gensdarmerie verkommenden Entlassungsgesuche sind in Zukunft , nach¬

dem solche zwischen dem lombardischen General - Commando und Gubermum verhandelt wor¬
den sind , nicht mehr an den Hofkriegsrarh , sondern an die k. k. Hofkanzelley zu leiten , wo
dann in jenen Fällen , m welchen besondere militärische Rücksichten eintreten , das Einver¬

nehmen mit dein Hofkrie -gsrathe gepflogen werden wird.
H. 12 04 y.

Wenn sich bey der Gensdarmerie ein Abgang ergibt , der nie beträchtlich seyn kann , so
ist derselbe von den italiänischen Infanterie - und Cavallerie -Regimentern , dann Bataillonen,

auch von jenen zur uniformirten Polizey - Wache im Venetianischen gehörigen Individuen , die

wer ' an den Rittmeister Be¬
fehle zu erlassen hat;

zu was die Justiz - Behör¬

den die Gensdarmen zu ge¬
brauchen habe » ;

welche Individuen von der

Justiz an den Rittmeister und
an die Officiere Befehle oder

Einladungen zu erlassen ha¬
ben;

warum in die eigentliche
militärische Ausführung eines

dem Gensdarmen gegebenen
Auftrages niemand vom Ci¬

vile cinzugehen hat;

welche Befehle einer Civil-
oder Militär - Autorität die

Gensdarmen zu befolgen ha¬

ben ;

was die Gensdarmen bey

Vollziehung der Befehle zu
beobachten haben-

Hkeh . am 1. Marza,6 . O >638
und r66.

Die Entscheidung über Ent-

lassungsgesuche der Gensdar-
merre steht der k. k. Hoktan-

zelley zu.
Hkrh . am >. May 8 >g. u -70 - .

Wie der Abo .ang bey der

Gensdarmerie zu Hetzen ist

/
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durch ihr Aeußeres und ihre besonders gute Conduite sich zur Aufnahme in das Corps eignen,
zu ergänzen . Italiäner , die in deutschen Regimentern Seiner Majestät dienen , sollen hierzu
auch vorzugsweise angenommen werden.

h. ! 2o6o.

welche Vorsichten Hey der Damit aber verhindert werde , daß bey dieser Ergänzung nicht unwürdige Subjects

tzuh' m!'" >6̂ 6 ^ in dieses ausgezeichnete Corps einschleichen , oder die Regimenter sich etwa auf diese
und 166. Weise untauglicher Leute zu entledigen trachten , so haben folgende Normen der Aufnahme

in volle Kraft zu treten:
a) Es kann niemand zu der Gensdarmerie transferirt oder assentirt werden , der nicht über

24 Jahre , und der unter 35 Jahren alt ist , 5 Schuh 5 Zoll mißt, . lesen und schrei¬
ben kann , nie eine Regimenrs -Strafe erhielt , nie in Criminal - Untersuchung war,  nie

desertirte , und allenfalls nach einem General - Pardon einrückte , in dem lombardisch-
venetianischen Königreichs geboren , von starkem gesunden Körperbaue und dabey von

ausgezeichneter Conduite ist.
Die Regiments - Commandanten werden für die Abgabe solcher Individuen verant-

- wörtlich gemacht.
b ) Da jeder Gensdarme als Ulievo  dienen muß , bevor er in die Wirklichkeit tritt,

so wird , wenn in dieser Prüfungszeit seine Aufführung Fehler verriethe , die schon
früher nicht verborgen seyn konnten , oder seine schlechte , bereits im Regimente ge¬
habte Conduite späterhin bekannt wird , derselbe auf Kosten des Regiments - Comman-

danten zurück geschickt, und von dem Obersten das bezogene Superplus an Löhnung :-c.
ohne Weiters herein gebracht.

v) Die aus dem Civile eintretenden Recruten sind gehalten , sich selbst vollständig zu equi-
piren , und jene , welche zu Pferde dienen wollen , haben außerdem den Betrag des
Recrutirungs - Preises zu erlegen , auf welchen , wenn sie als untauglich nach dem Pro¬

bejahre erkannt werden , sie keinen Anspruch mehr machen können.

Da übrigens der Abgang an Mannschaft nie beträchtlich seyn kann , so hat der Ersatz

auf die oben vorgeschriebene Art von den italiänischen Regimentern und Bataillonen zu gesche¬
hen , und Leute vom Cwile sollen nur bey besonders eintrerenden Rücksichten angenommen
werden.

in wie weit die Gensdar¬
merie im Kriege zu verwen¬
den ist;

Aufenthalt des Divisions-
Tommandanten ;

wie dir Division Gensdar-
men bey der Armee einzuthei-
len ist; Z

Verrichtungen undOkliegen-
heiten der Gensdarmen im
Kriege.
Hkth. am1- März S16. O ,63g

und 266.
» » 3o. Ma >- S»7>ü -bgo.

H. 12o6Z.

Im Kriege rücket von dem im lombardisch -- venetianischen Königreiche befindlichen Re¬

giments Eine Division zur Armee , welche in diesem Falle auf den Kriegsfuß gesetzt wird.
H. 12062.

Der Divisions - Commandant befindet sich stets im Haupt - Quartiere , und ist dem
General - Quartienrstister - Stade zugewiesen.

H. i2o53.

Bey jedem Corps - Commando befindet sich ein Offstier; — bey jeder Abteilung

Gensdarmen , und so , wo möglich , auch bey jeder Division zur Handhabung der Polizey,
da im Haupt - Quartiere nur die höchst nöthige Mannschaft zur Erhaltung der Ordnung
und Bewachung desselben im höheren Sinne behalten wlrd.

H. »2064.
Kein Commandant eines Detaschements kann mit demselben den Posten,  wohin er

angewiesen ist , verlassen , als um mit der Division oder Brigade weiter zu marschiren , oder
auf Befehl des Generals , dem er angewiesen ist , da er sonst von niemanden Befehle an-

zunehmem hat . Die Obliegenheiten eines solchen Detaschements bestehen in Folgenden ! :

i stens : Haben die Gensdarmen bey dem Corps zuerst fleißig auf Spione und alle ver¬
dächtigen Personen , welche sich der Armee zu nähern suchen , so wie auf alle

Einwohner , die einer Correspondenz mit dem Feinde verdächtig seyn könnten,
^ genaue Obsicht zu halten.
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stens : Haben sie auf den Märschen die O.ueuees der Brigaden zu machen , und die
Traineurs aufzusammeln Und nachzuschicken.

Zcens : Haben sie alle Plünderer zu arretiren oder abzutreiben.

4rens : Alle verbothene und regulamentswidrige Bagage zurück zu weisen.
Stens : Alle Personen , welche nicht zur Armee gehören , hintan zu halten.
Stens : Im Lager selbst haben sie Lag und Nacht fleißig zu patreuillirerr , um das Ma -- -

rodiren zu verhindern , dann die ohne Erlaubniß einzeln sich verlaufenden Sol¬
daten zu arretiren , und ihren Regimentern zu übergeben.

7tens : Unnütze Weibspersonen, unbefugte Marketender re. alsogleich zu entfernen, und
nach Umständen zu arretiren.

Stens : Die Civilisten vor Mißhandlungen , dann das Eigenthum der Landesbewohner
zu ichützen, . und die muthwillige , unnütze Verwüstung von Gärten , Wiesen,
Aeckern rc. zu verhindern.

<)tens : Die Kriegsgefangenen mit Hülfe von Linien - Truppen zu begleiten , und da¬
durch die Verwendung so vieler Officiere und Unter - Officiere hierbei ) zu ersparen.

roUns : Die Desertion so viel als möglicy zu verhüthcn , den Deserteuren fleißig nochzu¬
spüren , und sie zu verfolgen.

nt ?ns : Bey Austheiluug von Wein oder sonstigen Lebensmitteln Ordnung zu halten;
deßgleichen sowohl in den Militär - als Civil - Magazinen als Sauvegarden , und
zur Erhaltung der Ordnung zu dienen.

r -. tens . Wo es die Localität der Armee zulaßt , haben die Brigaden miteinander über

polizeyliche Gegenstände zu correspondiren , und sich besonders die Signalements
der verdächtigen Personen mirzutheilen.

tärens : Die Hazard - Spiele zu verhindern.

>-,tens : Bey jedem Fuhrwesens - Transporte von größerer Wichtigkeit wird , wo möglich,
eine Gensdarmerls . Brigade detaschirc , um sowohl den Zug auf der Straße,
und vorzüglich Ley ^ Retiraden in Ordnung zu halten , als auch die Fuhrwesens¬
knechte zur Ordnung zu verhalten.

-Srens . Alle Erpressungen , die sich Einzelne oder Mehrere ohne Unterschied des Ranges
erlauben , io wie alle unerlaubten Requisitionen , welche sie ausschreiben dürften,
sind von den Gensdarmen zu erheben , und alsogleich an ihre Oberen , und so¬
nach dem Commandirenden anzuzeigen.

ibtens : Die Marketender und Händler aller Art stehen unter Aufsicht der Gensdarmen.

»7 tens : Am Lage der Schlacht folgen die Gensdarmerie - Detaschcments den Celonnen,

welche in das Gefecht marschiren . Die Detaschements - Commanden verthsilen
ihre Brigaden auf das zweckmäßigste hinter die Linie während der Affaire.

Die auf solche Art vertheilten Gensdarmen verhindern das Zurückgehen der
einzelnen Soldaten aus den Gliedern ; sie weisen diejenigen , welche über die
bestimmte Zahl mit Blessirten zurück gehen wollen , in das Gefecht zurück ; sie
begleiten die Wagen , welche Blessirte abhohlen , und treiben sie im Nothfalle,
wo es möglich ist , auf;  sie gestatten nicht , daß diejenigen , welche mit Bleffr-
ten auf einem Verbandplätze ankommen , daselbst verbleiben , oder sich verlaufen,
sondern sie schicken solche Leute in das Feuer zurück.

,8tens : Nach der Schlacht patrouillirt ein eigenes in Reserve gehaltenes Detachement
das Schlachtfeld , um theils die Verlaufenen zu sammeln , theils den Sleffirten
Hülfe zu bringen und endlich dem Commandirenden Rapport abstatteie zu können.

»Ytens : Wenn es nöthig ist , zwischen verschiedenen Armee - Corps die Comespondenz zu
versichern , so werden Gensdarmerie - Piquets auf der Route ausgestellt , welche
nicht allein dieselben besorgen , sondern zu gleicher Zeit Ordnuug und Polizey in
den Orten , wo sie liegen , erhalten , und alle Nachrichten einziehen , welche sie
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über die Bewegungen des Feindes , oder über sonstige Vorfallenheiten , selbst der

eigenen Armee , einhohlen . Bey der geringen Stärke der Gensdarmen muß ih¬
nen zu diesen Piquets die nöthige Aushülfe an leichter Cavallerie gegeben werden,

sostens : Zu Eintreibungen von Requisitionen und Contributionen , dann zu allen Exeku¬

tionen gegen Civil - Personen , wie z. B . zur Aushebung von Geißeln rc. , wer¬
den die Gensdarmen verwendet . Sie haben hierbey sowohl auf d,e richtige Ein¬
bringung der Ersteren zu wachen , als auch auf jeden Unterschleif genaue Aufsicht
zu verwenden , und denselben ungesäumt anzuzeigen.

Da alle obigen Zwecke ohne die äußerste Achtung und ohne beynahe blinden Gehorsam
von Seiten der übrigen Soldaten gegen die Gensdarmen , die hier im Nahmen des Com-

mandirenden und des Gesetzes handeln , nicht erreicht , überhaupt ohne diese besondere Folg¬

samkeit alle Obliegenheiten des Corps in Augenblicken , wo alle Leidenschaften des gemeinen
Mannes im Aufruhrs sind , nicht erfüllt , somit die so wünschenswerthe Ordnung in der

Armee weder in gewöhnlichen , noch viel weniger in Tagen des Gefechtes durch dieselben ge-
handhabt werden könnte , so ist es durchaus nöthig , daß nur jene Officiere mtt den Gensdar¬
men befehlen können , an welche sie unmittelbar angewiesen sind , und daß sich ihnen in
Ausübung der ihnen gegebenen Befehle niemand widersetze.

2rstens : Jeder Gemeine oder Unter - Officier , der sich an einem Gensdarmen vergreist,
kann von demselben auf der Stelle niedergemacht werden.

Sollte dieses dem Gensdarmen selbst nicht möglich seyn , so wird ein solcher

Verbrecher , wenn er handfest gemacht wird , standrechtlich behandelt und erschossen.
Wenn von erner Truppe Thä 'tlichkeiten gegen die Gensdarmen vo, gefallen

sind , so wird der zehnte Mann erschossen.
Zeder Officrer , der die Gensdarmen in ihren Amtsverrichtungen störet , wird

kriegsrechtlich behandelt und cassirt.
sLstens : Ein Gensdarme hingegen , der sich Mißhandlungen erlaubt , oder überhaupt die

ihm vom Gesetze gegebene Gewalt mißbraucht , wird , wie im Kriege überhaupt
bey allen Vergehungen , die nicht leichte Disciplin - UebetretuNgen sind , kriegs¬

rechtlich behandelt , in den meisten , Fällen mit dem Tode bestraft , nach einer
kriegsrechtlichen Untersuchung oder bey der mindesten Anzeige gegen ihn vom

Corps entfernt , wenn er auch als nichtjMerwiesen los gesprochen worden wäre.

Zweck des Militär - Gränz-
Cordons-

Hkth. »m 8. Ap?. 78«.
» » , 5. Nov. 807»
» » 2/j»Jul . 3o3. 8 rkyA.
» >» i , 2ct » 811 , 6 5343»

Welche Individuen ? zum
Gränz - Eordon. zu transferi»
ren sind.
Hkth. am - 8. Jun . 777. n - 1.47.

»» » 8. Apr. ^80.
,> » 6. Sep - 7Y7.
-« » Nov . 807.
r» » 27. Nov. s »I. N

» >6 . Dec . 8> 2. N -jüyi»
r». »> rs . Jan . 61g. N , VA.

III.  Abschnitt.
Don dem Militär Grä » j - Kordon,

H. »2o55.

Der Zweck des Militär - Gränz - Co r donS  ist:

s ) Die Sicherstellung des Aerariums gegen Bancal - Beeinträchtigungen.
Ir) Die Verhinderung der Desertion und Emigration , und
e) die Verhüthung des Einwander,w von schlechtem , verdächtigem und unnützem

Gesindel.
§. r 2 o 56 .

Die Wichtigkeit dieses Dienstes , und daß der Officier , so wie die Mannschaft , sich
mehr allein überlassen ist , fordert thätige Officiere von unbescholtenem moralischen Cha¬

rakter ; daher sollen zum Militär - Gränz - Cordon nur gut conduisirte Officiere und solche
halbinvalide Inländer transferirt werden , die keine zu großen Gebrechen haben , gut zu

Fuß , vertraut , verlässig und von guter Conduite sind . Wenn aber der Abgang durch un¬

ansehnliche und daher zum Linien, - Dienste minder geeignete Leute , welche zum Cordons-
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Welche Gefäsie unter den

Von dem M i li t a r - G raN z - Co r d I) N.

Dienste die physische und moralische Eigenschaft haben , von einem General - Command .o

aus den unterstehenden Regimentern nicht vollständig ergänzet werden könnte , so ist sich an
andere General - Commanden zu wenden , und es sind dieselben zu ersuchen , derley Leute , in

so weit sie zu Cordons - Diensten anwendbar sind, gleichfalls zu dem betreffenden Cordon zu
Lranöferiren.

§. 12067.

Unter den Banca l - Beeinträchtigungen  sind alle Gefälle ohne Ausnahme
verstanden , daher die Mannschaft des Militär - Gränz - Cordons , nebst dem Umstande , daß ' Beeinträchtigungen

zwischen Bancal -, Cameral - oder ständischen Gefällen kein Unterschied bestehe , auch noch wei - ^ sinv,

ters sich stets gegenwärtig zu halten hat , daß in dem Zoll - Patente allen Parteyen mit
Feilschaften oder Maaren nur auf jenen Wegen in das Land einzutreten oder zu fahren er¬

laubt sey , welche gerade auf eine Zoll - Station führen , niithin jedes Individuum , das
an der Gränze auf verbothenen Nebenwegen oder auf erlaubten Wegen diesseits der

G ränzäm  t e r , ohne mit einer zollämtlichen Expedition versehen zu seyn , mit zollbaren
Maaren betreten wird , in die patcntmäßige Strafe verfällt.

§ . i 2 o59 .

Obschon die zollbaren Maaren in dem Zoll - Patente deutlich und ausführlich angeführt Zusammenwirken desGränz-

sind , so kann der Cordons - Dienst doch nur durch gemeinschaftliches Zusammenwirken des H^ am^ ' 8° "^ '
Gränz - Cordons mit dem Bancal - und Tabaks - Personale befördert werden ; daher ist eine » ' ^ 25, 8°°^
ununterbrochene Harmonie mit demselben zu unterhalten.

Kommen Beschwerden von der einen oder vott der anderen Seite vor , so sind diese

immer gleich zu untersuchen , durch freundschaftliche Vermittelung beyzulegen , oder in Fäl¬

len , wo die Beschwerden gegründet sind , die Schuldrragenden zur verdienten Ahndung zu
ziehen . Bey wiederhohlter Unverträglichkeit ist der Officier zur Übersetzung auf einen an¬

deren Distrikts - Posten anzuzeigen ; dagegen die Unter - Officiere und Gemeinen gleich vom
Cordons - Commando auf andere Posten übersetzt werden können.

tz. 1206c ).

Dem beym Cordon stehenden Stabs - Officiere oder Hauptmanne , welchem das Com - Welche Kenntnisse sich
Mando über den gesammten Cordon anvertrauet ist , deßgleichen den übrigen beym Cordon Staks -, Ober- unvunter-Of-

angestellten Officieren liegt es ob , sich vollkommene Kenntnisse von dem Lande überhaupt,

von den Bewohnern desselben und ihrer Nahrungsart rc. , ins Besondere von den Haupt - » » »s. Roy. 8-7.

und Seitenwegen , und Fußsteigen desjenigen Bezirkes , in welchem sie angestellt sind, zu
verschaffen . Eben so müssen sich auch die Unter - Officiere und die gemeinen Cordonisten
mir der ihrer Aufsicht anvertrauten Strecke und allen dann befindlichen wandelbaren oder
sonst nicht gewöhnlichen Steigen , Schleich - und anderen Wegen , ferner mit allen jenen

Orter » , wo ungesehen vorgepasset werden kann , und mit den Standorten , von welchen die
Gegend zu übersehen ist , auf das genaueste bekannt machen,

H 12060.

Da der Cordon zur Hintanhaltung aller Beeinträchtigungen der Tabaks - und Bancal - Der Grän»- Cordon hat die
Gefälle an der Gränze aufgestellt ist , fo muß die Mannschaft stets bereit seyn , das zuglei - Bancal - und Tabaks- De«»,-

chem Zwecke ausgestellte Bancal - und Tabaks - Personal zur Verminderung aller Unterschlei - ^ " erstühen" ^
fe zu unterstützen , und daher muß , so oft ein Bancal - oder Tabaks - Beamter eine Unter - Hkth. am s. rlpr. 7S0.

stützung oder Patrouille zur Ausfindigmachung und Aufhebung der Schwärzer verlangt,
diese immer gleich und ohne Verzug geleistet werden ; jedoch soll in keinem Falle , ohne

Vorwissen des Posto - Commandanten , ein Mann auf Patrouille abgehen , damit nicht Leute
unter diesem Vorwände Gelegenheit zur Entweichung suchen.

§. 1206 ».

Die Unter - Officiere und die gemeinen Cordonisten haben die ihnen angewiesene Stre - Wie die Cardsnisten die
cke täglich wechselweise , und zwar dergestalt zu durchstreifen , daß die Hälfte der Mann - >b"en angewiesene Strecke j»

. - durchstreifen habenr
schaft einen Tag um den anderen ausruhen kann.

Band 77
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§. »2062.
warum die Cordonisten auch Da die Deserteure , Schwarzer und Emigranten kein Wetter scheuen , und die mci-

sten Desertionen , Schwärzungen und Auswanderungen zur - Nachtzeit ausgeführet zu wer-
haben ; den pflögen , so müssen diese Streifungen und Patrouillen auch während der Nacht , und

ungeachtet der üblen Witterung , unausgesetzt gehalten werden , indem nur durch eine solche

ununterbrochene Patrouillirnng die Schwärzer , Deserteure , Emigranten , Landstreicherund
anderes unnützes und böses Gesindel in beständiger Sorge ihrer Betretung erhalten werden.

H. iso63.
was zu beobachten ist, wenn

die ausgestellten -Posten in
den benachbarten Postirun-
gen streifen müßten;

was zu geschehenhat , wenn
mehrere Mannschaft auf den
Posten erforderlich wäre;

Wenn Umstände eintreten , welchen es nothwendig machen , daß ausgestellte Posten ,

über den ihnen angewiesenen Distrikt hinaus , in benachbarte Postirungen streifen müssen,
so ist dabey besonders zu beobachten , daß durch eine solche Patromllirung der eigene Posten
nicht zu viel entblößt werde , worauf besonders in jenen Fallen .Rücksicht zu nehmen ist , wo

der ganze Posten mitsammen zu streifen hat.
§. -.12064.

Wenn mehrere Mannschaft auf den Posten erforderlich wäre , so dürfen sich die ab¬
wechselnd ausruhenden Leute von dem ihnen angewiesenen Aufenthaltsorte nicht entfernen,
sondern sie haben dort zu verbleiben , und auf guter Huth zu seyn.

§< 12066 . : ^ . 2 ..
was zu veranstalten ist, wenn Wenn auf größeren Posten die gesammte Mannschaft auf Patrouille verlangt wird ,

die gelammte Mannschatt auf so hat immer ein tüchtiger Mann zurück zu bleiben , dsr die ankommenden Befehle bis zur

Ankunft des Commandanten zu übernehmen , und die Bagage , welche in einem Orte zu¬
sammen zu tragen ist , bis zur Zurückkunft des Commando ' s aufzubewahren hat , um solche

bey einem während dessen -Abwesenheit allenfalls ausbrechenden Feuer retten zu können.
§. 12066.

wie die Kordons - Mann- Alle mit Gütern oder Waaren betretenen Träger und Fuhrleute sind von der Cordons-

Wla ^ n^btt ' tten ^ r ^ ttr i^ d Mannschaft anzuhalten , und zu befragen , ob sie aus fremden Ländern oder aus k. k. Erblanden ,
Fuhrleute zu behandeln hat ; und woher sie kommen ; ob sie etwas Zollbares mit sich bringen , und ob sie in diesem Falle bey

einem , und bey welchem Zollamts die patentmäßige Richtigkeit gepflogen haben . Geben
sie dieses vor , so ist die Vorweisung der zollämtlichen Expedition zu verlangen , und darauf
zu sehen , ob die Expedition vom nähmlichen Tage sey , und ob die Stücke oder andere
Güter und Waarenbehätrnisse zollamtlich sigilliret / und die Sigille unverletzt seyen ; ist die¬
ses der Fall , so können die Parteyen ungehindert ihren Weg fortsetzen ; widrigen Falls aber
sind sie ohne Ungestüm , und ohne die nicht zollamtlich sigillirten Güter oder Waarenbehält-
nisse zu untersuchen , mit den bey sich habenden Gütern oder Waaren von der Cordons-

Mannschaft auf das nächste Zollamt zu führen,
§. 12067 . - ,, .

welche W Igen von der Cor - Der ordentliche Postwagen oder die so genannte Deligence ist niemahls anzuhalten ,

dons t Monnschatt anzuhalten wohl aber sind andere mit der Post oder mit sonstigen Gelegenheiten reisende Parteyen
sind , und wie ste sich dabe» ^ ^ ^
zu benehmen hat ; zur Vorweisung der Granz - Bollete zu verhalten , bey Vorzeigung derselben - passieren zu

' lassen , in Ermangelung derselben hingegen an das nächste Zollamt zurück zu führen.
. ' - §. , 2068.

wie die Col-dons - Mann - Wird jemand mit einer Expedition betreten , bey welcher in Rücksicht der Entfernung

^ndrln "hâ ''^ ö̂ wttchcn̂in dem Orte und der a cksw der Bolleten - Ausstellung verflossenen Zeit allenfalls ein Be-
Rücksichtder Entfernung von denken obwaltet , so ist eine solche Partey , gleich jenen Individuen , welche nicht zollämr-

dem Zollantte .und der -. e«to kch eppedirte Güter oder Waaren mit sich führen , zur Untersuchung an das nächste Zoll-
der Volleten -AuSstellung ver- ^ ^
floffeneu Zeit ein Bedenken ob- oder wenn ern Zollbeamter oder Beschauer noch naher an der Hand Ware , der diele

waltet ; Amtshandlung vornehmen könnte , zu diesem zu führen.

wie sichdie Cordons -Mann - §. 12060 .
schuf; zu bcnekmen hat , wenn
sie Waaren oder Giner i an - Sollte die Cordons - Mannscbaft Waaren oder Güter antreffen , welche laut Zoll - Pa-
«isst , welche p,wentwidrig von . . , „
ein-m außer ver Conimercial - tenteS bey einer Eommercial - Einbruws - Station zu expediren gewesen waren , und patent-
Straße liegcnve); Zollbeam¬
ten expcvirr worden sinv;
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widng von einem außer der Commercial - Straße liegenden Zollbeamten eppedirt worden
sind , so ist nur der Nahmeder Partey und die Nummer der Bollete aufzumerken , und
davon dem Unter - Officiere sogleich die Anzeige zu erstatten , welcher es ungesäumt dem bey

dem betreffenden Jnspectorate befindlichen Officiere oder dem nächsten Zollbeamten zu dem

Ende weiters zu melden hat , damit daselbst hierüber die gehörige Amtshandlung vorgenom¬
men werde.

-, i ^ - H. 12070 . ^
Ueber Alles , was die Cordons - Mannschaft zu den Zollämtern einbringt , muß der

Hergang der Sache mit allen Umständen dem Unter - Officiere angezeiget werden , welches

derselbe dem bey dem Jnspectorate stehenden Officiere mit Benennung der Stunde und des
Ortes , wo die Betreuung geschehen ist , alsogleich zu melden hat.

§. 12071.
Ueber das Eingebrachte erhält die Mannschaft von dem Zollamte einen Schein mit

Bemerkung der Stücke , des Maßes oder des Gewichtes des Eingebrachten.
§. 12072 . .

Werden Parteyen auf einem zu dem Zollamts leitenden Wege betreten , so sind sie
nie vorwärts des Zollamtes anzuhalten , damit sie sich nicht etwa mit dem Umstande der

allzu frühen Anhaltung entschuldigen können.
§. 1207 .3.

Denn bey Betretung und Anhaltung einer Contrebande mehrere Cordonisten zusammen
neffen , so sollen nicht alle zu dem Zollamts mitgehen , damit der District nicht ganz unbesetzt
und unbewacht gelassen werde.

§. 12074.
Findet ein Zollamt für nöthig , die wegen Contrebande angehaltenen und an das Zoll¬

amt eingelieferren Parteyen in Gewahrsam zu behalten , so müssen sie von dem Militär ent¬
weder bey dein Amte verwahrt , oder auf die Verantwortung des Unter - Officiers in die

Verwahrung übernommen , und sodann auch auf jedesmahliges Verlangen des Zollbeamten

zum Verhöre in das Amt , oder dahin , wo es sonst nöthig seyn möchte , unter Dafürhaf-
rung des Militärs gestellt werden.

H. 12075.
Den Cordonisten stehet zwar frey , sich um gute Kundschafter und Denuncianten von

Schwärzungsanträgen zu bewerben , dieselben 'Haben sich jedoch wohl in Acht zu nehmen ,
daß sie von solchen Kundschaftern nicht hintergangen werden , weil diese Leute öfters mit
den Contrebandierern im Einverständnisse stehen , und durch ihre Anzeigen nur die Mann¬

schaft von gewissen Gegenden ahzuführen suchen , um dort das Schwärzen desto ungehinder¬
ter ausüben zu können . ^

h. 12076.

Da sich die Schwärzer überhaupt verschiedener Listen bedienen , z. B . daß sie einen
Träger mit Wolle , Flachs,  Salz oder mit anderen nicht in großem Werthe stehenden
Feiljchaften voraus schickenj welcher , sobald er die Cordonisten erblickt , den Pack abwirft,
zum Scheine die Flucht ergreift , und in der Ferne abwartet , bis die Cordons - Mann¬
schaft mit dieser Contrebande sich entfernet , ^vo sodann die Hauptschwärzer Nachfolgen,
und ungehindert einbrechen , so soll die Cordons - Mannschaft bey jeder Gelegenheit mit

der möglichsten Behüthsamkeit zu Werke gehen , auch nie zusammen sich auf einen Schleich¬
weg wenden , sondern ihre Ausgänge so viel möglich geheim halten , und auf allen Schleich¬

wegen sich nach der Lage und Beschaffenheit der Gränze richten ; Vermeidungen aber sind dei

Cordons - Mannschaft in was immer für einem Falle gänzlich verbothen.
§. 1s 077.

Die Cordons - Mannschaft ist zwar nur dem Cordons - Commandanten und den iyr

Vorgesetzten Ober - und Unter - Officieren subordinirt , in einem jeden Falle aber , wo es sich
*

Band x . z»

wem die Cordons - Mann¬
schaft alles ju den Zollämtern
Eingebrachte zu melden hat;

was sie uberVas Eingebrach¬
te von dem Zollamte zu er¬
halten hat;

warum die Parteyen nie
vorwärts des Zollamtes anzu-
halten sind;

wie sich zu benehmen ist,
wenn mehrere Eocvomsten bey
Betretung und Anhaltung ei¬
ner Contrebande zusammen
treffen;

wie die wegen Contrebande
angehaltenen Parteyen zu ver¬
wahren sind;

was die Cordonisten zu be¬
obachten haben , wenn sie sich
um Kundschafter und Denun¬
cianten von Schwärzungsan¬
trägen bewerben;

wie die Cordons - Mann¬
schaft ben ihren Ausgängen
und überhaupt bey allen Ge¬
legenheiten zu Werke zu gehen
hat;

wem d>c Cordons - Mann¬
schaft subordiniert >st , und
Ivic sie sich hinsichtlichd«r An¬
ordnungen des Bancals zuver-
halten hat;
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um die Abhaltung der Schwärzungen und um die Einbringung einer Contrebandc , über¬

haupt um den Gefallen - Dienst handelt , haben die Coidonisten dem Verlangen derMauth-
beamten schleunige Folge zu leisten ; eben so haben sich die Cordomsten nach den von dem

Bancale erlassenen und den Zeitverhaltnissen angemessenen Verordnungen und Vorkehrun¬
gen zu richten , um den Beeinträchtigungen der Gefalle desto sicherer ergiebigen Einhalt zu
thun ; besonders aber hat die Cordons - Mannschaft die an das Bancale von Zeit , zu Zeit zu
erstattenden Rapporte , welche öfters sehr dringend sind , und keinen Verschub leiden , im¬

mer gleich direkte an die nächsten Zollämter zu erstatten , und die von den Zollämtern für
gut befundenen Vorkehrungen ohne Anstand und ungesäumt in Vollzug zu setzen.

h. 120 ^ 3 .

Die Cordomsten haben sich, wenn sie wahrend eines Streifzuges auf ein Zollamt kom--

men , dort zu melden , un !> dem Amte dasjenige , was sie während desselben bemerkt haben,
mündlich anzuzeigen ; in jenen Fallen aber , wo Rapporte von dem Cordon an die Inspec-

toratv - Aemter zu gelangen , und die Anfpectorats - Aemter Befehle an den Cordon auszu-

stellen haben , har dieses mittelst der an derSeite her Jnspectorats - Aemter stehenden Offi-
ciere zu geschehen.

Wenn Zollbeamte etwas Ungebührliches bey der Cordons - Mannschaft oder bey einem
unrichtigen Ausgange der Patrouillen wahrnehmen , so ist dieses nach Verschiedenheit der

Umstände und der Vergehen dem Unter - Officiere oder dem nächsten Ober - Officiere anzuzei-
gen , damit dießfalls dw Vorgesetzte Milttär - Bxhörde das Nöthige zu verfügen im
Stande sey.

§ . 12080.

Wenn die Cordons - Mannschaft zur Erhebung einer Contrebande oder eines sonstigen
Verdachtes halber eine Zoll - Expedition einzusehen nöthig hätte , und auf die Partey deuten
kann , so sind die Zollbeamten verbunden , den Cordomsten , in so weit es das Angedeutete

betrifft , in Gegenwart eines Unter -- oder Ober -- Officieres die Zoll - Register und übrigen Rech¬
nungsstücke ohne Anstand einsehen zu lassen.

H. 12081.

Jeder Unter - Officier muß ein Rapport - Büchlein (nach dem beygedruckten For¬
mulare halten , in welchem er täglich mit einigen Worten , jedoch klar und deutlich , an¬
zumerken hat , was für Patrouillen , und von wem dieselben vorgenommen worden sind , dann

was dabey vorgefallen ist . Dieses Rapport - Büchlein hat er mit Ende einer jeden Woche
seinem Vorgesetzten Ober - Officiere zu übergeben , welcher über sämmtliche von den Unter-

Officiersn ihm zugekommene Rapport - Büchlein einen Haupt - Rapport (nachdem For¬

mulare U ) zu verfassen , und solchen sogleich dem bey dem betreffenden Jnspectorate stehen¬

den Militär - Officiere zuzuschicken, die Particular - der  Unter - Officiere aber bey sich
zurück zu behalten hat , um bey Untersuchung seiner Cordons - Mannschaft daraus ersehenzu
können , ob dieselbe ihre Schuldigkeit genau erfüllt , richtig und ' in den gehörigen Gegenden
parrouittirt , überhaupt sich so betragen habe , wie es ihre Pflicht und ihre Obliegenheiten er¬
fordern.

Z. 12062.

deä°G^ - CorL̂ '̂ ẑ '^ Stand des Gränj - Cordons wird durch den Hofkrieg6rath , einverständlich mit der
schehen hat. und obliegenhei- Hofkammer , regulirt ; und sind die Ausstellungs - Puncte mit der Stärke des für einen je-

P ^ en angetragenen Unterstützungs - Commando 'ö bestimmt , so stehet es dem Cordons-

n Urrrer Posten; . ^ ^ Commandantsn nicht mehr zu , sich außer den verschiedenen Abgangsfällen , und wo der Er¬

satz dieser Mannschaft nicht alsogleich geleistet werden kann , willkührliche Abänderungen in

Verstärkung oder in Verminderung der Posten zu erlauben , sondern wenn die B «mal - oder
p^alak ? - ^ nsve<ckoiate in jenen Fällen , wo es etwa auf eine zeitliche Zusammenziehung meh

tvie die Erstattung der Rap»
porte vom Cordon an die 2n-
spectorats - Aemter , und von
diesen die Erlassung der Be¬

fehle an den Cordon zu ge¬
schehen hat;

was die Zollbeamten zu be¬
obachten haben , wenn sie et¬

was Ungebührliches bey der
Cordons -Mannfchaft oderbey

einem unrichtigen Ausgange
der Patrouillen wahrnchmen;

wann die Zollbeamten der

Cordons -Mannfchaft dieZoll-
Register und übrigen Rech¬

nungsstücke ein -sehen zu lassen
baben;

Rapport - Büchlein des Un-

ter -Officieres , Kaupt -Rapport
deS . Ober - Officieres;



Von dem Militär - G ranz - Cord 0,1.

rerer Poftwuugen , wie zum Beyspiel bey Zusammenrottirungen , ankommt , darauf antra¬

gen , so ist jedes Mahl zuerst die Genehmigung des General - Commando ' s einzuhohlen.

H. i 2o63 .

Bey Ausstellung der Posten ist auch auf die Gebrechen der Leute nothwendig Rücksicht
zu nehmen , damit auf jene Posten , welche öfters und weitere Patrouillen erfordern , die

gesundesten Leute verwendet , dagegen auf die minder beschwerlichen Posten die gebrechlichen
Leute gestellt werden.

tz. 12084.

In jeder Station muß ein Commandant aufgestellt werden , und dort , wo nur zwey
Gemeine diskocirt sind , ist dem tüchtigsten und bestconduisirsen Manne die Aufsicht zu über¬
tragen , der die Gefreytenstelle zu vertreten , auf den Dienst und auf die Ordnung zu
sehen hat.

tz. 12086.

Die Districte sind in Corporals - Bezirke in Rücksicht der Befehle und Meldungen
einzutheiten , um auf solche Art eine Verbindung im Dienste von den Corporals - Bezirken
bis zu den Cordons - Contmanden zu erzielen.

H. 12066.
Der Cordons - Mannschaft ist in keinem Falls gestattet , Hauser , Scheuern oder an¬

dere Behältnisse zu visitiren , ohne daß dabey ein Bancal - Beamter zugegen ist ; wird aber
eine solche Visitation von einem Bancal - Beamten für nöthig errachret , und von ihm mit¬

telst der Cordons - Mannschaft vorgenommen , so muß solches in der größten Ordnung und

Ruhe und mit aller Bescheidenheit geschehen ; daher darf auch niemand dabey mit Worten
oder That mißhandelt werden , widrigen Falls derjenige , welcher dieser Anordnung zu wi¬

der handelt , dafür gebührend zu ahnden , und jeder der bey einer solchen Visitation einen
Exceß begehet , unnachsichtlich zu bestrafen ist.

tz. 12087.
Die Cordons - Mannschaft darf von ihren Feuer - und Seitengewehren gegen Schwär¬

zer , Deserteure , Provincial - Emigranten , Flüchtlinge , Verbrecher oder anderes böses Gesin¬

del nur im äußersten Nothfalle Gebrauch machen , das ist ? wenn sie selbst von derley Leuten
dergestalt angefallen wird , daß sie ihrer Selbsterhaltung wegen in die unumgängliche Noth-

wendigkeit versetzt wird ; außer dem aber soll sie sich dieses außerordentlichen Mittels
gegen Menschen niemahls bedienen ; es ist daher auch auf jene Schwärzer , welche die
Contrebande - Maaren abwerfen und entlaufen , niemahls zu feuern.

h. 12088.
Geschehen hingegen Schwärzungen mittelst Wagen - oder Saumpferde , so sind vor

allen die Stränge abzuhauen , und nur auf den Fall , wenn die Schwärzer zu Pferde oder

mit dem Wagen zu entfliehen suchen , die Pferde , jedoch mit der Vorsicht todt zu schießen,

daß dabey kein Mensch verwundet , vielweniger getödttzt werde , indem Schwärzer , wenn
sie sich gleich für ihre Person flüchten , nach der Hand leicht in Erfahrung gebracht werden
können.

tz. 1208g.
Sind Schwärzer oder andere Leute von der erwähnten Gattung so nahe an einem Or¬

te , daß von daher Assistenz erhalten werden kann , so hat die Cordons - Mannschaft sie nicht

aus den Augen zu lassen , und zu trachten , dieselben mittelst obrigkeitlicher oder anderer Mi¬

litär - Assistenz einzubringen.
§. i2ogo.

Den Cordonisten müssen alle Monathe die Kriegs - Artikel und die Cordons - Verhal-

tungs - Befehle vorgelesen werden ; kann dieses ohne Nachtheil des Dienstes alle 14 Tage

was bey Ausstellung der
Posten ju beobachten ist;

Aufstellung eines CoMnian-
danten in jede? Station ;

wie die Districte einzutheilen
sind; ,

wann von der Cordons-
Mannschaft Häuser , Scheu¬
ern und andere Behältnisse
untersucht werden können.
Hkth. am s . Apr. 79».

Wann die Eocdons - Mann¬
schaft von ihren Feuer - und
Seitengewehren Gebrauch ma¬
chen darf.
Hkth. am k. Apr . 76».

« » »7. März 7S0.
»> » rb . Jun . 6n3 O Iyy6,
4 » ' 3. 2ct . 9v5 . 03366.

Wie sich die Cordonisten
zu benehmen haben , wenn
Schwärzungen mit Wagen
oder Saumpferden geschehen,
oder

wenn Schwärzer , Deserteure
re. so nahe an einem Orte
sind , vast von daher Assistenz
erhalten werde « kann r

wann den Cordonisten Vre
Kriegs - Artikel und die Kor¬
dons - Vohaltungshefehle von-



Hl«

wie der Cordorust , welcher
Mir einem Schwärzerem Ein-
verstandniß gepflogen hat , zu
behandeln ist.
Hkth. am S. Apr . 78».

» » 25. Nov -807.

Wie sich die Eordons - Mann¬
schaft zu benehmen hat , wenn
ihr von einem Aufseher Ge¬
schenke angebolhen werden;

wie die Cordons - Mannschaft
bey vorschriftwidrigem Beneh¬
men und bey begangenen Ver¬
brechen zu behandeln ist.
Hkth. am S. Apr . 760.

r » » 3 i>MM) 9<>3.

Warum die wider den Ver¬

brecher verfügte Strafe dein

Cordon bekannt zu machen ist;

wann di« Acten dem Ge¬
neral - Kommando vor Kund¬

machung und Vollziehung der
Sentenz zur Ratificirung ein-
zusenden sind;

wie geringere Vergehen 'zu
bestrafen sind , und was dabey

zu beobachten ist;
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geschehen , so ist dieselbe Vorsicht um so nothwendiger , indem dem Manne seine Pflicht
dadurch stets gegenwärtig gehalten wird , und er sich bey Uebertretung derselben unter keinem
Vorwände entschuldigen kann , daß er die Kriegs - und Cordons - Gesetze nicht kenne.

tz. »so «) ».

Das g rößr e V e r b r echen eines C 0 r d 0 ni st en ist das E inv e r st an dniß

mit Schwärzern.  DerCordonist,welcher in einem solchen Verbrechen betreten wird , ist zu
arretiren , und an das nächste Regiments - Gericht zur Aburtheilung abzugeben.

h. 120Y2.

Da die Cordons - Mannschaft ohnehin von der rechtmäßig gemachten Contrebande ih¬
ren begründeten Antheil hat , so ist derselben schärfestens untersagt , von einem Aulseher we¬
gen der sich etwa mit einem Schwärzer abgefundenen Geschenke etwas anzunehmen , sondern
die Mannschaft hat einen solchen Antrag ihrem Commandanten sogleich zu melden , und die¬
ser das nächste Zollamt alsogleich davon in die Kenntniß zu setzen.

h. »20y3.

In Militär - Verbrechen sind die Cordonisten nach den Kriegs - Artikeln , und in allge¬
meinen Verbrechen nach dem 24 Artikel zu behandeln . Ergibt es sich , daß Cordonisten ge¬
gen Bancal - Vorschriften , mithin solche Verbrechen begehen , für welche in den Bancal --

Vorschrifren die Strafen vorgeschrieben sind , so hat ein Zollbeamter des betreffenden Jn-
specrorats , der von dem Verbrechen Kenntniß hat , in Gegenwart des daselbst stehenden Militär-
Offlciers ein summarisches V,erhö  r aufzunehmen , welches der Officier zu vidimrren,
das etwa von dem Zollbeamten zu ertheilen für nöthig erachtende Sxocües Laoti oder sonsti¬
ge Erläuterungen dem Verhöre beyzulegen , und damit den Mann , wenn er von einem Re-

gimente ist , zu seinem Regiments ; falls aber der Mann vom Cordon wäre , zu dem nächst-
gelegenen Regimente , oder , in dessen Ermangelung zu dem General - Commando des Lan¬

des abzuschicken hat , wo alsdann ein oder anderen Ortes .mir dem Verbrecher die weitere
Gerichts - Procedur vorgenommen werden muß.

Wenn es einen Mann betrifft , der eigentlich von dem Cordon ist , und nach Gestalt

seiner Verbrechen nicht mehr bey dem Cordon zü verbleiben hätte , so ist derselbe nach Um¬
ständen zu einem Garnisons - Bataillon zu übersetzen.

§. »2094. , , - . , , „- 7

Die vom Regimente oder vom General - Commando wider einen Verbrecher verfügte
Strafe ist von dem betreffenden Jnspectorate , und besonders in jenen Fällen , wenn Leute

von dem Cordon mit Schwärzern Einverständniß unterhalten hätten , allenthalben dem Cor¬
don zur Warnung für die übrigen bekannt zu machen.

§ . ! 20g5.

In Criminal - Sachen müssen die abgeführten Acten , falls die Verbrecher zu einem
Regimente gehören , oder wenn der Sentenz auf die Todesstrafe oder Schanzarbeic aus¬

fällt , oder wenn die Sache einen Officier betrifft , vor Kundmachung und Vollziehung des
Sentenzes an das General - Commando eingesendet werden , wo das Urtheil ratificirt
oder die Acten nach Umständen an -Las Appellations - Gericht der Armee eingesendet
werden.

tz. 120 <) (>.

Geringere Vergehen -hingegen können ohne ^ vorläufige Anzeige beym General - Corn-

mando nach Ratificirung des Urtheiles von dem Regiments - Commandanten , jedoch mit

Rücksicht auf die allenfalls bey dem zu Bestrafenden vorhandenen Leibesgebrechen , und zwar
dergestalt abgethan werden , daß bey solchen Leuten niemahls auf Leibesstrafen , sondern et¬

wa ., auf einen Arrest bey Wasser und Brot erkennet werde , in welchem Falle die Löhnung



für den Spitals - Fond einzubringen ist . In Civil - Sachen steht der Cordon unter dem im

Lande aufgestellten stuäloiurn steloAkttum milirsvo mixtum.

H. 120Y7.
Der Cordons - Mannschaft wird nicht gestattet , ein Gewerbe oderein Handwerk , viel

weniger aber einen Handel zu treiben ; eben so ist auch den Weibern , wenn sie sich bey ih¬
ren Männern aufhalten , der sonst den Soldatenweibern erlaubte Handel verbothen , in¬
dem die Mannschaft Meilen weit aus einander an der Gränze verlegt ist , mithin jede Han-

tirung , welche von der Mannschaft getrieben wird , immer für die Gefalle gefährlich wer¬

den , und in einen Schleichhandel ausarteN könnte.

§. 12098.

Von einer jeden Contrebande , welche eingrbracht wird , es mag ein Denunciant vor¬
handen seyn , oder nicht , hat der einbringende Cordonist durch den bey dem Jnspectorate ste¬
henden Officier , welcher zu diesem Ende den von dem Zollamts über das Eingebrachte aus¬
gestellten Schein erhalten muß , das ausgemessene Apprehendenten - Drittel zu bekommen,
welches dieser Officier von jedem Comisso , sobald die Notion der Bancal - Administration hier¬

über einläuft , und die patentmä 'ßige Zeit verstrichen ist , gegen seine ( des Officiers ) Quittung,
dann gegen Ausfolgung des von dem Amte der Mannschaft ausgestellten Scheines empfangen

kann , und welches , wenn mehrere Cordonisten die Contrebande aufgebracht haben , unter
dieselben zu vertheilen ist.

H- ILOYY.

Der Denunciant einer Contrebande jederzeit .geheim zu halten ; jedoch kann derselbe

auf Verlangen dem Jnspectorate in einein sigillirten Umschläge benennet werden.

tz. 12100.

Für einen eingebrachten Deserteur werden der Cordons - Mannschaft 3 fl. W . W . ,

und für einen Provinical - Emigranten der Betrag verabfolget , welcher von Zeit zu Zeit be¬
stimmt werden wird ..

H. 12I0I.

Neber alle Contrebande , Deserteure und Provincial - Emigranten , welche eingebracht

werden , dann über die der Cordons - Mannschaft dafür verabfolgten Douceurs , ist von dem
bey einem jeden Jnspectorate befindlichen Militär - Officier ein eigenes Protokoll (nach

dem beygedruckten Formulare O. ) zu halten und das Totale hiervon mit Ende Oktobers ei¬

nes jeden Jahres an das General - Commando einzusenden , um hieraus die Verwendung
deS Cordons entnehmen zu können.

h . 12102.

Im Falle die Cordons - Mannschaft mit dem von der Bancal - Administration , welcher
allein die erste Notion zusteht , ausgesprochenen Apprehendenten - Antheil nicht zufrieden wä¬
re , und sich dabey übervortheilt glaubte , und der an der Seite des Jnfpectorats - Amtes

stehende Officier den vorkommenden Anstand nicht erläutern und abthun könnte , so ist hier¬

über die Revision durch den Kammer - Procuraror mittelst des General - Commando 's des be¬
treffenden Landes einzuleiten.

H. 12103 .

Weil die Unter - Officiere des Cordons nicht so leicht auf die ordentlichen Streifungen

ausgehen können , sondern vorzüglich nur auf die Dienstschuldigkeit der untergebenen Mann¬

schaft genau und unausgesetzt sehen müssen , mithin denselben nach Maß ihrer Verwendung

sehr selten von dem Apprehendenten - Drittel einer Conrvebande etwas zukommen würde , so
sind denjenigen Unter - Officieren , welche ihre Untergebenen in guter Ordnung , Parition
und Disciplin halten , von allen jenen Contrebanden , welche die ihnen zugetheilte Cordons-

Mannschaft einbringt , von jedem Gulden , der über den Contrebands - Antheil dem Aerarium

zukommt , sechs Kreuzer zu verabfolgen , und unter sie zu vertheilen.

warum Cordonisten und
ihren Weibern nicht zu gestat¬
ten ist , ein Gewerbe , Hand¬
werk oder einen Handel zu
treiben;

von welcher Contrebande
und auf welche Art die Cor¬
dons - Mannschaft das Appre¬
hendenten - Drittel zu erhalten
hat;

der Nähme eines Denunci-
anten ist geheim zu halten,
und wie derselbe auf Verlan¬
gen dem Jnspectorate zu be¬
nennen ist;

was die Cordons -Mannlchaft
für einen eingebrachten Deser¬
teur oder Emigranten zu er¬
halten hat.
Hkth. am 8. Apr . -?9c>.

» r»3 l . Märzüoö.

WelchesProtocoll ein ben dem
Jnspectorate stehender Offi¬
cier zu führen hat;

c.

wie sich zu benehmen ist,
wenn dic Cordons -Mannschaft
mit dem von der Vancal -Admi-
nistration ausgesprochenen Ap¬
prehendenten - Antheile nicht
zufrieden wäre , und sich da¬
bey übervortheilt glaubt;

welche Unter - Officiere 6 kr.
von jedem Gulden , der über
den Eontrebands -Antheil dem
Aerarium zukommt, zu erhal¬
ten haben;
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Wie die Cortons - Mann¬
schaft die an der Gränze „n-
kommenden Fremden z« be¬
handeln hat;

§. 12104.

was oer Granz Cordon hin- Eine besondere Aufmerksamkeit Hac der Gränz - Cordon auf die Deserteure zu richten,
sichtlich der Deserteure zu be- ^ . . . ^
»bachten hat. Die bey denselben aufgebrachten Deserteure sind ttttt ernem 8x66168 saeti über die Umstän-
Mh . am s Apr. 780. de ihrer Einbringung an das nächst gelegene Militär zur weiteren Znstradirung abzuliefern.

>. - , 5.Nov. g°7- 8 , 2105 .

Was die Cordons - Mann - In jenen Fällen , wo an den Granzen der Verkehr zwischen dies - und jenseitigen Un-

Dĉ kehrz'vî en dies Indien - terthanen beynahe unvermeidlich ist , und gemeiniglich diejenigen , welche zu emigriren d«en
seitiqen Unierthanen unver- Vorsatz haben , sich für Leute aus den nächst gelegenen Ortschaften ausgeben , haben die
«leidlich ist , zu beobachten Cordonisten überhaupt die diesseitigen Unterrhanen ohne neu ausgefertigte grundobrig-

Hlrh. am s. Apr -s° keirliche Pässe nicht über die Gränze zu lassen , sondern alle jene , die mit alten oder gar
» » -s. Nov. 807. keinen Passen versehen sind, anzuhalten , und an die nächste politische Obrigkeit gegen Schein
-» » ». Orr. 6, >.-6534s . abzuliefern , wohin auch alle Diebe , Räuber , verdächtige , bettelnde und andere müßig

herumstreifende Leute , welche bey dem Cordon angehalren werden , abzugeben sind , und wo¬
her die Cordons - Mannschaft seiner Zeit , so viel es die eingebrachten Emigranten betrifft,
gegen Auswechselung des Scheines die Emigranten - Taglia zu erhalten hat.

h . 12106.

Die Cordons - Mannschaft hat die auf der Gränze ankommenden Fremden , sowohl
Civil - als Militär - Personen , mit Anstand und Bescheidenheit zu behandeln , dieselben zudem
nächsten , des Lesens kundigen Unter - Officiere zur Untersuchung der Pässe zu bringen , und
wenn der Unter - Officier den Paß verdächtig findet , sie zu seinem Distrikts - Commandanten
zu führen , welcher sie , falls sie sich nicht gehörig ausweisen können , alsogleich über die

, Gränze zurück zu weisen , im Gegenthejle aber an die nächste politische Obrigkeit zu instradi-
ren hat»

/ - ,
§. 12107 . ,

»as die Corbons -Mannschafe Wenn Fremde an der Gränze ankommen , denen der Eintritt in die k. k. Erblande

ve snl 'owmen ' ^ stattet werden kann , so hat die Cordons - Mannschaft jedem Vorwände vorzubeugen , wel-
welchen der Eintritt in die chen dergleichen Leute allenfalls vorgeben könnten , um sich an der Gränze eine Zeit aufjllv

»en kann gestattet wer- halten ; daher haben sie denselben die Versicherung zu geben , daß ihnen dasjenige , was sie
vielleicht an der Gränze erwarten , mittelst der politischen Obrigkeit Übermacht werden wird , weß-
wegen nach Erforderniß der Umstände auch mit dem Politieum von Zeit zu Zeit das nöthige Ein¬
vernehmen gepflogen werden muß . Kommen Deserteure von auswärtigen Mächten in daS

Land , so sind diese an das Militär , und in dessen Ermangelung an die nächste politische
Obrigkeit zu begleiten.

H. 12108.

Die Cordons - Mannschaft har vorzüglich darauf zu sehen , daß das von den Lan¬
des - und Polizey - Stellen über die Gränze geschobene Gesindel , oder andere ledig¬

ste Gränze geschobenen Ge - lich zum Betteln aufgelegte Leute , Juden und deren Familien , welche über die Gränze in

und verbackt,ger m-sL^ en" erndrmgen wollen , gleich auf der Stelle zurück gewiesen werden ; sollten sich
dnnacnwolleiioerLeute zul >e- ab " ungeachtet aller Vorsicht solche Leute , deßgleichen Räuber , Diebe oder anderes schlech-

^ ^ ^fimdel über die Gränze schleichen , so ist alsogleich eine so viel möglich genaue Befchrei-
-> » -s . Nov. s^ . über dieselben zu verfassen , welche von einem Cordons - Districte zum anderen unge-
» » »s . Fkb. 8.7. 0 - 19. säumt mitzutheilen ist , damit dergleichen Leute , wenn sie sich wo sehen lassen , kennbar und

handfest gemacht , an die nächste Civil - Behörde übergeben werden können.
^ H. 12100.

Wie Steckbriefe oder Per - - ^
ssnäl -B -nchreidungen Sen Cor - ^venn Steckonefe oder Personal - Beschreibungen wegen entwichener Personen an den

dons- Distrikten mitzUtheilen cominandirenden Stabs - Officier des Cerdons , oder , um Zeit zu gewinnen , an die bey den
^ »i-speccoraten stehenden Militär - Officiere einlangen , so sind solche den auf den Hauptstraßen
vellegten Cordonisten ohne Verzug hinaus zu geben , und von diesen alsogleich rechts und

links den Cordons - Distrikten mitzutheilen , damit die Mannschaft sogleich auf guter
^uth zu feyn in den Stand gesetzt werde.

was die Fordons -Marmschaft
rinsichtlich des von den Lan¬
des - nnd Polizey -Srellen über

Hkth. am 8. Apv. 76«,.
» -' rS. Nov- Lr>7>



Bon dem Militär - Granz - Cordon. 3 . 3

§ . 121 . 0.

Der Granz - Cordons - Commandant bereiset alle drey Monathe den ganzen Cordon ; Vnttanon der Eoresns-Sra-
der Compagnie - Commandant alle zwey Monathe seine Compagnie ; und der Officier alle Mo - '

nathe seine an ihn gewiesenen Stationen ; jedoch immer unvorgesehen , und zu verschiedenen .
Zeiten , damit - der Unter - Officier und der gemeine Mann stets in der Aufmerksamkeit und in -

der genauen Erfüllung ihrer Dienstpflichten erhalten werden , und nie wissen , wann der
Vorgesetzte kommt.

h . 12111 . ,

Der Hauptmann , wie der Officier , hat bey der Visitation zu untersuchen , ob die aufwasvon dem Sauptman-

Monturs - , Lederwerks - und Rüstungssorten m . vollkommen gutem Zustande seyen ob die ^ons- Visitation vorzüglich,̂ ,
Montonrs - Stücke gestickr und rein gehalten werden; ob der Mann mit seiner com- sehen,ist;
pletten Montur versehen sey ; ob der Mantel , als das kostspieligste Monturs - Stück,

nur zu solchen Zeilen getragen werde , wo dieser zu tragen erlaubt lst ; ob der Mann gut und
nach der Vorschrift adjustirt sey ; ob das Feuer - und Seitengewehr im brauchbaren Zustande
und geputzt sey , damit solches nicht vor der Zeit zu Grunde gehe ; ob die zwey vorräthigen
Steine -in Bley gefüttert , der Kugelzieher ganz sey , und auf den Ladftock paffe . Eben so-

sind auch die Patronen zu untersuchen , ob sie brauchbar , und ob das Pulver und einige-
ralibermHige Kugeln in der Hülse seyen ; ob die Mannschaft ihr Tractament , ihr Brot

öder Brotgeld , ihren Limits - Rauchtabak nebst den ausgemessenen Reparations - Spesen

richtig und zur rechten Zeit erhalte ; wie die Mannschaft lebe , ob sie in Menage oder
mit dem Landmanne esse, und was sie täglich bezahle ; wie die Liegerstätte des Mannes

beschaffen sey ; ob die Mannschaft Schulden habe , überhaupt welchen Lebenswandel sie

"führe . '

'Z ' , " ^ ' § . i2l '12 'i

Der Officier , so wie der Compagnie - Commandant , erstattet nach einer jeden Vereisung >v,e c-e Erstattung der Di-
^ ^ „ - sttaticns - Relation zu gescho-

seine Relation über den Untersuchungsbefund,  und zeiget dann alle vorgefun-
denen Gebrechen , nebst der hierüber getroffenen Abhülfe , an.

Diese Relation schickt der Officier seinem Compagnie - Commandanten ein , der dann

nach Befund das Weitere darüber veranlaßt , und bey Einsendung dieser Relation an den
Cordons - Commandanten dasjenige beyfüget , was er wegen der vorgekommenen Gebrechen

oder Beschwerden eingeleitet hat.
Eben so hat auch der Compagnie - Commandant bey seiner Bereisung die Relation an

den Cordons - Commandanten einzusenden , worüber derselbe dasjenige veranlaßt, , was er des

Dienstes wegen für zweckmäßig erachtet.
Wenn der Hauptmann oder der Officier diese Relation nicht erstattet , so ist die Vor¬

spann zur Aufrechnung nicht geeignet , welche die Cordons - Nechnungs - Kanzelley . den be¬

treffenden Individuen zur Schuld wieder anzuschreiben hat . .

tz. 1 211 3.

Wenn der Cordons - Commandant den Cordon bereiset , so hat er darauf zu sehen , was dttCsttonb -Co,,,nnin-

ob der Dienst befördert Ivird ; ob die gegenwärtigen Vorschriften lN allen ihren ^ heilen Cordons zu berücksichtigen hat.
beobachtet werden , ob die in den Relationen der Officiere gerügten Gebrechen gehoben Hktk>. <,», -4. T>cc. s°7. v4407.

sind , und ob seine Befehle genau befolget werden . Auf das Eine , wie auf das Ande - " " -- . Narzö »8. o ob,,
re,'  muß mit Strenge und Beharrlichkeit gehalten werden . Kommen Beschwerden vor , die

sich durch Einverständniß mit den Inspecroraten heben lassen, so hat sich das Cordons - Com-
mando gleich an dieselben zu verwenden , und ist eine höhere Unterstützung notl/wendig , so-

ist die Anzeige an das General - Commando darüber zu erstatten.
B«r»d r. 7') -



XXXIX . Hauptstück . III Abschnitt.3 7 1̂

Wer der Cor - ons - Mann¬

schaft die bestehenden Vorschrif¬
ten erneuert zu erklären hat,
und was derselben dabey schärf-
stenö anzubefeh '.en ist;

wie sich die Stabs -, Ster-
uns Unter - Offieicre in ihreut
Betragen und in ihren Hand¬
lungen zu benehmen haben;

uncer wessen Fertigung die
Eonduitr - Liste einzusenden ist.
Hkth . am ö . Apr . 78 ° .

'» ?.5. Nob . 807.

Z. 1211 /) .

Von den Vorgesetzten Stabs -- / Ober -- und Unter - Officieren muß der Cordons - Mann¬

schaft , wie bereits oben angeführt wurde , ihre Obliegenheit von Zeit zu Zeit erneuert er¬

kläret , und gegenwärtig gehalten werden ; ins Besondere aber ist derselben stets auf das schärfste
anzubefehlen , sich aller Ausschweifungen , wie z. B . des übermäßigen Trinkens , nächtlichen
Auslaufens / des Schuldenmachens , und des Umganges mit liederlichen Weibspersonen streng¬
stens zu enthalten ; die Parteyen auf keine Weise zu kranken , auch von denselben nie etwas
weder an Geld , noch an Geldeswerth , unter was immer für einer » Vorwandean - oder ab¬

zunehmen ; denn der Militär - Cordonist muß sich durch sein sittliches Betragen Achtung bey
dem Landmanne verschaffen , damit keiner der mindesten Plackerey , vielweniger aber eines
heimlichen Einverständnisses mir den Schwärzern beschuldigt werden kann , widrigen Falls

derjenige Cordonist , welcher sich eines solchen Verbrechens schuldig macht , als Meineidiger
nach den Gesetzen bestrafet werden wird.

h. 12,16.

Die Stabs -, Ober - und Unter - Officiere haben ihren Untergebenen in ih em Betragen
und in rhren Handlungen jederzeit nnt guten Beysplelen vor -ugehen , auch strenge daraufzu
sehen , daß sich dieselben eines lobwürdigen Lebenswandels befleißen , und besonders bey allen
Gelegenheiten ihre Dienstespflichten auf das genaueste erfüllen ; daher gehört es zur beson¬
deren Pflicht des sCommandanten , unausgesetzt dafür besorgt zu seyn , daß Offchlere und
Mannschaft bey vorschriftswidrigem Benehmen mit ihren physischen und moralischen Gebre¬

chen dem General - Commando zur Entfernung vom Cordons - Dienste angezeigt werden.
§ 12 1 , 6 .

Uebrigens ist mit Ende eines jeden Militär - Jahres von dein coinmandirenden Stabs-

Offiriere und unter dessen Fertigung die C 0 nd u i t e - L i ste über die bey dem Cordon ste¬

henden Officiere , welche ihm untergeordnet sind , so wie es von den Regimentern zu gesche¬
hen pflegt , an den Hofkriegsrath einzusenden.

Formular .4,.

Handbuch ! in,
welches der Unter - Officier auf dem Cordon zu führen hat.

Nahmen
der

Cvrdonist .cn.

Gemeine N . N.

und

M 0 N a t h
und

Tag

den 4 - May.

» 5. »

» 6. »

» 7. »

» 8. »

»y . »

Anmerkung
der

Patrouillen.

Haben Patrouillen von N . N.
gegen N . N . Grund , und links^
gegen N . N.

Rühmliche Patrouillen.

Sind an die galizifche Gränze
gezogen worden.

Die obige Patrouille richtig ge¬
gangen.

Obige Patrouille.

Die nähmliche Patrouille.

Sonstige Anmerkung.

Nichts Neues.

Nichts.

Haben eine Contrebande von Tischzeug ' und anderen
schlesischen Waaren eingebracht , und an die Eränz-
zollämtern eingeliefert.

Gemeinen R - N . in das Spital zu N . abgeschickt.

«Gemeinen N . N .und N . N . haben einen Deserteur
vom N . N . Regiments angehalten , auch die Taglia
empfangen.

Haben eine Truppe Juden aus Schlesien zurück ge¬
wiesen.



Von dem Militär - Greinz - Cord on. 2IÄ

Formular N

Achttägiger Rapport vom Cordons - Posten N . Unter - Officier N . N.

Stand vom

letzten

Rapporte.

Zuwachs.

S
Z V

Abgang.

Haben

die

Patrouillen.

8. von N bis
R . rechts und
links von N.

bis N.

Haben an

Contrebande

eingebracht.

Deserteure.

i Gemeiner
vom N . N>

Emigranten.

D s c i r u n g.

Empfangen die

- Taglia.

8 fl. bar.

SiZn . N . N . N . , Corporal.

Formular 6.
E i n g- a b e,

war ' von der unter meinem Commando stehenden Cordons - Mannschaft vom r . November bis letzten Octobrr

rö . . an Contrebande , Deserteuren und Emigranten eingsbrachr , und wie viel an Dritteln und Taglia der Mann¬

schaft , so fort auch vor» dem Aerarrum io Procenten den Unter - Officieren zugegangen sind.

Nummer

der

Posten.

An

iContrebande-
Deserteure. Emigranten.

Unter - Officiers-

Douceurszu io

Procenten.

Zusammen.

fl. kr.

Sonstige Anmerkung.
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Bestimmung der Pürizey-
Wache.
Hkth. arir r . März 77K.

»» » ij. Ape. 786 .0  >865.
» » 7. Aug. 791.

Welche Leute zu derselben
zu transferircn stnd , und was
die Regiments - Kommandan¬
ten dabey zu beobachten ha¬
ben.

Hkrh.am 28. Jun . 777. v >̂ 7>
,» » - i . Aug . vbä-
-« » 7. Aug . 791. O 851c>.
-» r» rZ. Aug . 799>

2 n welchem Falle Leute, die
auf ihre Entlastung Anspruch
haben, zu der Polizcy - Wache
transferirr werden können.
Hkth. am v. 2 än. 803. r»

Die von den Regimentern
zur Polizei ) - Wache übecsetz-
ien 1: uke haben keinen Eid
abz.ilegcn;

wie jene Personen zu behan¬
deln sind, welche der Polizey-
Wache key Befolgung ihrer
Dienstobliegenheiten Hinder¬
nisse in den Weg legen;

wie jene zu behandeln sind,
welche der Polizey - Wache ei¬
nen in DcrhaftGenoiumenc»
zu entreißen suchen;

wie die Polizey - Wache sich
zu benehmen hat , wenn je¬
mand versuchen sollte , sie zu
bestochen;

LXXIX . Haup 'tstück . IV . Abschnitt.

IV. Abschnitt.
Von der P o l i z § y - W a ch e.

§ . 12117.

Die Polizey - Wach e ist wegen der öffentlichen und persönlichen
Sicherheit der Städte und jedes einzelnen Individuums aufgestellt,

und hat immerwährend zu wachen , daher das Aerarium und jede P - rson im Besitze ihres

Eigenthums zu beschützen , auf Ordnung , Ruhe und Reinlichkeit jederzeit zu sehen , und be¬
sonders auf schlechte und verdächtige Leute , herrenloses und müßiges Gesindel und Land¬

streicher alle mögliche Aufmerksamkeit zu verwenden , um dieselben , wenn sie Verdacht erre¬

gen , oder bey gesetzwidrigem Benehmen , den Gerichten zu überliefern.
h. >2118.

Aus diesem Grunde soll die Polizey - Wache so viel als möglich aus braven , rechtlichen

und gut conduisirten Leuten zusammen gesetzt seyn , auf deren Redlichkeit , Treue und Zuver¬

lässigkeit man in allen Fällen und bey jeder Gelegenheit rechnen kann ; daher von den Regi¬
mentern zu diesem Dienste nur solche halbinvalide Inländer oder durch i5 Jahre gediente,
capitulirte und verdienstliche Ausländer übersetzt werden , welche selbst dahin verlungen , nicht
zu alt und zu gebrechlich , gut zu Fuß , von guter Conduite , so viel als möglich unvcrhei-
tathet , der deutschen Sprache , und wenigstens zum Theile des LeftnS und Schreibens kun¬

digsind ; keinesweges aber unruhige Köpfe , oder dem Trünke ergebene , oder sonst übel ge¬

sittete Leute ; weßhalb die Regiments - Commandanten die Leute vor ihrer llebersetzung
zur Polizey - Wache jnit einer von dem Compagnie - Commandanten unter Dafürhastung auf
Ehre rmd Pflicht gefertigten Conduite - Liste zur Prüfung abzusenden , und dieTranSfenrung
erst dann einzuleiten haben , wenn sie vom Polizey - Wache - Commandanten dazu für an¬
gemessen befunden werden , wo sodann den Regimentern der Tag zu ihrer llebersetzung durch
das General - Commando bekannt gegeben wird.

h. 1211t ).

Sollte der Fall eintreren , daß zum Polizey - Wachdienste nicht genug taugliche Halb-

Invaliden vorhanden wären , so können auch solche diensttaugliche Leute auf ihr Verlangen

dahin gegeben werden , welche auf ihre Entlassung Anspruch haben , und sich zum Regiments
nicht reengagiren wollen.

§ . 12120.

Die von den Regimentern zur Polizey - Wache übersetzten Leute haben keinen Eid ab¬
zulegen , und werten auch nicht gemustert.

§ . - 2121.

Die Polizey - Wache - Mannschaft darf in ihren Verrichtungen von niemanden gehin¬
dert , noch derselbe !» mit Verachtung begegnet werden ; widrigen Falls alle jene Personen,

welche sich unterfangen , der Polizey - Wache in was immer für einer Verrichtung ein Hin¬
derniß in den Weg zu legen , ohne Ansehen des Standes und Ranges zu verhaften , und
nach Umständen zu bestrafen sind.

h . 12 <22.

Wer der Polizey - Wache einen in Verhaft Genommenen zu entreißen sucht, mithin sie
in der Vollstreckung ihrer Pflicht hindern wollte , ist nach Verschiedenheit deS Standes schätf-
stenS zu bestrafen.

§ . 12123.

Als eine der Wache zugefügte Real - Beleidigung ist anzusehsn und zu bestrafen , wenn

jemand versuchen sollte , dieselbe zu bestechen , daS ist : ihr etwas zu geben , oder auch nur

das mindeste Geschenk in der Absicht anzubierhen , um sie in ihren Dienstverrichtungen von

der vvrgeschriebenen Schuldigkeit abzuführen ; daher hat die Polizey - Mannschaft solche Per¬
sonen jederzeit ihren Vorgesetzten alsogleich anzuzeigen.



VÄ>n der Polizey - Wache.

tz. , 2124.

Im Falle aber jemand in dem Betragen der Polizey - Mannschaft etwas Ungebührli¬

ches wahrnehmen sollte , oder von derselben mißhandelt würde , so hat er einen solchen Mann,
mittelst der auf der Patrontasche befindlichen Nummer der Ober - Polizey - Direktion zur gehö¬
rigen Bestrafung anzuzeigen.

h . 12125.

Das Avancement findet in der Wache nur bey vorzüglich ausgezeichneten Individuen

S ^att , und wird bey der Mannschaft vom Feldwebel an , auf Vorschlag des Wache -Csmman-
do 's , mit Einverstandniß der Polizey - Ober - Direktion von der Polizey - Hofstelle bewilliget.

h. 12126.

Das AvanceMant der Ober - Officiere wird durch die Polizey,Hofstelle beyM Hofkriegs-
rathe emgeleitet , so wie die Uebersetzung eines Officiers zur Wache auf Verlangen der Po-

lizey -- Hofstelle durch den Hofkrregsrarh veranlaßt wird.

h. 12127 . .

Die Officiere und Mannschaft der Polizey - Wache erhalten ihre Gage und Löhnung

«us dem Polizey - Fonds , aus welchem auch alle Bedürfnisse an Naturalien , Service , Ne-
montirung , Montur und Rüstung zu bestreiten sind. Das Brot und die Fourage werden
wöchentlich auf kriegsrommiffarlarisch coramisirte Quittungen entweder aus dem Militär-
Verpfiegsamre oder von jenen Subarrendatoren empfangen , von welchen die Garnison die-

l'e Naturalien erhält . Die Vergütung dafür wird alle Viertel - Jahre nach den bestimmten
Preisen aus dem Polizey - Fonde geleistet . Das zur Montur Nöthige wird im Licitations-

Wege durch bürgerliche Handelsleute geliefert , die Montur selbst aber durch den bürgerlichen
Machschneider verfertiget.

Die Rüstungssorten werden größten Theils aus der Monturs - Oekononüe - Haupt-
Lommlssion , gegen gleich bare Bezahlung aus dem Polizey - Fonde , angeschafft . Mit Feuer-
gewehren wird .die Wache vom Stadt - Magistrate versehen.

tz. 12128.

Wenn ein zur Polizey - Wache abgegebener Halb - Invalide zu diesem Dienste nicht
geeignet seyn sollte , so ist derselbe seinem Regimente zurück zu schicken, oder zu einem Gar¬

nisons - Bataillon , oder wo er sonst unter strenger Aufsicht stehet , zu transferiren.

H. 12I2 <) .

Der Commandant der Militär - Polizey - Wache kann einen Mann , welcher auf dem

chm angewiesenen Posten etwas vernachlässiget , mit Arrest , oder mit einer anderen dem

Arreste glerchkommenden Strafe belegen.

§ . 12l3l ) .

Wenn sich ein Mann aber eines solchen Vergehens schuldig macht , welches eine Züch¬
tigung mit Stockstreichen oder eine schärfere Strafe nach sich ziehet , so hat die Untersuchung

und Erkennung der Strafe durch eine Militär - Commission zu geschehen , die aus einem pen-
sionirten Major als Präses , einem politischen Rathe und aus dem bey dem General - Comman-

do angestellten Garnisons - Auditor zu bestehen hat.

§ . 12i3l.

In jenen Fallen , wo sich ein Mann von der Polizey - Wache eines Criminal - Verbre¬

chens schuldig macht , ist derselbe den betreffenden Militär - Behörden anzuzeigen , der Mann
muß aber alsogleich in da6 Militär - Stabs - Stockhaus abgegeben werden.

, tz. 121Z2.

Wenn ein Mann von der Polizey - Wache desertirt , so ist ebenfalls an die betreffen¬

den Militär - Behörden die Anzeige zu erstatten , und bey seiner Einbringung ist derselbe in
das Militär - Stabs - Stockhaus abzugeben.

317

was rene z« beobachten ha»
ben , welche in dem Betragen
der Polizei ) - Mannschaft et«
was Ungebührliches wahrneh¬
men , oder von Verse bcn miß¬
handelt werden.

Hkth - am 2. März 776.

Wann ein Avancement bey
der Polizey - Wache Statt fin¬
det;

durch wen das Avancement

der Ober - Officiere zu gesche¬
hen hat.

Hkth . am 21 . Apr . 773.

Wöber die Gage , Löhnung
und alle übrigen Bedürfnisse
der Polizey -Wache zu bestrei¬
ten sind.

Hkth . am >8 . März 769.

Wohin ein ,'," r Police» - Wa¬
che adgeoebener Halb - Inva¬
lide^ welcher zu diesen, Dien¬
ste nicht geeignet ist , trans-
ferirc wire.
Hkth. am - >. Aug . 7V7. 8  4 >8,

>» » - 3. Aug . 799.

Wie d .r Commandant ge¬
ringe Vergehen zu bestrafen
hat;

was bey Vergeben , welche
eine Züchtigung mttStockstrei-

ch« n nach sich ziehen , zu beob¬
achten ist;

wie ein Mann von der Po¬
lizei) «Wache zu behandeln ist,
welcher ein Criminal - Verbre¬
chen begebt.
Hkth. am »b. Feb. 789, SiSgc.

- » il . Apr. 789. b' §2».
» ^ 23 Aug. 799.

Wie eingehrachtc Deserteu¬
re zu behandeln sind,
hkth . am Apr . 7- 3 .



z . 3

Wie Ser dry der Polizei,»
Woche sich ergr - enve Ädg«ng
zu ersetzen ist.
Hsth . «M 3. Jan . Lo3. v 54.

Beurlaubung der Polizey-
Mannschaft;

w,e die Real - Invaliden von
der Polizey - Wache »u ver¬
sorgen sind»

woher ein bey der Polchry-
Wachc Avancirter und in die
Invaliden - Versorgung Ueber-
gcbener das SuperpluS zu er¬
halten hat.
Hkth. am 2r. Apr . 773»

Worauf die Sicherheit in
der Granze beruhet.
Hlth . am -?. Nov . 6oä. 8 2^38.

» »7«Äug. 8-». 8 2677
und 2678.

Welche Mittel der Staats¬
verwaltung zur Verhinderung
der Verbrechen zu Gebolhe
stehen :

Äblicgenheite » der Rlchtdr
in Ser Äranze r

wie die Gerichte in der
Granze die Untersuchungen
über Verbrecher abzu ûheen
haben;

wie durch indirekte Mittel
den Verbrechen entgegen zu
wirken ist)

XXXIX . Hauprsrück . V . Abschnitt.

tz. 12,33.

Wenn sich bey der Polizey -- Wache ein Abgang an Mannschaft ergibt , ft hat das
Wach - Commando deßhalb die Anzeige an daö General - Commands zu erstatten , welches
sodann die Ergänzung nach Maß des Abganges einleitet.

§ . 12184.

Die Beurlaubung auf längere Zeit bey- der Polizey - Wachs kann nur in besonderes.
Fällen , und dann bloß von der Polizey - Hofstelle bewilliget werden.

§ . 12185.

Wenn ein Offieier von dem Superarbitrium alS Real -- Invalid anerkannt wird , 40
tritt derselbe in die Militär - Pension ; die Mannschaft aber rst zur Versorgung in die Inva¬
liden - Hauser abzugeb̂ n, wo jeder Mann in die Gebühr jener Charge zu setzen ist, welche er
beyin Reqimente bekleidet hat.

H. 12,36.

Wird ein bey der Polizey - Wache avancirter Unter - Offieier in das Militär - Invali¬
den - Haus abgegeben, ft erhält derselbe das Superplus auf lerne bey der Polizey - Wachebe¬
kleidete Charge extraordinär von Monarh zu Monarch aus dem Polizey - F§nde.

V . A b s ch N L t t.

Von den Grän z - S ich erheitö anstalten.
§ 12,87 .,

Die Sicherheit jedes einzelnen Individuums und ihres Ergerr-
thumes jn der G ranz  e beruhet hauptsächlich auf der g e ge n sei r ig en Wachsam¬
keit und augenblicklichen Hülfe der Gränzer selbst , und auf den i n
den Dörfern ausgestellten Tag - und Nachtwachen.

H. 12,33.
Der Staatsverwaltung stehen zur Verhinderung der Verbrechen überhaupt , und alj s

auch des Raubes und des Diebstahles , zweyerley Mittel  zu Geborhe , directe
und in dir  e et  e. Die ersten  beschränken sich einzig und allein auf die Strafgesetz¬
gebung.  Da dis über die genannten Verbrechen bestehenden Criminal - Gesetze ihrem
Zwecke vollkommen angemessen sind, und zur Sicherheit der bürgerlichen ^ reyheit an und
für sich keiner Verschärfung bedürfen , der Erfahrung nach aber dennoch unzulänglich schei¬
nen , ft liegt die Schuld einzig und allein nur an den Gerichten , welche die Gesetze nichr
nach ihrer vollen Strenge anwenden.

§. , 2 , 3y.
Sammrliche Richter in der Militär - Gränzemüssen daher die Strafgesetze über Raub

und Diebstähle , wohin besonders alle Feld - , Vieh - und Bienenkorb - Diebstähle zu rech¬
nen sind , jedes Mahl nach ihrer Scharfe und bey auffallender Bösartigkeit oder Ge¬
fährlichkeit nach dem höchsten Grade der darin ausgesprochenen Strafen in Anwendung
bringen.

§. 12140»
Ilm aber diesen Gesetzen noch mehr Nachdruck zu verschaffen, haben die Gerichte

die Untersuchungen über die Verbrechen des Raubes und des Diebstahles , wenn nicht in
Hinsicht des ersteren ohnehin das in den Gesetzen verordnete standrechtliche Verfahren em-
treten kann, , stets ft schnell, als es immer die Umstände des Verbrechens selbst, und
die sonstigen dringenden Geschäfte gestatten, abzulühren.

§. 121,41.
Von weit größerem Umfange , und zum Lheil auch wirksamer , sind die indirek¬

ten Mittel,'  durch welche der Staat den Verzechen entgegen wirken kann. ,



Von dsn GrLnz .' SicherheiLöanstarten. ölst

,577
und 2Ü78.

Was hinsichtlich dcr Gränj-
knaberiin der Schule zu beob¬
achten ist:

Das kräftigste unter allen ist die Beförderung der Sittlichkeit und der Cultrzr von
der Kanzel herab.

In der Schule muß dem Grä 'nzer hohe Achtung vor fremden Eigenthume einge-

prä '.qt , Liebe zum Fleiße und zur Sparsamkeit eingeflößt , und ihm begreiflich gemacht wer¬
den , daß alle Reue , alles Fasten und Bethen , so wie jedes Opfer unfähig sey, die Schuld

seines Verbrechens aufzuheben , so lange er nicht dem Beschädigten den zugefügten Schaden zu

ersetzen bemüht ist , und es sind nicht nur die Schulvorsteher strenge anzuweisen , dem öffent¬
lichen Unterrichte diese Tendenz zu geben , sondern auch die Bischöfe der betreffenden Diöcesen
aller Religionen nachdrücklichst zu ersuchen , die Geistlichkeit in der Gränze anzuleiten , ihren
Einfluß auf das Volk ganz vorzüglich zur Ausbreitung jener echten Meligions - Grundsätze
Möglichst zu benützen.

h. 12142.
Diese Einleitungen werden immer , obgleich sicher , nur langsam wirken , besonders so warum noch andere Derfs«

lange des mangelnden Fondes wegen nicht mehr für die Ausbildung des griechischen Clerus ^
unh des Unterrichts - Personals gesorget werden kann ; d̂aher bleiben noch andere Verfügun¬

gen nothwendig , welche mit jenen vereint schneller zum Ziele führen.
H. isiffZ.

Vor allen sollen jene Knaben , die entweder keine Talente besitzen , oder keine Lust

zum Lernen zeigen , von dem Besuche der Schulen ausgeschlossen werden.
§. 12144-

Jene Knaben , die sich einer Profession widmen wollen , sind nach den Granz - Grund - wie jene Gränz?nabenz» be-

gesetzen zu behandeln , so fort nur diejenigen davon auszuschließen , denen ein gesetzliches Hin - b->nveln sind, welche sich e,«er
. ^ - ^ Profession widmen wollen:
derniß un Wege stehet.

h. 12146.
Jeder Hauswirth , welcher eine ihm anvertraute Waise vernachlässiget , oder einem wie jene Haus,virthe zu be-

arbcitsfähigen Manne im Hause nicht hinlängliche Nahrung reicht , oder einen Knaben ohne bandeln sind, welche sichBer¬

höhen Erlaubniß in den Provineial - Bezirk abgeschickt hat , ist ernstlich zu bestrafen , und "^ '^ trau'te^ Waisen
bey wiederhohlten derley Vergehen seiner Hausvatersstelle zu entsetzen . Schulden kommen lassen.

h. I L146 . Hkth. am >. Aug. s,, . K iZ 56.

Alle Hausgenossen einer Gränz - Communion sind strenge zu verpflichten , die Abwesen - Obliegenheiten derHausgr-
heit eines ihrer Mitglieder , wenn nicht eine rechtliche Ursache davon bekannt ist , immer «offen bry Abwesenheit eines

sogleich den Stations -- Commandanten anzuzeigen , oder dem Compagnie - Commandanten -^ 'G 'cder,

alsogteich die Meldung zu erstatten , und dieser hat sodann den Abwesenden durch in dem

Compagnie - Bezirke und in den benachbarten Distritten auszusendende Umlaufsschreiben
gleich an der Stelle nachspüren zu lassen.

h. 1s 14.7.

Jedes Gränzhaus hat alle in dasselbe zurück kehrenden Personen alsogleich dem näch - was die Gr -mzhäuser his¬

sten Unter - Officiere bekannt zu machen , der niemanden den Aufenthalt zu gestatten hat , sichtlicher in dieselben zuruck

der sich nicht mit einem förmlichen , von dem betreffenden Stations - Commandanten aner .- ^ -teu haben̂ °" "̂
kannten Passe seiner Obrigkeit auszuweisen vermag . Alle Personen , welche ohne Pässe be¬
treten werden , sind einzuziehen , und an ihre Obrigkeit auszuliefern.

H. 12148.
Um mittellosen Gränzern unter dem Vorwände , daß sie in der Militär - Gränze nicht wie mittellose und

zu subsiSiren vermögen , keinen Anlaß zur Desertion zu geben , sind derlei- Granzer wohl¬

habenden , an arbeitsamen Personen Mangel leidenden Haus - Communiorren als Knechte

zuzutheilen , oder zur ärarischen Arbeit gegen Bezahlung , statt jener , die ihre Arbeits¬
schuldigkeit reluirt haben , zu verwenden.

H. 1214 ^ .
Jener Granzer , welcher Unlust zur Arbeit zeiget , Hörlg zum Herumvagiren hat , arbeitsscheue oder sich der,
^ ^ - ^ 0 c -- Desertion schuldig gemachte

jrcy oyne Paß öfters aus . er Compagnie - Nummer entfernet , oder desertirt , und dadurch zu Granzer zu behandeln i-nv.

erkennen gibt , daß er sich an militärische Ordnung nicht gewöhnen null , ist bey seiner Ein - ' -^ ug. ^
» » i. Aug. 8, L
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Wie Räubereinfalle zu ver¬
hindern sind)

Sie rerrrauten Einwohner
in der .M iikar - Gränze si- d
rr.it Waffen zu versetzen, und
wie sich überhaupt hiusichilich
Ser Sicherheit zu benehmen
r§ '>.

wie sich zu benehmen ist,
wenn der Aufenthalt der Räu¬
ber bekannt wird ; .

wie die Entdeckung »er Näu»
Ser zu erleichtern ist.
Hkth.am l7. No». 8o5. L,g3S.

Was die Ober - undUntrr-
Lfficiere hinsichtlich der Wach¬
samkeit der Dörfer und der
Sicherhei -swachen zv beobach¬
ten haben.
Htth . am.>7- Aug . öü . L , 577

und - 67«.
Wie jene Familien und de¬

ren Häuser .zu behandeln sind,
we cke Räubern oder Dieben
wissentlich Unterstand gegeben
haben.
Hkth. am 17. Aug . 8»1. L,677

und - 67c.
»» » >. Aug. örr . S - 356.

XXXIX . Hauptsrück . v . Abschnitt.

brmgung , nach der überstandenen gesetzmäßigen Strafe , auf eine bestunmte Zeit an sin
Linien . Regiment oder nach Maßgabe seiner körperlichen Eigenschaften im politischen Wege-

zum Fuhrwesen abzugeben.
h. 12160.

Die Räuber in der Militär - Gränze sind durch Wachsamkeit von ihren Unternehmun¬

gen abzuschrecken , daher ist in allen Dörfern , einverständlich mit dem Provinciale , Tag:
und Nacht eine Wache zu chalten , welche alsogleich jeden Näubersinfall von Ort zu Or§

kund zu machen hat.
H. 12161.

Alle vertrauten Einwohner in der Gränze sind mit Waffen zu versehen . — Keinem

Unbekannten soll eine größere Quantität Victualien verkauf : , noch einem Hirten mehr an
Lebensmitteln mitgegeben werden , als er zu seiner Subsistenz unumgänglich benöthiger . —

Keinem Granzer ist ohne Bewilligung des Dorfsältesten und ohne Vollste , worauf das

Regiments - Siegel gedruckt ist , die Entfernung vom Hause zu gestatten . — Die Schiffe

und Kähne sollen unter Aufsicht der Lordons - Mannschaft gehalten , und den Schiffern nicht

gestattet werden , bey Tag oder bey Nacht einen Fremden zu überschiffsn . — Zur Auskund¬

schaftung der Räuber sind vertraute Leute zu bedingen ., und diese dahin zu vermögen , daß
sie sich selbst den Räubern in so lange beyzugesellen suchen , bis sie ihre Anschläge , Nahmen,
und Wohnorte ausgeforscht haben , weil es mehrere Beyspiele bewähren , daß die Räube-

reyen meisten - Theils von benachbarten Einwohnern ausgeübr zu werden pflegen , die jedes
Mahl kaum eine halbe Nacht von ihren Haus - Familie/r entfernt bleiben , und bey dem ersten,
Räuber - Allarm dis ersten an der Hand sind , um sich dem Anscheine nach zur Gegenwehre

gebrauchen zu lassen , folglich auch durch die strengste Aufmerksamkeit nicht entdeckt werden
rönnen , wenn ihnen nicht , allenfalls durch Kundschafter auf die Spur zu kommen mög¬

lich . ist»
H. 1-2 -162.

Sobald der Aufenthalt der Räuber bekannt ist , muß die ganze Gegend von allen Sei¬

ten in möglichster Stille umringt , alle Zu - und . Ausgänge besetzt , und alsdann mit voller

Kraft auf die Räuber eingedrungen werden , zugleich müssen aber auch in sämmtlichen be¬
nachbarten Bezirken die wirksamsten Anstalten bereit seyn , damit , falls die verfolgten Rau --
der , der angewendeten möglichsten Vorsicht ungeachtet , dennoch hier durchbrechen und ent¬
kommen sollten , sie dort , wohin sie ihre Zuflucht nehmen würden , auf neue Verfolger sto¬

ßen , und . ihnen unmittelbar in die Hände gerarhen müssen.
tz. I2l53.

Zur mehreren Gewißheit , die Räuber zu entdecken , welche öfters in ^undurchdringlichen
Wäldern , Gebüschen und Felscnschlüchten verborgen liegen , müssen den bewaffneten Leuten

Hunde beygegeben werden , die dabey die besten Dienste leisten .̂
h. I 2 l 5 ss.

Die Ober - und Unter - Officiere haben sich öfters von der Wachsamkeit des Dorfes

und der Sicherheitswachen zu überzeugen , welche des Nachts alle Stunden laute Zeichen

ihrer Wachsamkeit zu geben haben.
h. 12166.

Jedes Gränzhaus , welches gerichtlich überwiesen wird , Räubern oder Dieben wissent¬

lich 'Unterstand gegeben zu haben , soll völlig abgerissen , rastert , und die Familie , wel¬

che darin gewohnt hat , in eine anders Gränz - Provinz übersetzt werden ; jedoch muß je¬
der solche Fall , wenn er erwiesen ist , vor der Rasterung des Hauses und der Deporrirung

der Familie dem Hofkriegsrathe , angezeigt , und die Genehmigung angesucht werden.
Ausgenommen hiervon sind die einzeln stehenden , vom Orre entlegenen Wirthshäüser,

welche,  wenn die Räubsrverhehlung daselbst erwiesen - ist -, alsogleich n/edergsrissen werden
können.



Bon de » Gränz - Sicherheitsa nstalte n.
62 »

Wann die Familie eines
Räubel 's, welche nicht zue Ent¬
deckung desselben bchülflich
war , übersiedeln Muß.
Hkth-am , ä>Dee . 8oS. s 53-3.

Wie den Grunzern der Kauf
und Verkauf des Viehes auf
den Märkten zu gestatten ist;

wie die Entschädigung eines
Gränzhauses , das durchVrand-
legung rc. leidet , zu geschehen
hat.
Hkth. am -7' Aug . 8, . . « - 577

und 1678.

Was in jenen Orten , wo
Märkte gehalten werden , odpr
Wahlfahrten zu passieren pfle¬
gen , zu beobachten ist;

tz. »2166.

Die Familie eines Räubers , welche nicht selbst zur Entdeckung desselben behülflich
war , kann nur dann in eine entfernte Gegend übersiedelt werden , wenn sie überwiesen

wird , daß sie zur Entdeckung des Räubers hätte Leytragen können.
h. 12167.

Keinem Granzer ist zu gestatten , auf den Viehmärkten Vieh zu verkaufen , ohne von

seinem Orts - Commando mit einem Paffe , in welchem das zu verkaufende Vieh nach sei¬

nen Hauptmerk mahlen beschrieben ist , versehen zu seyn ; ferner haben die Käufer und Ver¬
käufer den Nahmen und Wohnort desjenigen , der von ihnen Vieh gekauft , oder solches
an sie verkauft hat , jedes Mahl beym Orts - Commando anzugeben , welches ein Proto¬
koll darüber führet . Die Nichtbeobachtung dieser Vorschrift ist an dem Uebertrerer scharf zu

bestrafen . >
tz. 12168 . ^

D -n Schaden , den - in GränzhauS durch Raub , Brandlegung - der Diebstahl leidet,

haben diejenigen in der Gemeinde zu ersehen , welche zu Falze gerichtlicher Erkenntnisse durch
Nichterfüllung ihrer Vorst -her - pslicht -n , durch Nachlässigkeit - der Unthätigkeit,n H - rbeyru-
fung oder Leistung der näthigen Hülfe , - der sanft auf ein - Art sich etwas zur Schuld
kommen lassen . ^

h. I 2 l 5 y.

Inden Orten , wo Märkte gehalten werden , und in jenen Dörfern , durch wel¬

che Wallfahrten zu passieren pflegen , sind verläßlich - Unter - Officiere aufzustellen , welche
die Pässe der Passierenden zu untersuchen , und diejenigen , welche sich nicht ordentlich aus¬

zuweisen vermögen oder Gränzknaben mit sich führen , sogleich unter Arrest in den Stalw-
ort abzuliefern haben . , -

h. L2lbo.

Von ienen Gränzhäusern , bey welchen ein entwicheüer Granzer wahrgenommen oder wie jene Glänz» zu behau,

unterstütze , wir » , sind d.e HanSva .er , und auch jene Gränzer , di- den Anfenthal . eines sal . ^

chen Flüchtlings entdecken , und nicht sogleich die Anzeige zur Arretirung machen , nach ge- allenfalls entdeckten Aufent-
richtlichem ErHnntniffe eingreifend zu bestrafen . halt nicht«"zeigen>

Jenen Gränzern , di - sich ahn - E - laubniß - nSwärtS befinden , ist unter schwerer Ver-
antwortung weder ein Lauf - noch  ein Trauschein zu erfolgen ; daher haben die General - Com-
manden mit Len betreffenden Diöcesan - Bischöfen das Einvernehmen zu pflegen , damit durch

diese auch die Gränz - Pfarrgeistlichkeit hiernach angewiesen werde.
h. 12162.

Kein Gränzer darf in dem Provinaiale geduldet und angefiedelt werden , der nicht - i-

nen schriftlichen Entlassungsschein van seinem Regiment - anfzuwe ^ ^
sen bat ten sind.
^ ^ - Hkth. am >. Aug . 81, L,35b.

Das in der Gränze g -w - hnliche Dennn -ianten - Doueem kann künftig nur s" » «

Gränzern erfolgt werden , welche Verbrecher auS einem anderen Ort - n» t Aufwand an Zeit ^
und Mühe entdecken ; diejenigen unter diesen aber , di- vor Ausübung d- S Verbrechen « um »n, .7.

dasselbe wußten , dessen Vallzlehnng nicht hinderten , und auch d- van nicht varher die An-

zeige machten , sollen , wenn sie dessen überwiesen werten , nicht nur al » Th -ün -hme - be¬
straft , sondern auch zur Zurückbezahlung t es doppelten Betrages (de- Denuneianten - Don-

ceurs ) ve»halten werden.

Die Taglia für eingebrachte Räuber wird hiermit auf folgende Art fest gefetzt:  HÜr ^ ^ E ^ Räuber̂ '̂" ""

-N, -N lebendig eingebrachten Räuber sind . 0 » Gulden , für einen . «dt gelieferten 5 ° Gulden H-ch, - m >7. n,A7
W. W., dann demjenigen, welcher den Aufenthalt der Räuber angibt und zu ihrer Ver- . . .°.N°..-„ . -- --7>.

Band . x.
61
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Diese Taglia gebührt der
zum Näubertriebe commanrir¬
ren Mannschuft.
Hkth. am , 3.Nev . Si -. v 3671.

Belohnung für einen ent¬
deckten oder eingebrachten
Dieb;

in welchem Falle die Tag-
kia auch Theilnehmern amNau-
be erfolget werden kann;

In welchen Fällen Räuber
«nd Diebe am wenigsten einen
Pardon zu erwarten haben;

wie die verhafteten Verbre¬
cher zu bewahren und jene In¬
dividuen zu behandeln sind,
welche an deren Entweichung
Schuld tragen r

warum die akgestraften Die¬
be zu einem Linien-Regimente
oder zum Fuhrwesen zu über¬
setzen sind.
Hkth . am >7«Aug . 81>. S , 677

> und - 67V.

Gegenseitige Auslieferung
der Verbrecher zwischen Oester¬
reich und der Türkey.
Hkth«am 2/j. Aug . So3. L rcjgtz.

Wie jene Vorgesetzten zu
behandeln sind , welche ihre
Obliegenheiten nicht gehörig
erfüllen , und die bestehenden
Gesetze und Verordnungen
nicht gehörig handhaben.
Hkth. am >. Aug . Sir . L , 356.

XXXIX . Hauptstück. V. Abschnitt. Von den Gränz - Sicherheitsanstalten.

Haftung Vorschub leistet , 25 Gulden nebst dem verhältnißmäßigen Aniheile an der Taglia;

wenn er aber bloß den Aufenthalt der Räuber entdeckte , ohne zu ihrer Einbringung mit-
zuwirken , außer dem Entdeckungs - Douceur von 2 S Gulden für jeden lebendig oder todt
eingelieferten Kopf jener Räuber , noch »0  Gulden zur Belohnung zu erfolgen , welches Alles

aus dem Vermögen der Räuber , oder , wenn dieses nicht zureichet , aus der Gränz - Pro-
venten - Cassa zu vergüten ist.

tz. 12,65.

Da die Rauber - Taglia bloß zum Zwecke hat , die Erspähung und Ergreifung

der Räuber zu begünstigen , und der damit verbundenen Gefahr ein Gegengewicht zu setzen,
so gebührt dieselbe allerdings auch der zum Näubertriebe eommandirten Mannschaft.

§. i2ib6.

Eben so wird auch den Regiments - Commanden das Befugniß zugestanden , bey be¬
sonders nachrheiligen und öfters wiederhohlten Diebstählen für die Entdeckung oder Ein¬

bringung des Diebes eine Belohnung von 20  bis So Gulden W - W . zu verabfolgen.
ß. I2ltzg7.

Die Taglia soll selbst Theilnehmern am Raube oder Diebstahle nebst der gewöhnli¬
chen Straflosigkeit zugesichert werden , wenn sie anders erwiesener Maßen »beder Rädels¬
führer oder Verleitet , noch die Anführer der Uebrigen waren-

§. »s 168.
Rauber und Diebe haben nie einen Pardon zu erwarten , 'am wenigsten , wenn sie

Officiere oder Beamte gleichsam als Geißel auffangen , wodurch sie ihr Verbrechen nur en-
schweren und ihre Strafe vergrößern.

tz. 1216c ) .

Die verhafteten Verbrecher sind mit möglichster Sorgfalt zu bewachen , und jeder,

dem dre Entssiehung eines solchen Verbrechers zur Last gelegt werden kann , ist nicht nur
nach dem Grade seiner Schuld zu bestrafen , sondern auch für jeden Schaden , den der Ent¬
flohene nach seiner Entweichung zugefüget , verantwortlich zu machen.

tz. 12170.
Bey der bekannten Anhänglichkeit der Gränzer an ihre Heimath wirkt die Uebersetzung

abgsstrafter Diebe auf kürzere Zeit zu Linien - Regimentern und zum Fuhrwesen um so

mehrmals sie dadurch ihren Verbindungen entrissen , an Zucht und Ordnung gewöhnt,
und die Entdecker derselben vor ihrer Rache sicher gestellt werden , weßhalb solche Ueber-

letzungen , wenn sie für nützlich errachtet werden , nach vorher gegangener Bestrafung im
^politischen Wege einzuleiten sind.

§. >217, ./-

Die llnterthanen der Pforte , welche sich eines verübten Verbrechens wegen in Krek. k. "

Militär -- Gränze flüchten , sollen an den Gränz - Coinmandanten der Pforte ausgeliefert
werden , da sich dieselbe ein Gleiches hinsichtlich der eines verübten Verbrechens wessen in

die türkischen Staaren sich flüchtenden k. k. Unterthunen zu thun verbindlich gemacht hat.
§. 12172.

Da die besten Gesetze und Vorschriften ohne Wirkung bleiben , wenn sie nicht gehörig
befolgt werden , so ist das General - Commando mit dem Beysatze dafür verantwortlich , daß
jene Vorgesetzten , die sich eine ) lußerachtlaffung ihrer Obliegenheiten und der bestehenden

Vorschriften zu Schulden kommen lassen , die gebührende Strafe ohne Rücksicht der Charge
zu erwarten haben.
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